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Mitteilungen BUS einer Sitzung der SclniftIeitung 
der Zeitschrift für Strafvollzug 
VOD 0,.. Gud Hlete. Obcnt.oawAwalt. BnWlomwe. 

Gelegentlich der leuten Sitzung des Strafvollzugsausacbusse8 in 
Hameln - Niedenachsen - fand am 17. 6. 1953 eine Besprechung der 
Schriftleitung der Zeitschrift für Slrafvollzug Btatt. Aus ihr ist für den 
Leserkreis folgendes erwähnenswert: 

Bislang tragen die l'IHtglieder der Schriftleitung per 8 Ö D 1 i c b das 
ge8&lDte Risiko, auch das finanzielle. der Zeitacbrift für Strafvollzug. 
DankenBwerterweise hat das BundesjuBtizministerium kürzlich durdl 
einen ZuduS von 3000,- DM der Schriftleitung viele Sorgen ahge
genommen; es ist zu erwarten, da6 das Bundesjustizmioisterium auch 
in Zukunft in der Lage sein wird, Zuschüsse zu geben, wie auch die 
Llinder der Bundesrepublik einscb!. Berlin angegangen werden Bollen, 
aU8 den Mitteln, die für die Aus- und Fortbildung der Beamten und 
der sonstigen im Vollzugsdienst beschäftigten Personen zur Verfügung 
stehen. finanzielle Unterlltützung zu gewähren. um eine weitere Preis
erhöhung der Zeitschrift für Strafvollzug zu vermeiden und um 
in die Lage versetzt zu werden. den Verfassern der Artikel ein beschei
denes Honorar zu gewähren. 

Die Schriftleitung war sich darüber eioig. dao diese zu erwartenden 
Zu&chüsge - sebon aus baullhaltsrechtlieben Gründen - niebt an einen 
lose zull8mmengeschlossenen Personenkreis. wie ihn die Schrütleitung 
dantellt, gewährt werden können, sondern, da6 dafür ein Rechtsträger 
vorhanden sein mu6. Die Schriftleitung hat daher die Absicht, ZU&!lmmen 
mit dem Redakti~nsstab der Zeitschrift für Strafvollzug eine 

zu gründen. 

Gesellsclwft zur Aus- und Fortbildung 
der Strafvollzugsbediensteten e. V. 

Diese Gesell&chaft würde ihren wesentlichen Zweck in der Heraus
gabe der Zeitschrift fürSuafvollzug finden und im übrigen, entsprechend 
ihren Satzungen, sieb allel das angelegen sein ]asseo, was nur irgendwie 
mit den Frageo der Ans· und Fortbildung aller im Strafvollzug Beschäf
tigten zusammenhäogl. Der Beitritt zu dieser Gesellschaft steht allen 
Interessierten offen. Die Gründung der Gesellschaft und ihre Eintragung 
in das Vereinsregister soll anlä6lich der nächsten Tagung des Strafvoll
zogsausscbus8e8 in Wiesbaden vorgenommen werden. 

310 



Aus den Beratnngen des StralvollRgsaussdansses 

Am 15./17.6.1953 fand in Hameln zum zweiten Male in diesem 
lahr eiDe Sitzung des Strafvollzugsauischu88es statt, die den Vertretern 
der Länder wiederum Gelegenheit gab, sieh iiOOr grundsätzliche Fragen 
des Strafvollzuges auszusprechen und eine Reibe wichtiger Einzel punkte 
zu erörtern und zu klären. 

Unter den zahlreichen Punkten der Tagesordnung kam der Be-
8pt'ecbung über den Vollzug der Sicherungsverwahrung besondere Be
deutung zu. Es wurde allgemein festgestellt, da6 dieser beute nocb 
manchen WllnAch offen lasse, vor allem deswegen, weil die Unter
bringtmg der Sicberungsverwahrten in einer besonderen Anstah in vielen 
Ländern nicbt möglich und es daher schwierig ist, eiDe den Bedürfnissen 
der Sicherungsverwahrung gemä6e VoUzugsform zu finden. Deuen uu
geachtet wurde von der Einrichtung einer zentralen Sicherungsanstalt 
für das gesamte Bundesgebiet abgeraten, und zwar vor allem deswegeu. 
weil auch der Vollzog der Sicherung@verwabrung sieh nicht aol reine 
Verwahrung beBchriinken darf. AUe Resozialisierungsbemühungeo ver
sprechen aber nur dann Erfolg, wenn die Sicherungsverwahrten Daeb 
der Entlannng wieder in ihrer Heimat verwurzelt werden können; 
es ist daher den Vollzugszielen abträglich. wenn die Gefangenen aus 
ihrer Umwelt herausgenommen und in ein fremdes Land verlegt werden: 
Die Frage, oh der auf einer früheren Tagung des SrrafvoUzugsaus
schuSBes gegründete Unterausschu1i, der die Aufgabe halo Metbodep 
zur ErforKhuug der Pel'llönlicbkeit der Sidlerungsverwahrten auszu
arbeiten. noch notwendig Bei, wunie allgemein bejaht; es wurde d~r 
Wunsch aUBgesprochen, da& dieser Unterausschu6 baldmöglichst tätig 
werden sollte. Seine Mitarbeit ist umso notwendiger, als die Bundea~ 
republik in nicht allzu ferner Zeit auf internationaler Ebene an den 
geaettgeberischen Arbeiten über die Ausgestaltung der Sicherungsver
wahrung mitarbeiten und die Sicherungsverwahrung und ihr Vollzug 
alleb im Rahmen der grafien Strafrecbtsreform eingebend behandeIL 
werden muß. die die gesetzgebenden Körperschaften in den näcbsten 
Jahren beschäftigen wint. Der StrafvolizuglIau iliICb u6 sch l06 die eingehen. 
den Erörtenmgen mit folgender Feststellung ab: 

Du Stmfooll.::ugMJunroup hat .id. auf .*inlilr Taguns in Bambllrg am 
20. "nd 21.4. J95J ber*it. mit den Problem*n tier Sid.enwSft/*no,Ulrung 
eingClhend befllp, und ist u. a. :/i dClm Ergebni~ gekpmmen, d(lji bir :-u 
der gfl,et=liduon Neurt'gel,.ng di* Sid.*rungß:erwahrung in der Praxi, 
de. Voll=6*' b*i :wKkmllpiger Unterbringung. KlaMifi::ierung und Ein
.'ufung mit dClm Ziel Jer Re,.."iali.ierung ",. lIalJ.:.i*hen sei. 
/!iod. abermaliger eingehender Bflrp,trwg in Hameln triM fe&tge~tell'. daß 
Jur den Val!:."g der Sicher"ng"'erwahnwg ""rlü"fig ,li" .. am AuucJw.ß 
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erru'b"utan ~ "'~ b~"" aolWI. und daß 1P6enlllIJmw 
keine MiJwUdakei'.aU" grTidltu,,« einer .1IentnJlen Sidserunpan#alt be.-ellt. 
Der Stra/voÜ.llu«--nqß bellalt Ada I/Or. 'J1d'.r unter &rliduidtli~ 
der w.ileren &/ohnmpn der PTa.ri. ::u dem «_mtell Problem dM 
Simenln«IVervohnmw und im- Voll.n,tr_ S,.Uung ::u nellrnen, .oOOld 
die Neur.g.lun« d.r Sidlflrunllt!lerwnhrung im Rahmen der groJ.n Sllo/· 
...mure/orm b.hotId.1t wird. 

Einen breiten RauQI nahm die Bel prechung der Problem.e des 
Ärbeitswesenl und der 'ArbeitsbeRChaffung im Vollzug ein. Da die Klagen 
der freien Wirtschaft über die Konkurrenz der Anstaltsbetriebe niebt 
aufhören. wurde eingehend erörtert, wie loleben Angriffen begegnet 
werden könnte. Alle Länder waren lieb in der Auffas8uog einig, dali 
,diese Fragen auf keinen Fall zu leidIt genommen werden dürfen, 
weil eB lich um ein Kernproblem des Strafvollzugs überhaupt handelt. 
UDd da6 der Strafvollzug 8eine Forderungen klar henu88tellen mui. 
Dabei empfiehlt es sich, weniger auf wirtlCbaftliche Geeichtspunkte, 
89ndern anf die voJlzuglicb-ethiBCbe Bedeutung der Gefangenenarbeit 
hinzuwei8en. Die Arbeitsbetriebe des ' Strafvollzugs können nicht mit 
den Regiebetrieben der öffentlicben Hand verglichen werden, weil sie 
in enter Linie hoheitliche Aufgaben zu erfüllen haben; es Boll daher 
auch die Bezeichnung .. Regiehetriebe" für die Eigenbetriebe der An· 
.stallen unter allen Umstiinden vermieden "erden. Da. Recht der Ge· 
{angenen auf Arbeil und ihre Pßicbt zur Arbeit mui immer wieder 
'betont werden; wer die Fordenmg des Strafvollzug8 auf nütz}idIe Be· 
fChäftigunc der Gefangenen nicht anerkennt, ist sozial rückständig. In 
~linftigen Gesetzen wird auf die Bedeutung der Arbeit für die Ziele des 
Strafvollzugs hingewiesen werden müssen. wie es hinsichtlich de~ 
Lehrbetriebe im lugendvollzug bereits im neuen lugendgerichtsgesetz 
geacheheu ist. Der Strafvollzugsausschufs faite dss Ergebnis der Aus· 
eprache wie folgt zusammen: 

De, Strajooll::uBltJuudluJ ttell, in •• in.r Sil.1luns 100m 15./17. 6. 1953 
in Hameln Jen; 
Der S'ra/g,,/onp!ne ut niml nur:ur Arbeit «etf!I.1Ilida L'f!tpjiichtee. u 1I0t 
fWch 1Ii.n Rocht arif Arbllit. Die A~beibbefri.b" in den S,ru/lUI.talJ.n tind 
er/orderUm. um ei,.... tinnooJle Arkit d.r Ce/anwenen amel'SlUt"Uen. Si" 
.M tomit eine unabdingbor. Yorauu8b1ul8 ß/.r ErjUJlu,,« d.~ dem StrtJ/. 
1I4'Jllsug g."eUt.n hoheidkllen AU/lI'aben. 

Weiler befafite sich der Strafvollzugsausschufi eingebend mit dem 
Problem, ob e. gerechtfertigt ist, von den Gefsngenen Zahlung von 
Haftko.ten zu verlangen, obwohl Rie während dei Strafvollzugs zu 
Arbeitsleistungen für den Staat verpßicbtet sind und all Entgelt nur 
eiDe verhältnismä6ig geringe Arbeitsbelohnung erhalten. Eft ilt ein alte! 
Anliegen des Strafvollzug8. daß dieses Problem gelölt wird, weil hfl. 
kanntlicb die nachträglicbe Einziehung von Haftkosten die Reaoziali· 
aierung gerade der arbeits· und einordnungawilligen Gefangenen lJChr 
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erschwert. Vom fiskalischen Standpunkt aus gesehen ist es auch mehr 
ab fraglich. ob das. finanzielle Ergebnis der Beitreibungsbemühungen die 
von den Gericbtska&Sen aufgewendete Arbeit rechtfertigt, weil ein wesent
lieber Teil der HaflkOBten wegen Armut au6er Ansatz bleibt und auch 
die angeBetzten Beträge sehr bäufig nicht oder nur unter grö6ten 
Scl1wierigkeiten eintreibbar sind. Einige Länder baben daher adlOR 
e ine Regelung getroffen. die diese Gesichtspunkte berücksichtigt. So i"t 
in Hamburg die Getsngnisbebörde ermächtigt worden, in gro6zügiger 
Weise vou der Einziehung der Haftkoslen a~zusehen, wenn die Bei
lreibung von vornherein keine Aussicht auf Erfolg venpricbt oder sie 
aus sozial·pädagogischen Gründen unerwüDICbt ist oder sieb als 80ziale 
Härte darstellt. Bremen zahlt allen Gefangenell. die den Arbeitsan
forderungen genügen, eine Arbeitavergütung zwischen 3.55 lIud 4.- DM 
je Tag und behält von diesem Betrag die Haftkosten ein. Der Verzi(:b~ 
auf Haftk08ten bat sich in diesen Ländern ausgezeichnet bewäbrt; in~ 
besondere sind die Arresl8trafen zurückgegangen: Arbeitsverweigerung, 
Lazarettaufenthalt infolge Scl1luckens VOD Fremdkörpern u.ä.m. kommen. 
viel weniger vor als früber. 

Die Länder waren sich darin einig, da6 eine e inheitliche Regelung 
für das gesamte Bundesgebiet angebracht ist. Der Strafvollzugilal188Cbu6 
faite diese Ansicht in lolgender Ent.&cblie6ung zusammeu: . 

l. Die augenblickliche Regelung der Haftkostenfrage ist !lehr un
befriedigend. De lege feren~ ist danach zu streben, da6 die 
VerpOichtung der Gefangenen zur Zahlung von Haftkosten 
wegfällt. 

2. Solanie der augenblickliche Recb~zustand besteht. erschoint ej 

aus vollzuglichen und sozialen GrÜnde.n unbedingt erforderlich. 
daS auf die Zahlung von Haftkoslen verziebtet wird, wenn ' du 
Gefangene wäbrend der Haft ausreichend gearbeitet hat oder 
ohoe 8ein Verschulden niebt bat arbeiten können. 

3. Den Ländem, die zurZeit noch nach den bisberigenVorschrifteu 
Haftko8len einziehen, wird empfohlen.: unter Bezugnabme auf 
die Entschlie6ung des Strafvollzugsausschusse!l mit entsprechen
den V01'8chlägen an die Finanzminister heranzutreten. 

4. Die ~teUungnabmen der Finanzminister werden untereinande r 
mitgeteilt und auf der nächsten Strafvolizugsausschu6sitzIlng 
besprochen. 

Die Fassung des ti 116 StPO entspricht nicht den Wünschen des 
Vollz~s, weil sie die Kompetenzen des Richten und Anstaltavoratandll 
nicht genügend voneinander abgrenzt und viele Entscheidungen dem 
Richter überträgt, die den Vollzugsfachleuten dank ihrer bes!leren Sach
kunde überlaiBen bleiben sollten. Eine Refonu des ~ 116 StPO ist daher 
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dringend erwünscht, lä6t sich aber leider zur Zeit niebt verwirklichen. Es 
wurde daher von der weiteren Erörterung dieses Prohlems abgesehen 
und folgende Entschlie6ung gefaßt: 

Der Srra/rmlfzug«JlJudwji ,iehr mir Rildt_icJ.t darou/. duß eine Neu. 
/an ung du 6 116 s,po der Srojien S.ra/recJ.ureform t:flrbehalren werden 
muji, s. Zr. dallon ab. die mir 'der Neu/au .. ng ;z;'I.oammenhiingendf'n 
FroBen weirer ;z;1J erlirlern. & 11111 >llJniiC#U' abgllWar.et werden, welche 
Erfahrungen mir der UVofl;z;O. vom 12.2.J953 gemachr werden. 

Die Anregung, den Anstaltsvorständen mehr Gelegenheit zum gegen· 
seitigen Meinungll8ustauscb uod zur Pflege beru.flich sehr wertvoller 
persönlicher Beziehungen etwa in Form einer Aostaluleiterkonferenz 
über die Ländergrenzen hinweg zu gehen, wurde heifallig aufgenommen. 
Es wurde aber zum Ausdruck gebracht, da6 es angebracht sei, derartige 
Zusammenkünfte nicht von oben zu organisieren, sondern sie der Initia· 
tivf; voo uoten zu überlas8Cn. Es wu.rde vorgeschlagen, den Anfang da· 
mit zu machen , daß sich z.B. die Vorstände der Jugcndanstalten einmal 
zu einer Besprechung über Fragen des Jugendvollzugs zusammenfinden. 

Sdllie6lich befaßte sieb der Strafvollzogsaul>schuß auch mit Besol· 
dungsfragen. Es bestand völliges Einverständnis darüber, dau die ge
plante Aufbesserung der Ricbterbesoldung AnlaG geben mu6, dafür 
einzutreten, daß die Anslaltsvorstände von dieser Neuregelung nicht 
ausgenommen werden. Nachdem in Aus!licht genommen i!lt, auch die 
Staltaanwälte in die Neuregeltlng einzubeziehen. bedeutet es eine un° 
beredltigte Zurücksetzung der StrafvollzugsbeamteD, weJln diese über· 
gangen werden. Jede Nachwuchlkraft wird eil ablehnen. in den Straf· 
vollzugsdienst zu gehen, wenn sie als Richter oder Staatsanwalt besser 
besoldet wird. Die Strafvollzugsreferenten müssen in ilu:en l\lini8terien 
dafür sorgen, Haß die verhältnismä6ig kleine und deshalb vielleicbt 
übersehene Gruppe der Vollzugsbeamten bei der Neuregelung der Be
soldung niebt vergessen wird . 

In der Aunpraebe über djellen Punkt wurde erneut Iluch darauf 
hingewiesen, da6 die Besoldung der Strafanstaltsaufsicbtsheamten auf· 
gebesBert werden mu6. Dazu wurde folgende Entscblie6ung gefa6t. (Der 
Strafvollzugll8usscbu6 beanlragte bereits am 25.1. 1952 eine Verbesserung 
der Besoldung der Aufsichtsbeamten, 11. ZfStrVo.1952 (1111. 4). 

Der Sfra/OOUm8~uud!Uß tler.riu die AnricJ.,. daß die Bf'MJldung der 
Aufnmtsbeomren unler dfln heutigen Verhalt"iue" t'öllig un;z;ureichend 
und ihre Erhöhung unbediniP erforderlidJ. isr. Au Mindesr/orderlUllI mrrß 
erreidJ, werden, daß die Gehalter der BuoldunlI.gnrppe A 9 durch Zulasen 
von 300.~DM bis 700.~ DM auflIebeuert werden. 
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Ein leeres Gesetzblatt 

r Als am Abend des 7. Juni 1953 die Gefangenen der deutschen 
Strafanstalten diesen Tug als verbüßt auskreuzten, war sieb kaulXI einer 
von ihnen bewuLt, da6 er diesem Tag auch etwas zu danken haben 
könnte. Vor 30 Jahren. am 7. Juni 1923, wurden von aUen damaligen 
Ländern des Reiches erstmal. einheitliche Grundsätze für den Vollzug 
der Freiheitsstrafen anerkaoDt, ohoe die eigenstaatliche Praxis aufzu~ 
geben. Damit wurde der Weg frei für eiDe - Dur im dritten Reich 
unterbrochene - Entwicklung, die den Strafvollzug Dach den Grund· 
sätzen der Humanität ausrichtete. 

Doch fehlt bis zum heutigen Tage ein SchOD längst fälliges Rahmen
gesetz als rechtliche Grundlage für den Strafvollzug, dessen Bedeutung 
in den letzten Jabren besonders klar geworden iat. Kein Staat kaon 
ohoe Gesetze in die Rechte .des Einzelnen eingreifen. Das gilt auch für 
Gefangene; auch sie baben Rechte. Veranla6t nun aber ein Staat seine 
Beamten zu solchen Eingriffen ohne ihr Handeln gesetzlich zu decken, 
so bürdet er ibnen eine Verantwortung auf, die sie nicht tragen können. 

Dabei sind die Fundamente für ein solches Strafvollzugsgeselz iot 
Strafgesetzbuch, dem Grundgesetz und den Länderverfauungen bereits 
vorhanden. Autierdew haben die Länder nach 1945 in ihren Ordnungen 
für das Gefangniswesen vielfach erneut die vor 30 Jabren vereinbarten 
"Grundsätze" verankert und § 48 der "Grundeiilze für den Vollzug von 
Freiheitsstrafen" vom 7. Juni 1923 wiederum berausgestellt: "Durch 
den Vollzug der Freibeitestrafe &Ollen die Gefangenen soweit es er
forderlich ist, an Ordnung und Arbeit gewöbnt und sittlich so gefestigt 
werden, da6 sie nicht wieder rückfallig werden ." 

DieBe Grundsätze sind Ergebnis und zugleich Ausgangspunkt einer 
Entwickluog. in deren Verlauf die Praxis und die Wissenschaft des 
Strafvollzugs eine vöUig neue Beurteilung des Rechtebrecbers erarbeitete. 
Die Fragwürdigkeit jeder Strafe, die dem Rache- und Sühnegedanken 
Raum gibt. war erkannt worden. Erstrebt wird u. a., die soziale Gefährlich
keit jedes Rechtsbrechel'll nach sachgemä6er Persönlichkeitsforschnng zu 
ermitteln. Begru6enswert wäre dabei die Schaffung von Aufnahme
anstalten, ehe über die endgültige Unterbringung entschieden wird. 

Nahezu jedes Land konnte schon vor 1933 Erfolge auf Sondergebieten 
des Gefängniswesens aufweisen. Bayern war in der Ipäter von BitJer mm
brauchten Kriminalhiologie weit voran, Thüringen war vorbildlich in der 
Behandlung seiner Gefangenen, insbesondere während der Freizeit, 
Sachsen machte die Enllanenenfürsorge zur besonderen Stas(88ufgabe und 
auch Hamburg ging, getragen vom Verantwortungsgefühl seiner Bürger-
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~ im .Sinne der allgemeinen Reform. des Gefliogniaweseoa führend 
miL losbesondere wurden auf dem Gebiet der Arbeit der Gefangenen 
in Thüringen N~uerungeD erprobt. 

So haben die vor 30 Jahren vereinbarttlD .,Grundsätze" die Praxis, aua 
der aie hervorgingen, befruchtet und den Weg für ein einheitliches 
Strafvollzugsgesetz mit vorbereiteL Dank der Verdien8te VOD MinDern 
wie Profeslor Dr. Gustav Radbruch. der die AhfassUDg der .. Grund· 
d~e" anregte und weitgehend mitbestimmte, war der deutache Straf· 
vQUzug bis 1933 internatiooal a]s wegweisend 80eruoot. 

Was im Mai 1934 verkündet wurde, klang wie ein Rückfall in 
die Barbarei: "Durch die Verbü!Sung der Freiheitsstrafe aollen die Ge· 
fangenen das begangene Unrecht sühnen . Die Freiheitaentziehung. iat 
so zu gestalten, da6 sie für die Gefangenen ein nachhaltiges Ubel 
~t ., .. nachhaltige Hemmungen gegenüber der Versuchung erzeugt. 
Die ·Scheu davor, nach erneuter StraffäUigkeit das übel des Straf· 
.,~llzugs abennals über sich ergeben lallen zu müssen, soU dnrcb die 
Art .des Strafvollzugs lebendig gemacht werden." Sühne und Rache be
stimmten die Mittel, die man längst überwunden glaubte. 

Gotllob bat sich sofort Dach dem K.riege eine- hessere Einsiebt 
gezeigt. Man gebt beute 80 weit, die Einfübrung bedingter Strafaus
setzuog mit Bewährungshilfe vorzuseben, um dem Verurteilten und dem 
'Gefangenen bei echter Reue und Einsicht die Möglichkeit zu geben, 
sich in der Freibeit zu bewäbren. 

Alles das aber mUD Stückwerk. bleiben, wenn der Staat den Straf
vollzugsbediensteten nicht die Möglichkeit gibt, auf einer festen Rechta
grundlage, wie sie nur ein Strafvollzugsrabmengesetz geben kann, zu 
arbeiten. 

In diesen Tagen war es 30 Jabre ber, seitdem man begann, dem 
Vollzug eine Form z~ geben, die unserer gesellschaftlichen Lage ent
~prach_ Gerade die Erinnerung an diesen Tag, der wie kein anderer 
geeignet scheint, aidl anf den nächsten Schritt zu besinDen, lä&t den 
Wunsch nach einem einbeitlichen Strafvollzugsrahmengesetz als Rechts
grundlage besonde1'8 dringlich werdeo. Sollte ein solches Gesetz noch 
lange auf sieb warten lassen, dann läuft die Praxis dem Gesetz davon. 
Das .ber wäre eine gefabrliche Entwicklung_ 
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Bemerkenswertes aus dem 
Jugendstrafvollzug Neumünster/Moltsfelde 

Bis zum Kriegseode wurden die zum Ju~endvollzug gehörigen 
GefllDgenen deli Oberlandesgerichtsbezirks Kiel entsprechend ihrem 
Typus aufgeteilt und in die für sie Dach den Vollstreckungspliinen 
zuständigen lugendao81alten des Deutsclien Reiches verl egt. In NelJo 
münster verblieben im wesentlichen Dur die zu kurzfristigen Frei ' 
heilllstnfen Verurteilten und die Vorbestraften. 

Seit Mai 1945 wurden Dach NeumÜßsler alle Typen von Jugend· 
lichen und Her"8DWacbsenden aus Scbleswig.Holstein überwiesen. Oee: 
halb ruu6te nunmehr versucht werden. den JugendvoUzlig so umzultt' 
stalten. dafi er für Erstbestrafte und für Vorbestrafte, für unbestimmt· 
Verurteilte und für bestimmt Verw1.eilte. für Jugendliche und für Her
anwachsende. fiir kurzfristige und fiir langfristige Strafen, für Gefan
gene mit giin~tiger und liir Gefangene mit ungünstiger Prognose eini
germ.ben geeignet war. Hinzukam, da6 8owohl fachkundige deuUche 
Praktiker als auch die zu~tiindigen SteUen der britischen BesatzuDgsroacht 
eine Modifizierung der alten Vollzugsforro mrdringend notwendig hielten. 

Die lustizverwaltung von , Scbleliwig-Hoistein bestellte daher bei 
dem Straf- und JugeodgeJängnis Neumiinster im Mai 1948 gern. § 10 der 
Jugendstrafvollzugsordung erstmalig einen Beamten des höheren Dienstes 
alll Vollzugslei ter fiir die unmiuelbare Leitung des lugendgefangnisSe_l p 
Zur selben Zeit wurde ein Lager für jugendliche Strafgeflogene ~ 
Mol~feJde") neuerrichtet und dem Jugendgefaognis augegliedert. 
Durch weitere orglnisatorische und vollzugsmäGige Mafinahmen wurde 
der gesamte Jugend.vollzug in Neumünster urugestaltet. Im Herbsl 1948 
waren die Vorbereitungen abgeschlossen, sodalS vom Oktober 1948 
Rb dMs Land Scbh·swig-Hoisteio eiDeIl eigenen, in sich geschlossenen 
Jugendstrafvolbug besaG_ .... ) 1m Folgenden soll dieser jetzige Jugend
strafv()lIzug in Neumünster/ Moltslelde nur ins()weit skizziert werden, 
als er EigeotUwlichkeilen aufweist, welche für die in Schleswig.Hol-, 
IItein neue Art, die JugendgefaognissLrale zu v()lIziehell, Iypisch sind. 
l. Der Anfang s vollzug (Eingangsstufe) 

Für jeden verurteilten Jugendlieben oder Heranwachsenden 8teht 
am Anfang der Vollzugszcit die Einzelhaft im ZeUeobau des Jugend-

") Moll&l~lde 101 ~.w .• km .on dem 111 d~r 5",,11 N~umnnN"" beG"dli<he" S ••• , · und JUC""d. 
,eflD,DIo _11 .... 0 •• 

-i D .. ta, ... Iofolt&felde lI.tle h. oIeli lalu'eII 1948 . 1%0 d Do Ourdoodlllltc.bel5'!un, ...,.. ..... d 
80 JUlII"" bei e1D~r Cuanllahl.oD 300---4000 j",e .. dlld!~ .. eer .... " .. ea . Sel119~1 bdiDdea 1Id! 
d....m.dimttlla. SO--4O J ..... eD Im t..c-, "lbreDd 81)-90 In ... ,.., Im GeflI ..... lob.u daAtzea. 
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gefängnisses in Neumünater. Abgeseben von der hierbei zum Ausdruck 
kommenden Bindung dea Vollzuges an das Gesetz und an den Urteils· 
spruch, die heide von feststehenden Begriffen über die Gefängnis· und 
Jugendgefängnis!:ltrafe im Sinue des Strafgesetzbuches bzw. des Jugend. 
gerichtsge!etzes ausgehen, ist dieae Einzelhaft nach unserer Ansicht 
auch vollzugsmäfiig unentbehrlich. Im Anfangsvollzuge soll die Einzel· 
haft. die in den enten 4 - 6 Wochen den Jungen ,·öllig absondert·), 
den verantwortlichen VoUzugsheamten Gelegenheit geben, jeden Neu· 
ling al~ Eiozelpersönlichkcit kennen zu lernen. ohne befürchten zu 
müuen, dan er von Anfang an den Einflüssen eines Gemeinscbafiliiebens 
wH anderen Gefangenen ausge8etzt wird. Der neue Junge soll in dieser 
Zeit einen tiefen Einschnitt in seinem Lehen machen zwischen dem, 
was bi8her war, uud dem, was nun werden soll. Die klösterliche StiJIe 
der ZeHe, das Allein~iu mit sich selbst und die planmü6ige Beein· 
flussung durch geeignete Vollzugspersonen oder durch individuell feilt
gesetzte Maliuahmen scheiut ein geeigneter Start für die weitere Voll· 
zugsarbeit zu sei n. Erst wenn in dieser Anfangszeit der Neuling genügend 
bekannt geworden iat und wenn er zu sich selbst gefunden bat, pflegen 
die dem Gemeinachaftsleben von Strafgefangenen anhaftenden negativen 
Tendenzen erJahrungsgeruiifi nicbt mehr so stllrk zu wirken. 

Dureh eine eingehende Aufnahmebesprecbung und dtuch nachfol
gende Zellengespräcbe unter vier Augen verschaffen sich der Vollzugs
leiter, der Oberlehrer. der Fürsorger und der Aulsichtsdienstleiter ein 
eigenes Bild von jedem Jugendliche.n der Eingangsstufe. Nach Ablauf 
von durchschnittlich e twa 4- 6 Wochen werden sodann in einer 
Beamtenkonferenz die Erfahrungen ausgetauscht und wird die weitere 
Gestaltung deli Vollzuges an dem betreffenden Jugendlicben erörtert. 
Kommen die beteiligten Beamten hierbei zu einem weitgehend über· 
einstimmenden Urteil und meinen sie, clali es sich um einen Jugend
lieben handelt. der schOll nllcb 80 kurzer Zeit seines Aufenthaltes in 
der Eingangsstufe geeignet ill l, vor die grofie Bewährung6probe iOI 
Jugendlager gestellt zu werden. so spricht der Vollzugaleiter mit dem 
Jugendlichen eingehend über die J\Jöglichkeit einer frühzeitigen Ver· 
legung und über ihren Sinn. 

Nur wenn der Jugendliche trotz eiudringlicber Vorstellung der 
Gefahren und Schwierigkeiten im Lager und der sch ..... erwiegenden Folgen 
eines Versagens von sieb HUS den Aotrag stellt. verlegt zu werden lind 
gleichzeitig von sich aus ernsthaft verspricht, das Heilte aU9 sicb im 
Jugendlager zu machen, wird eine absch lie6ende Stellungnahme der 
ßeamtenkonferenz eingeholt. Der Vollzugsl eiter entscheidet danach in 
eigener Verantwortung. ob der Jllnge in das Jugendlager MoUsfelde 
verlegt wird. 

-, Er komm. DW" .... hreod d~rSd>uI.oIUDdeD und in d or l'fi,uhn,d. mit de ..... den .. JUD,e" du Ein. 
, • .., .. tPle ppler Apl. idll KP ..... ruen: d.!>ei d.ri er .Im jedod, nid" .... ;. .nd.",,, pntr.rhalten. 
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11. Der übergang z'ur Gemeinschaftehaft (Stufe 11) 
Häufiger jedoch ist der Fall. daß der Jugendliche nach 4- 6 

Wochen zwar aus der etrengen Einzelhaft der Eingangsstufe mit dem 
hermetischen Abscbluli gegenüber anderen Gefangenen herausgenommen 
wird. aber noch nicht in das Jugendlager, sondern in die sogenannte 
Stufe 11 überwiesen wird. 

In die§er Stufe II verbleibt der Jugendliche im Gefängnisgebäude. 
Er wird hier bestimmten Proben unterworfen, die über seine Stand· 
festigkeit Aufschluli geben sollen . Bei der Gemeinschaftsarbeit, beim 
Gemeinschaftssport. in Diskussionen während der Schulstunden in 
einer neuen KiallS6 und durch Ubertragung kleiner Ämter im Gefang· 
nisleben wird die lsolierung der E ingangsstufe gemildert und dem 
Jugendlieben Gelegenheit gegeben, sich in den kleinf'n KonOikten des 
täglichen Aostal18daseins zu bewähren. Zur Ermunterung und Belohnung 
werden Vergünstigungen ausgegebeu (Sonderbriefe, Sonderbesucbe, 
Geburtstag!lpäckchen, Teilnahme an Anstaltsveraostaltungen UIW.). In 
persönlichen Gesprächen unter vier Augen wird der Jugendliebe auf 
dal aufmerksam gemacbt, was den Erziehern 110 ihm geflillt und wa~ 
ihnen mi6fdlh. Die Art und Weile, wie der Junge auf diese verän· 
derten Umstünde reagiert und wie er sieb in ' Konfliktssituationen 
entscheidet, liefert ein recht gutes Bild über die Entwicklung des Be
treffenden und bildet nicht selten eine Ergänzung oder auch eine 
Korrektur dessen. was in der Eingangsstufe über ihn vermerkt worden 
w .... 

Meinen die E rzieher, - worunter hier wie im Folgenden aUe 
Aostallsbeamten verstanden werden, die nicht ausschlieulich Verwaltungs· 
arbeiten oder reine Wachaufgaben versehen - , da6 der Jugendliche 
nunmehr reif für ein Gemeio8chaftsleben im Jugendlager sei, 80 erfolgt 
je tzt unter denselben Gepßogenhe.iten, wie oben geschildert, die Verlegung 
in das Lager Moltsfelde. Es ist üblich. dab hierbei auf die äuuere 
}~orm der Überführong in die neue Gemeinschaft kein gr06er Wert 
gelegt wird. Vielmehr ist entscheidend dss Zustandekommen eines 
persönlichen Vertrauen!lverhältnisses zwischen dem Jugendlichen und 
dem VoUzugsleiter oder einem anderen Erzieher. 

111. D e r Lagervollzug in Molt a fe lde . 
Verfolgen wir nun den Weg dea Ju gendlichen nllch seiner Ver· 

legung in da~ Jugendlager Molt!lfelde, ao sehen wir ihn dort in einer 
völlig neuen Umgebung wieder. . 

Das Jugendlager A10ltsfelde ist we.der von Mauern umgeben. noch 
sind die Räume vergittert oder ausbrucbssicher verschlossen. Das Lager 
befindet sich auch nicht auf einer Insel und ist kaum bewacht.-) 

0) IlIfol,edeuea Iiebl el welta;e bead I ... Bellt. bea d ... Juaftadllm"" wq;aullafea od.". d .. llblelbea. 
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Durch eine vollkommene rä umliche Trennung von dem eetangois 
und seinen Anlagen und durch eine strikte Scheidung de li Lagerpersonalll 
von dem PerRonal des Gefängni!lses wird !licherge!ltellt, daß die Formen 
des Lagervollzuges möglich!lt we nig gef:ingnisiilmlich sind.·) Äu6erUcb 
tritt dies auch dadurch in Er6cbeinun~, daß das ganze Personal deR 
Lageril Zivil trägt. Das Jugendlager Moltsfelde w('ist im übrigen jene 
Arbeilg- und Ausbildllngsmöglicbkeilen auf, die auch in anderen Lagern 
des Jugend~trafvollzll ges üblich geworden Bind. Eben!lo lI ind die Formen 
der Freizeitgestaltung mit de nen anderer Lage r ve rgleicbbar. Auch der 
T agesablallf wird sich nicht wesentlich von den Tage~plünen ähnlicher 
Institutionen unterscheiden. Es !ioll düher hier anf eine Schilderung 
dieser Gegebenheiten ver.tichtel we rden . He rvorzuheben wäre aber, daJi 
im Jugeodlager Moltsfelde mit a lle n zur Ve rfilgung ste henden Mitteln 
venucbt wird, jeden Jungen imme r geuau im Ange zu behalten und 
täglich über jeden einzelne n Recheuschaft zu geben. Die Gruppenleiter, 
da~ lI ind Aufsicbt~beamte neue r l'riigun~, die kleine Gemeinschaften 
von 15 bis 20 Mann leiten. die Werkbeamten. die ebenso grofse 
Gruppen handwerklich ode r arbeitsllIäli ig auszubilden haben. der Ober
lehrer des Lagers und der Vollzugsleiter sprechen siel) täglich am 
Arbeiuplatz, in der Schule, in den UnterkunOsräumen und beim Sport 
über alle Vorkommnisse deii Tuges einp;ehend aus und konferieren 
au6erdem wöchentlich zweimal sorgfältig tibe r alle Einzelheiten des 
Lagerlebens und dei! einze lnen Jugendlichen, möge n sie wichtig aein 
oder ganz nebensächlich erscheinen. 

Zweck dieser intensiven Beschöftiglln ~ mit allen Lagerangelegen
heiten und jedem Lagerangehörigen i~1 es. in jedem Jungen individuell 
diejenigen Eigenschaften und Fäbip;ke ite n zu fördern. die ihm nach. 
seiner Entlassung de n Weg in e in anständiges Leben e rle ichtern könnten. 

Die Arbeits· und Allsbiltl llngsmöglichkeiten sind deshalb vielaeitig. 
Von der einfachen Handarbeit in der Landwirtschaft auf dem unmittel
bar benachbarten anstaltseigeneIl G ut oder in der Steinfabrikation 
innerhalb des Lagers über die Angelernten-Arbeit in Tischlerei und 
Gärtnerei h is zur ordnungf>gemii(ien Lehre in diesen heide n Werk,· 
IItätten IItebe n jede m Juugen Tätigkeitsgehiete offen, die für ihn geeignet 
sind und für die er Neiguug haben könnte. Der Werk- und Fach· 
unterricht im Lager wird in geeigne ten Fällen durch den Unterricht 
in der öffentlichen Berufsschule d('.r Stadt· Neumünster ergänzt oder 
ersetzt. Eine probe ..... eise Beschäftiglln~ bei he nachbarten Bauern, bei 
Handwerkern und zuweilen auch iu Fahrikbetriehen Betzt die Aus
bildung des Jungen in den an stal tscigenen Betriehen fort und bereitet 

. ) Ledi,llch d ... Vollsug. lelttr lot Im lA,er ... I~ Im Gdhllaloyolhrujr la ,Idm ... Wel.., au H ..... . 
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den übergang in das Leben vor. Die -Beobachtungen und Urteile der 
auswiirtigen Personen (Berufsscbullehrer. Handwerker. Bauern) bilden 
eine vorzligliche Gegenprobe für die Ansicht der Anstall sbeamten über 
Eignung und Charakter des betreffenden Jungen . 

Wenn auch die Erfahrung gezeigt hat, da6 zur Durchführung einer 
ordnungsgemä6en Lehre die Strafzeit zu kurz ist und da6 sehen ge
eignete Jungen als Lehrlinge zur Verfügung steben, so darf doch gesagt wer
den, da6 für jeden Jungen, der guten Willens ist, eine passende Tätigkeit 
ausgewählt werden kann, in der er das Arbeiten gründlich ed ernen 
und seine spätere berufliche Tätigkeit solide vorbereiten kann. Der 
Anlltaltsfürsorger, der von Beginn an den Jungen kennt und ihn von 
Anfang an in allen sozialen Fragen berät und leitet, knüpft bei seiner 
Fürsorgearbeit bei dem Arbeitseinsalz im Strafvollzug an und sucht 
.selbst die passende Tätigkeit während des Vollzuges und für die Zeit 
nacb der Entlallllung für jeden Jungen aus. In aller Regel gelingt es, 
jeden Jungen nach der Entlassung so unterzubringen, da6 er seinen 
Fäbigkeiten und Neigungen entsprechend Arbeit findet und verwurzeln 
kanu, - wenn er will. 

Hand in Hand mit dieser arbeitsmä6igen Betreuung und Erziebung 
der Jugendlichen gebt der Schulunterricht und die Gestaltung der Freizeit. 

Auch auf diesen heiden Gebieten wird stets geprüft, welchen 
Wert jede Ma 6nahme für die Resozialisierung des einzelnen Jungen 
hat. Dies gilt besonders von der Gestaltung der Freizeit. 

Nachdem in der enten Zeit das Gemeinschaftsgefühl des Jungen 
innerhalb des Lagers geweckt und gefördert worden ist, achten aUe 
lAgerbeamten darauf, welche Art von Freizeitgestaltung für den be· 
treffenden Jungen nach Beiner Entlassung die passende sein würde. Ist 
dies hinreichend ermittelt worden, so wird vel'Bucbt, Bolche Beziehungen 
zwischen dem Jungen und der Au6enwelt anzuknüpfen, die ihm die 
Rückkehr in die Gesellschaft erleichtern und ibn möglichst auch später 
hinden. Das lAger wird deshalb bäufig von Personen, Personengruppen 
und Vereinigungen besucht, welche Fühlung mit den Jungen aufnebmen 
und Bie für die von ihnen vertretenen Sachgebiete (Religion, Weltan
schauung, Sport, Musik oder Handfertigkeiten) zu interessieren suchen. 
Kleinere Gruppen der Lagergemeinscbaft treten andererseits mit Sport· 
vereinen oder sonstigen Jugen~organi8ationen au6erbalb des Lagers 
durch Besuche und gemeinsame Veranstaltungen in Verbindung. Auf 
diese Weise soll erreicht werden, dafi mancherlei Fäden zwischen den 
Jungen des Lagen und der AuCsenwelt gesponnen werden, die sie 
später dabin leilen, wohin Bie allein vor ibrer Straftat nicht gefunden 
haben. Es kann leider häufig genug beobachtet werden, da6 die Ver
mittlung einer Arbeitsstelle und einer Unterkunft allein nicht genügt, 
um das erneute Abgleiten in die Kriminalität zu verbindern. Wichtig 
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ist vielmehr, daS aulier der feIten Arbeit und Unterkuoh auch ein 
geeigneter Platz in der Gesellschaft für jeden Jungen geschaffen wird, 
an dem er l ich wohlftihlt und der ihn in der Freizeit ausfiUlt. Es 
kommt darauf an, dali er nach der Entlassung in seiner Freizeit nicht 
wieder tatenlos herumsteht und sieb mit schlechten Elementen zu
sammenfindet, sondern dali er aus Beinern früheren Lebenskreis, der 
für ibn verderblich war, herausgehoben wird und in einer nellen Um
gebung soviel Auftrieh erhält, da6 er auch Widerwärtigkeiten des 
Lehens und der Arbeit gewachsen ist. 

Hierfür soll die Freizeit·Gestaltung vom Lager Moltefelde die not-
wendige Starthilfe geben. . 

Ein weiterer wichtiger Grund für die Einrichtnng des lugendlagen 
war die Tatsache, dali die Strafgefangenen im Zellendasein eines Ge-. 
fanguisses aus ihrer Pas8ivität nicht herauskommen können und in einer 
wirklichkeitslremden Atmosphäre andere für sieb sorgen lassen mÜssen.
Auch ein Verantwortunglgeftihl kann kaum geweckt und gefördert 
werden. Im Vollzuge erlebt man häufig, da6 gerade gefangene Jugend
liche und Heranwachsende nach einer längeren Gefangniueit nicht 
lebenstüchtiger, sondern lehenBuntilchtiger geworden lind. 

Tatkraft, Selhstbewu6tsein und Verantwortungsgefilhl können in 
der GefängnilzeUe nicht geweckt und gefördert werden. Soweit diese 
Eigenschaften vorbanden waren, pflegen sie in der Zelle zu verkümmern. 

Aus diesem Grunde wird im Lager Moltsfelde Wert daranf gelegt, 
da6 jeder Junge als Einzelner und au. Glied der Lagergemeinscbaft in 
eigener Verantwortlichkeit mitarbeitet und die Aufgaben und Sorgen 
der Gemeinschaft und seiner eigenen Zukunft erkennt und mitträgt.. 

Um die Jungen in dieser Hinsicht zu aktivieren, ist im Jugend
lager Moltsfelde von Anfang an eine l\Utverwaltung der Jungen einge. 
richtet worden. Jeder Lagerangehörige kann durch die von ibm ge
wählten Organe der l\Utverwaltung EinOuG auf aUe Lagerangelegenbeiten 
nehmen und muli sich umgekehrt für alles, was im Lager geschieht, 
mitverantwortlich fühlen. Dem Vollzugsleiter und den Lagerbearo1en 
kommt deshalh - wo dies angängig encheint - nur eine beratende 
und kontrollierende Tätigkeit und eine gewisse "Fernlenkung" zu. 

Organe der Mitverwaltung sind die logenannten .. HeUer" und der 
.. Lager:sprecher". Aufgabe dieser Helfer ist es, in allen Lagerangelegen· 
beiten, auf der Stube, am Arbeitsplatz, in der Freizeitgestaltung, beim 
Sport, in der Küche, bei der Geräteverwaltung, beim Essen, bei Aus· 
gängen und in vielen Einzelfunktionen auf ihre Kameraden einzu
wirken und für Zucht und Ordnung zu ßorgen. AuGerdem Hollen sie 
den lungen und den Beamten Anregungen geben und. sofern ihnen 
entsprechende Aufträge erteilt werden, diese Wünsche mit ihren Mitteln 
verwirklichen. Die HeUer stellen eine ständige Auslese dar. Die schon 
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amtierenden Helfer schlagen nach Beratung mit ihren Jungen dem 
Vollzugsle iter Helfe ranwärter vor, die sodann in der Beawtenkouferenz 
begutachtet und au sgewählt werden. Unter den Belfern ragt der Lager
sprecher hervor. Er wird von all~n LagerinBas8en in unmittelbarer, 
gleicher, geheimer lind direkter Wabl gewählt . Die Kandidaten für 
die Wt\hl werde n von dem VolJzugsleiter nach Anhörung der Beamten
konferenz uod der Helfer benannt. 

Der Lagerspre<:her ist der Vertreter der Lagergemeinschaft gegen
über den Beamten und gle ichzeitig Hilfsorgau deB Vollzugsleitel'8. Der 
Vollzugsleiter spricht möglichst täglich mit dem Lagersprecher viele An
gelC@;enhe iteo des Lagers und ei nzelner Jungen durch und ruft aufier
dem allwöchentlich einmal an einem Feierabend den Lagersprec:her 
und sämtliche Helfer zu einer längeren Besprechung zusammeu. Hier
bei werden Wünscbe, Klagen, Anregungen und Beschwerden aller Art 
von beiden Seiten vorgebracht lind gemei nsam erörtert. 

Ahgesehell VOll der Wirkullg dieser M..itverwaltung auf rue Akti, 
vierung der Jungen, i!lres SeJbstbewuu15eins uod ibres Verantwortungs
gefühls bat >l ich gezeigt, daß durch e inell solchen persölIlichen und un· 
mitte lbaren Verkehr zwischen dem Vollzugsleiter und den Gefangenen 
gle ichsam auf der Basis der Gleichberechtigung und der gleicben Ver
antwortung Zucht und Ordnung besser au frechterhalten werden könoen, 
als durch disziplinare !\lalinahmen. Die Jugendlichen füblen sich nicht 
nur als Objekt dnell staatlichen Zwanges in eine r Gefangencnanstalt. 
sonde rn lernen, fiir sich seihst zu sorgen und für ihre eigenen Belange 
in anständiger Form e inzustehen. Als begrünenswerte Nebenerscheinung 
der Mitverwaltung ist de r Umstand zu werten, da n auf diese Weise auch 
Mällgel in Verwaltung und im Vollzugsbetrieb deli Lagers schneller zuTage 
treten und eher abgestellt werden können,aLs auf dem üblichen Dienstwege. 

Eine weitere Eigenheit des Lagers kann in den wöchentlich e in
mal lltattfindenden Besprechungen über Fürsorge- und Gnadenangele
lenheilen gesehen werden .*) 

Die Besprechungen werden seit ca 1 1/ 2 Jabren u. a. dadurch vor
bereitet, dau für alle Gefangenen mit 6 Monaten und darüber die Ex· 
ner'schen Rückfa llfaktoreu, also die Umstände lind EigeDscbafteD, die 
Dach Prof. Exner die Gefahr des Riickfalls erhöhen könuen, sorgfältig 
geprüft werden. Das Ergebni6 der Priifung wird aktenmäGig niederge
legt. Nur einer der 15 Faktoren ist die Führung in der Strafbaft. Da
nach, dan bei allen diesen Gefangenen da9 Vorbandensein oder Nicht· 
vorhandensein der Rückfallfaktoren festgestellt wird, ist es möglich, 
die soziale und kriminelle Prognose einheitlich nach objektiven Ge-
sicht.~punkten zu stellen lind bei der Beantwortuug der Frage der Ent-
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lall.8ungsreife, die dem Jugendgefilingnil oft gestellt wird, weitgehend die 
früher überwiegend znr Geltung gekommeueu lubjektiven Anlichten der 
Beurteiler zu objektivieren. 

An den Beaprechungen nimmt der Vollzuglleiter, der Oberlebrer, 
d~r Fürsorger, - und loweit es sieb um Fälle handelt, die ihn alll he
sonderen VolIst.reckllnglleiter angehen, - auch der' Jugendrichter dei 
Amtsgerichts Neumilnater teil. 

Nach eingehendem Vortrag des Oberlebrers über die Persönlichkeit 
bn.d den Werdegang des Jungen - es stehen an einem Vormittag etwa 
6 Jungen zur Debatte - erörtert der Fürsorger die loziale Lage dei 
Betreffenden und seine arheitllmäliige Laufbahn yor dem Vollzuge und 
·wihrend des Vollzuges. Anschlie&end werden die ZukunftsauIlichten und 
d~ Stand der Vorbereitungen hierfür ~prochen. Sodann wird unter 
;lugrundelegung der Ansicht der Beamtenkonferenz, - welche gewöhnlich 
.m Tage vorher das Urteil aller mit dem lungen belaSten Beamten ge
liefert hat., - die Frage der etwaigen Entlassungsreife zur Sprache ge
bracht. Anscblie&end wird der Junge selbst zu der Besprechung hinzu
lezogen und kann nun in Gegenwart der beteiligten Beamten seine 
Nenen Ansichten und Wünsche vortragen und begründen. EI werden 
hi..erbei auch die Meinungen der Angehörigen deli Jungen und der früheren 
.oder zukünftigen Arbeitgeber, die inzwischen ermittelt worden lIind, 
durchgesprochen. Zum Scblu6 nehmen alle Beteiligten - ohne den 
JODgen - abschlie&end Stellung üher den Stand der Entwicklung und 

,·der voraussichtlichen Entlassungsreife des Jungen, die in einer schrift· 
lichen Notiz in den Beurteilungspapieren des Jungen vermerkt wird. 
Diese Notiz enthält auch einen ungefähren Termin, an dem die etwa 
1ertrethare vorzeitige Entlassung (Probeentlassuug oder bedingte Straf
,"ossetzung) vorgeschlagen und in die Wege geleitet werden soU. Zu
Diebst allerdings wiederholen lich diese Besprechungen im Abstande 
..-on etwa 6 Wochen für jeden einzelnen Jugendlichen. 

Auf diese Weise erhalten alle Beteiligten eioschließlich des Jugend. 
-richters laufend ein Bild über die Entwicklung jede8 Jungen im Voll· 
auge. Jeder kann von seinem Standpunkt aUI das vorschlagen, was nach 
.einer Meinung für die Zukunft de8 Jungen richtig und wichtig iat, bis 
ecblidilich die Entlassung, der tatsächliche übergang ins Leben, da ilt. 

Stellt sich andererseits im Laufe der Zeit heraus, duß ein Junge 
in die LagergemeinlCbaft nicht hineiDpa6t, da6 eine Besserung nicht 
EU erzielen war und auch nicht zu erwarten ist, so wird der Jugend· 
liche in die Anstalt zurückverlegt. Hierüber entscheidet nach eingehender 
Beratung mit allen Lagerbeamten und bäu6g auch nach Anhörung der 
~eUer und des Lagersprecben der VoUzugaleiter. 

In der Anstalt wird der JugendHche je nach Lage des Falles ent· 
weder in die Eingangsstufe verlegt oder er kommt in die Stufe H. Damit 
k~~eD wir bei unserer Betrachtung wieder zum Anstalts bau zurück. 
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IV. Die Ic hweren Fälle und die Tageuaumgruppe im 
Jugendgefängnl a. 

AUI dem Vontehenden il t enichllich, da6 der Gefängnisbau in 
Neumünlter laufend aus der Eingangntufe und aus der Stufe 11 die 
günstig encheinenden Fälle an das Lager Moltsfelde abgibt. übrig 
bleiben au6er den Neuzugängen jene Jugendlichen, welche niebt hin· 
aUlverlegt ..... erden wollen oder nicht hinausverlegt werden können~ 
Hierzu gehören vor allem lolche Gefangene, welche in allen ibreD 
Lebensäu6erungen offen oder versteckt zu erkennen geben, da6 sie 
weder das Stl'llfurteil noch den Strafvollzug zum AnlaG für eine neue 
Lebensführung nehmen wollen. Aulier ihrer echten oder zur Schau 
getragenen Interenenlosigkeit gegenüber allen Versueben de! Pel'BOnab, 
lie auf den rechten Weg zu führen, zeichnen aie sieb gewöhnlieb dureb 
dauernden Streit mit Mitgefangenen und durch Provokation der Beamten 
aul. An dieser Gruppe, die durch etwaige Rückkehrer aUIl Atoltafelde 
't'e rslärkt wird. mu6 nun von den Beamten deI Jugendhaus die acbwie
rigl te Vollzugsarbeil versucht werden. Durch besonders inteD9ive per
IlÖnliche Einwirkung von aeiten ei07.elner Beamter (VoUzlIgsleiter, Seel· 
&arger, Fürsorger, Lehrer, Aufsicbtibeamter) wird versucht, im tä~)jcben 
Bemühen den Jungen zur Einaiebt zu bewegen und in ihm den Wunsch 
nach einer anderen und anständigen Lebensführung zu wecken. Hierzn 
iat eine lange Zeit erforderlich. Um in dieser Zeit einen Anreiz für 
ein Vorwärtskommen im Vollzuge zu schaffen - obne das Risiko dei 
Gemein8Cbaftslebeos im Lager einedllie6lich der Entweicbuogsgefahr 
einzugeben - ist die sogenannte Tagesraumgrllppe (Stufe IU) gescbaf· 
fen worden. 

In diese Tagesraumgruppe werden diejenigen Jugendlieben verlegt 
- und zwar auf eigenen Antrag - bei denen sieb, - wenn auch noch 
10 kleine, - Ansatzpunkte für eine günstigere Entwicklung zeigen. 
Außerdem kommen zu dieser Gruppe jene Anstaltsiol8uen. welche in
folge körperlicher Gebrechen oder Krankheiten den Anforderungen 
des Lagerlebens nicbt gewachsen !lind und die wegen der Länge der 
Baftzeit. - wobei auch der Sü bnegedanke eine Rolle spielt. - vorer!t 
niebt nach Moltsfelde verlegt werden können. Die Tagesraumgruppe führt 
in erweitertem Umfang ein Gemein~aftsleben. Die zu dieser Gruppe ge
hörigen Jugendlichen nebmen das Mittag· und Abendessen gemeinschaft
lich ein. Sie dUrfen sieb während der Freizeit in einem TageJrauw 
aufbalten, Rundfunk hören , Bücher und Zeitschriften halten und Ti~b· 
tennis spielen lider andere Spiele betreiben . .Diskussions9tunden mit 
Ao!tallshoolllt!!D und mit Einr.elpersollen oder Grupp!!n aus den Jugend, 
organisationen lollen, besonders am Wochenende, die Verhindung 1.u.m 
Leben nach der EntJ assung anbahnen. Dies i!lt Datiirlich in der Anstalt 
nur in beschränktem Umfange möglich. 
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Der Sinn der Tagesraumgruppe liegt nicht in der Unterbaltung 
und der Abwechslung, die sie den Jongen bietet. aondern in der Ge· 
wöhnung an einen anständigen Umgang mit Gleichaltrigen und in der 
Anregung für eine vernünftige Freizeitgestaltung nach der Entlassung. 
Au6erdem soll bier mit den heacbränktcn Mitteln des Gefangniavoll· 
zuges den Lähmungserscheinungen einer langandauernden Zellenhaft 
entgegengewirkt werden. Die fürsorgerischen Ma6nahmen und die VOI'" 
bereitungen für di e Entlassung sind Buch in dieser Tagesraumgruppe. 
welche ja gewöhnlich die AhgangsSlalion für alle Gefangenen ist, die 
nicht nach Moltsfelde kommen, ebenso intensiv wie im Jugendlager. 

V. Bi s h e rig e Erfa hrung e n. 
Die neue Art des JugendvQllzuges in Neumünster/ Moltsfelde war 

z. Zt. ihrer Planung und in den ersten Jahren ihrer DuTChfühnlDg ein 
Experiment. Im Laufe der Zeit hat sich erwiesen, daß die Kombination 
des Gefängnisvollzuges mit einem gelockerten LagervoUzug unter 
einer einheitlichen Leitung und bei Anwendung der Vollzugsprinzipien 
der Jugendvollzugsordnung von 1944 durchaua zweckmäßig und ainn· 
von sein kann. 

Wenn auch in den wenigen Jahren seit Besteben des neuen Ju· 
gendvoUzuges in Schleswig-Holstein ein abschließendes Urteil über die 
Güte dieses Vollzuges nicht gefallt werden kann, so darf doch zumin
dest gesagt werden, dao ausgesprochen negative Seilen nicht zutagege' 
treten sind. Insbesondere sind die pessimistischen Befürchtungen, dali 
ein gelockerter Lagervollzug bei jugendlichen Strafgefangenen zu Massen· 
entweichungen und groben Zuchtlosigkeiten führen würde, zumindest 
aber keine günstigen en:ieherischen Wirkungen entfalten könne. nicht 
Wirklichkeit geworden. 

Andererseita wäre eil vermeasen, behaupten zu wollen, da6 diese 
Art des Vollzuges etwa insofern erfolgreicher sei. als dadurch die 
Rückfallzifl'er wesentlich verringert werden könne. Nalürlich kann 
auch nicht das Gegenteil behauptet und nachgewiesen werden. Abge· 
sehen davon. da& hierbei lltatiatiscbe Untersuchungen mangels der bier· 
m erforderlichen gr06en Zablen als Urteilsgrundlage anzweifelbar sind. 
kann auch die Statistik desbalb nicht viel beweisen, weil gleichzeitig 
die Art der neuen Straftat, die Gründe, die zu ihr geführt haben, und 
die gesamten Lebensumstände des Rückfälligen mitberilckaichtigt werden 
müßten. 

Darüber hinaus müßte natürlich eine Mindestrlauer der erziehe· 
risehen Beein8uallung im Strafvollzug (von etwa 1-2 Jahren) voran
gegangen sein. wenn man überhaupt den Strafvollzug alll bedeutsam 
in der einen oder anderen Richtung anseben will. 

Die Strafzumesllungspraxis der Gerichte erkennt aber in aller 
Regel auf derartig kurzfrialige Strafen, da6 jede erzieberische Beein
ßU85ung im Vollzuge von vornherein mangels Zeit faal unmöglich ist. 
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1m Jahresdurchschnitt seit 1945 sind im JugendvoUzug Neumüoster 
rund 90°/0 aller Insassen kiirzere Zeit a ls ein Jabr und 70°/0 aller 
In8assen weniger ab 6 Monate im Strafvollzug gewesen. Diele Zahlen 
sprechen für sich. Der Vollzug kann an ihnen nichte ändern; vielmehr 
müuten der Gesetzgeber und die Rechtslebre bieraus die nötigen Kon
sequenzen ziehen. 

Man wird zunächst aho den Wert des nenen Strafvollzuges darin 
erblicken müssen, da' Schädigungen der Pel1löolichkeit von Jugend
lichen oder Heranwachsenden während der Vollzugszeit , weitgehend 
ausgeschlossen sind. Man wird weiterhin - und dies erscheint z.Zt. 
als das Wesentliche - feststellen können, daS jeder Angehörige des 
Jugendvollzu~es alle Möglichkeiten an die Band bekommt, um sieb 
nach seiner Entlassung' straffrei zu führen. Die vor Gericht 10 beliebte 
Einlauung der Rückfälligen, man babe nach der Entlassung aus der 
Strafhaft keine aadere Wahl gebabt, als wieder rückfällig zu werden, 
zieht bei denjenigen nicht, die den Vollzug in der geschilderten Form 
dureblaufen haben. Bieraul erwächst für die späteren Gerichte die 
Möglich keit - und vielleicht auch die Pflicht - bei der künftigen 
Strafzumeuung mit anderem 1\Ia6 zu menen, all in deu Fällen, in 
denen diese Einlassung der Rückfälligen geglaubt werden konnte 
oder muGte. 

Würden die Gerichte inloweit ihre PraxiI ändern u.nd bei Rück· 
fälligen mit erheblich höherem Strafma6 reagieren als bisber,80 könnten 
bienaul möglicherweile auch günstige Rückwirkungen auf den Jugend. 
vollzug eintreten, weil dann die Jugendlichen ihre Chance als El1It
bestrafte beller erkennen und grilndlicher nutzen würden. Insoweit 
könnte eine, - wenn auch mitlelbare und prophylaktisch wirkende -
Ablchreckung von der Strafzumessung bei dem ersten Strafurteil nach 
der Entlasauog aus dem Vollzuge heiham sein. Andererseits aber könnte 
bei den Eretbestraften der Jugendvollzug von all denen entlastet werden. 
die 7.U kuri:en Strafen verurteilt werden und bei denen deshalb eine 
erzie-berische Beeinfluuung billi8uweise nicht erwartet werden kann. 

In diesen Fällen ist e5 vielleicht möglich, die in dem Jugendgerichts· 
geaetz vorgesehene bedingte Strafau8setzung mit Bewährungshilfe ein· 
zuacbalten. Die Schwierigkeiten, diesen Gedanken des Gesetzgebel'1l in 
Deutschland zu verwirklichen. werden allerdings in mancher Hio8icbt 
gro6 sein. Trotzdem wird man auch in Zukunft auf die Freiheitsstrafe 
und ihren Vollzug 80 jungen Verurteilten nicht verzichten können. 
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Nochmals: Erziehungsstrafvollzug 
VOll 0.. fNd KrDlluer , 

Oba'rto&ltnur.prat, Vontoo .. d da JIlget\dreflAcDlOK uud der VnUeDltnlr.n ••• 11 Vcdll •. 

l. 

ID seinen ausführlichen Darlegungen in Heft 2 hai Herr Buhl al~ 
Ziel deli deul8cbco StrafvoUzuges die .. Resozialisierung'" - gleich Wieder
eingliederung in die menschliche Gesellschaft - berau8ge~tellt, die 
Methoden dieses .,ErziehuogsSlrafvollzugs" aufgezeigt uud die Forderung 
aufgestellt, daJi jeder im Strafvollzug Tätige die Qualifikation zu e inem 
Pädagogen haben müsse. 

Man mag darüber streiten können, ob da"s von Herrn Buhl g~ 
keonzeichnete Ziel des Erziebullgsvolhmges an e r W 8 C h 11 e 0 e 11 

Rec::htsbrecbem von einem bestimmten Alter UD überhaupt und 8nhal
tend wird erreicht werden können, ob der von ihm geforderte Aufwand 
für die Ausbildung und die Wahl des Erz i e h U D gs personals also nut
wendig und vertretbar ist - da& im JugendvolJzug nur der Er· 
ziehungsvollzug am Platze ist. dürfte ebensowenig mehr hCHtritten 
werden können, wie die Notwendigkeit. bier die Fähigsten als Erzieher 
eiozWletzen und ihnen die beete Ausbildung zukommen zu lassen. Man 
wird sogar insofern weiter geben müssen, als hier nicht nur eine Re
I!>zialisierung als Ziel ge&etzt werden sollte, sondern die Erziehung 
im weitesten Sinne. leb glaube, daß die~e Zielsetzung keine Utopie 
ut. weil das Alter der in den Jugendvollzug kommenden Rechtsbrecher 
bei der Mehrzahl von ihnen - im Gegensatz zu den Erwachsenen -
noch manches nachholen lälit, was Elternhaus und Schule ver!lÜumt 
_haben. 

11. 
Die folgenden Ausführungen wollen die Frage zu beantworten 

venuchen. welche Forderungen hinHicbtlich der Besetzung eines Jugend· 
Cefängnissea mit Erziehungspersonal gestellt werden müe&en, um diesen 
als notwendig erkannten ErotiehnngsvolJzug mit Erfolg durchführen zu 
können. 

Nach der Jugendvollzugsordnung sind unmittelbare Träger deo; 
Vollzuges der Vollzugsleiter und die Erziehungsgruppeoleiter, und es 
ist eiDe selbstverständliche Forderung, da6 sie für ihre gar nicht 
wimtig genug zu nehmende Erziebungsaufgabe durch eine pädagogische 
Ausbildung prädestiniert sein müssen. Soweit el sich dabei um Obe~ 
lehrer und staat]jch anerkannte Fürsorger handelt., kann wohl ohne 
weiterel davon ausgegangen werden, daS sie anf Grund ihrer Berufs-
wahl und nach ihrem Ausbildungsgang diese Voraussetzungen erfüllen. 
Daneben köonen diese Aufgaben aber auch von anderen Beamten de>l 
Vollzugs· und VerwaltunglMlienstes mit hesonderer pädagogischer Be-
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Rabung und Neigung mit Erfolg wahrgenommen werden. Solchen Per
sönlichkeiten sollte m. E. aber auf Staaukosten eine mehrmonatige 
pädagogische Ausbildung - z. B. auf einer Wohlfahrtspftegerschule -
zuteil werden. um ibnen auch dieses facldiche Fundament zu geben. 

Inzwischen heginnt sich auch die Erkenntnis durchzusetzen, da6 
ein modernes Jugendgefangnis auf einen Jugend-Psychologen al, ~tin· 
digen, hauptamtlichen - niebt nur von Fall zu Fall hinzugezogenen -
Mitarbeiter niebt mehr verzicbten kanu. Das von ihm in einer einge· 
henden kriminologischen Unten;ucbung von jedem Gefangenen gewon
nene Perilönlichke itsbild iet für das Erziehungepersonal die Unterla~ 
für die zu treffenden Erziebungsmalinahmen bei Beginn und im weitcreo 
Verlauf des Vollzuges lind ist für de n Richter ein kaum noch entbehr
liches Hilfsmittel fiir die Urteilsfindung, auf das auch so gut wie gar 
nicht mehr verzichtet wird. 

Ebenso wichtig ist ein Anstaltsartt mit jugeDdp~ychiatrischer Fach· 
ausbildung. um auch auf diesem Sektor der kriminologischen Unter
suchung voll gerecht werden zu können. 

Im Lamle Niedersaelucn ist e iu wichtiger Faktor im Jugend~efä.ngnia 
die Hau s mut te r geworden. Sie soU iu die zwangsläufig bestebende 
männlich· harte und strenge Atmosphäre des Gefängnisses ein frauliche •• 
mütterliches Element hineintrugen. Wie viele der gestrauchelten JungeM 
haben das sorgende, au,gleicl!eude Wirken einer Mutter nicht gespürt! 
über die einfachsten Dinge des Lebene. wie iiuliere Sauberkeit und 
Ordnung. über die Anleitung zum Strümpfestopfen u. ä. kommt sie an 
die Jungen heran, erwirbt sich ihr Vertrauen und ~te llt leichter als 
das ein Mann im allgemeinen zu tun vermag, den zerrissenen Kon
takt mit der Familie ..... ieder her. Ihr vertraut der Junge Rlanche.ao. 
was er vor dem Aufsich tsbeamten oder de m Ertieher verschlie&t, Imd 
öffnet 80 den Zugang zu seinem Innern. 

Aher auch ein mit solchem Erziehungspecsoual hesetztes Jugend
gefängnis wird seine Auf~ahe nur dann erfolgreich meiste rn können. 
WCJ.IU es in alltIreichender Zahl vurhanden ist. Und hie r scheint mir 
im deutschen Jugendvollzug noch vieles im Argen zu liegen. 

Unter allen. die siell mit Er-.eiehungsprobJemen beschäftigen, be
steht wohl übereinstimmung darüber. dali die Zahl der einem Er
.zieber anvertrauten Zöglinge 40 nicht iiherschreiten darf, wenn eint;' 
individuelle Er.eiebung gewährleistet werdeu soll. Ich meine hier deu 
Enieher. dem die Leitung einer Erzie hungsgemei nschaft obliegt. WenD 
da. schOll fiir Erziehungsinstitute gilt, denen Ilie Erziehung nichtstral· 
folliger Jugendlicher obliegt, wieviel mehr mu6 das fiir Jugendgefäng
nisse gelten. Wenn hier echte und nachhaltige Erziebungsarbeit nacb· 
,il:eholt werden soll. mull an ihre Besetzung D1ind e~ t e ns der gleiche 
Mallstah angele~t werden. Es ist ~eILstverstiindlich . dau einem solchen 
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Erziehungsleiter (ErziebungsgnippenJeiter) die genügende Anzahl von 
Aufsichtsbeamten zur Seite stehen mu6, denen ja im Jugendvollzug ohne 
Zweifel ehenso erzieherische Aufgaben zufallen. 

Man vergegenwärtige sieb einmal die Situation : 
Die Zöglinge sind bier junge Menseben. die fast durchweg aus den ver
schiedeosten Gründen kei ne leitende Band gespürt hahen, die meist 
schon innerlich und iiu6erlich verwahrlost sind, die ein Verantwortungs· 
gefühl gegenüber der Gemeinschaft nie gebabt oder es \o!erloren haben, 
denen der Begriff von Recht und Unrecht abhanden gekommen ist. 
die deshalb slraffallig geworden und verurteilt worden sind und sich 
nun innerlich gegen die FreiheitsenlZiehung und die ihnen aufgezwungene 
Ordnung auflehnen. Wer sie wieder auf den rechten Weg bringen, in 
ihrem lnnern Ordnung schaffen soll, also der Vollztlgaleiter und die 
En:iebungsgruppenleiter. mull ibre Lebensverbiihni~se und !lie lIelbst 
mit ihren charakterlichen Eigenschaften geDauestens kennen. Das erFor
dert das eingehende Studium der Jugendamtsberichte, die Einzel beiten 
ihrer Straftat osw. und ein ständiges "sich mit ihneo beschäftigen". Nur 
wenn zwischen ihm und dem Gefangenen ein Vertrauensverhiiltnis 
bestebt, kann der Erzieher an sein Inneres herankommen. Das Ver
vauen eine!! Gefangenen läßt sich aber nicht gewinnen, wenn er arg
wöbnt, dall er in einer Ma sse vo n SchicksaJsgenossen untertaucht, da6 
el' nur eine Nummer ist. sondern nur, weon er das Gefü hl bat, da6 
der Ertieher auch gerade mit se in e m Schicksal ganz vertraut ist, ihn 
·darum verstehen lind ihm deshalb auch helfeu kann lind will. Es liegt 
auf der Hand. da6 der Erzieher so nur dann den ei nzel nen Jungen 
kennen kanu, wenn die Za hl der von ihm zu Betreuenden möglichst 
klein gehalten wird . 

Wie sieht es nUll damit in manchen Jugendgefüngnissen in der 
ßUlldesrelmblik aus? 

EiD Jugendgefängnis mit 1-1·0 bis 150 zu unbestimmter Strafe verur· 
teilten Jungen, das Dehen dem VoUzugsleiter nur über - sage und schreibe 
- einen Erziehungsgruppenleiter (Oberlehrer) \'erfügt, lind dem dazu 
noch der gerade für ein Jugeodgefangnis für unbestimmte Strafe so be
sonders wichtige Fürsorger fehlt, erreicht auch nicht im Entferntesten 
den erstrebten Zustand. 

Bei einer ei nfachen Auf teilung je zur Hälfte. würde jeder 75 lun
gen zu betreuen haben, also fast die doppelte Zahl, die er hö c hst e n s 
haben sollte! Aber auch diese Verteilung ist niebt durchführbar. Der Voll· 
zugsleiter, der für die einheitliche Ausrichtung der Erziehung dieser 
wegen schädlicher Neigungen zu unbestimmte!' Strafe Verurteilten, aho 
einer besonden sorgfaltigen Erziehung Bedürftigen, verantwortlich ist, 
dem nach der Vollzugsordnung richtigerweise bestimmte Entscheidungen 
aHein vorbehalten bleiben müssen, kann selbstverständlich nur eine 
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kleinere Eniehungagruppe leibst leiten. Die Eniehungsgruppe dos e in e n 
Eniehungsgru ppenleiters rouf! also weit mehr ab die Hälfte der Jungen 
umfusen. . 

Auch ein Jugendgefängnis. das mit der gleichen Anzahl zu bestimmter 
Strafe Verurteilter neben dem Vollzugsleiter über 2 Eniebungsgruppen· 
leiter verfügt., kann noch nicht für sich in Anspruch nebmen, auueicheqd 
besetzt zu sein. Gewili, unter den 60 auf einen Erziehungsgruppenleit§r 
entfallenden Jungens werden weniger schwierige Fälle als unter den zl;l
unbestimmter Strafe Verurteilten sein - wobei auch das etwas theoreti~ 
sein dürfte. - Dafür sind unte r ihnen aber zahlreiche sehr kur<!:fristig 
Verurteilte, deren Erziehung uIDsomehr intensiviert werden muli, wenn 
die Haftzeit nicht spurlos an ihnen vQrübergehen 8011. 

Ein kurar Blick auf das Tagesprogramm eines Vollzugsleiten uni 
Erziebungsgruppenleiten mag verdeutlichen. dali es einfach unmöglich' 
ist, aieh dem Einzelnen ao zu widmen, wie es für e ine nachhaltige Eh 
ziehuogsarbeit erforderlich wäre. 

Zugangsbesprechungell. Unte rricht., Zellenrevision, Brielzensur, EI'" 
ledigung der Vormeldungen, die in weit grölierem Umfange als bei Er
wachsenen zu eingehenden AUSlprachen führen müsscn. Daneben in den 
ührigbleibenden wenigen Tagesstunden die Be.schäfti~unp; mit .Ien Straf
urteilen, mit den Iugendamtsbericbten, Erstattung der Berichte an di~ 
Jugendämter und un den Vollstreckullgsleiter, Vierteljuhresbeurteilungen. 
Gnadenberichte, Schriftwechsel mit den Erziebungsbereclttigten und die.. 
so wichtigen , zeitraullOnden und oft 10 Uuchdosen Bemühungen um ·dÜl~ 
ße8Cbaffung eines Arbeitsplatzes und einer ordentlichen Unterbringung' 
am Entla5llungstage und nicht zuletzt die über den Entlassungstag hinaus
gehende nachfolgende Fürsorge. 

Zu dieser den Tag mehr als ausrüllenden Arbeit kommt die rucl:it. 
minder wichtige Freizeitgestaltung an mehreren Abenden der Woche 
und besonders an Sonu- und Feiertagen. 

Gewiu kann dem Vollzugsleiter und Er-,t:iehungsgruppenleiter sehr 
viel Unterstützung werden durch die Hausmutter und durch erzieheri.8cb 
begabtes und \nteressiertes Aufsichtspersonal. Der Verfasser kann filz 
seinen Bereich luit Befriedigung und Dankbarkeit feststellen. dali hier 
von dem AuJsicbtllpersooaJ zum Teil Hervorragendes an Initiative und 
EiDsatzfreudigkeit ohne Rück&icht auf Dienststunden geleistet wird. Aber" 
ihr Einsatz ist zwangsläu6g durch alldere AufgabeD des re iDen Aufsichts· 
uDd Ordnungsdienstes begrenzt. . 

Es ist wahrlich k eiDe billige, krittelnde Redensart, weon hier eiDe 
Arbeitsüberlasll1ng festzustellen ist, die einmal der Sache im höchsten 
Grade abträglich ist, zum zweiten aber eineu Raubbau Bn der psychischen 
und physischen Leistungsfähigkeit des Eniehungspersonals darstellt, der 
nicht zu verantworten ist. Abgesehen davon, da6 auch der kräftigste und 
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ge8ünde8te Körper eine regelmäiige Auupannung braucht, ist die Arbeit 
an Meuschen, wenu Bie mit de m Herzen getan wird, eine 8eelische Be· 
lastung. die nur de r wirkliCh ermessen kann, der sie täglicb eriebL Sie 
verlangt eioe Entspaunung, die eiDen Abstand gewionen liillt von der 
aufreibenden Kleinarbeit, de n unausbleibliche n Enttäuschungen. Sie wird 
am betten gerunden in der Ptlege eines geordneten, harmonische n .Familien· 
lebens, 8Uil dem ganz beson,ders jemand, de r erziehen 8011, imme r wieder 
neue Kraft und Impulse schöpfen lI\u6. Dazu aber fe hlt dem so über
I • • teten Erziebungspersonal einfach die Zeit: sie ihm zu fi:ebe n. liegt im 
menschlichen wie im staatspolitiscben Interesse. 

Warum dies in dieser Ungesch minktheit gesagt worden ist? Nicht 
um zu kritisieren oder zu nörgeln, sondern aus der Hoffnung heraus. 
a.i diese AusfühnlDgen Widerhall in Fachkreisen - im weitesten Sinne 
finden und schließlich auch den 'nstanzen zur Kenutnis kOlUmen möchten . 
denen die Gesundung der kriminellen Juge nd a m Herzen liegt. 

Gewi6, die notwendige Abhilfe erfordert eine erhe hliche Personal· 
vermehrung und die kostet Geld. 

Es steht bier aber ein Problem zur DiOi ku!!sio ll, des"en Ujsun g nicht 
an materiellen Erwägun~en scbe itern darr. 

"Unser Blatt" 
VOlt Rudolr K ~ II ~ rh.I • • f'rhid~_ .. c d~r I.rrltio""~ .. R~ku ... k"n,,,,I .. ~,,,, D~rn 

AJl ldei nes Neu jabrsgeschenk für alle, die sich 11111 W itzwil intere1lsieren, 
iat am 1. Januar 1926 die ente Numme r von nUn a e rB I a t t .. erschienen. 
der An ll talt ueit un g rl e r S trafa ß tlla lt Wihwil (Kanton Hern, 
Schweiz), Sie stellte sich zur Aufgahe, de lle n, die sieb unfreiwillig für 
bestimmte Zeit in Witzwi! aufhaltell, Nachrichten aus eier Au6enwelt zu 
bringen. bei den lindern aber, die in der Freiheit lehe n. das Intere$!;C 
fiir die gefallenen Brüder wachznhalten. 

Neben den Berichterstattern über die Ereignisse in der Welt und 
in der Anstalt sollten atlch Gefaugene selbst ZUlU Worte kOlllmen lind 
zwar ange1licb18 der Zweis»1'llchigkeit der an der Spruch gren'le liegende n 
Anstalt in ihrer Mutterilprache (deutsch oder französisch). 

Diesen leitenden Gedanken ist du Blatt in den bis he ute e~hienenen 
27 Jahrgängen treu geblieben. Pünktlich eriICbie n am 1. jedes Monats 
eine Nummer, erst von 2, epöter von 4, gelegentlich "on 6 und 8 Seiten, 
Welche Arbeit hinter diesem regelmäßigen Ertlcheinen steht, wissen wohl 
nur die seit bald 28 Jahren in aller Stille tätige Redaktorin und ihre 
wenigen treuen Gehilfen. die die KorrektureIl besorgen und, wenn die 
Zeit drängt. ra!ICb für einen Artikel Borgen, ein der Zeit lind eiern Zrit- ' 
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geschehen entsprechendes Gedicht auswählen oder selbst eiDen leit
artikel !IChreiben. Den Druck besorgte stels die An~taltsdruckerei mit oft 
wechselnden und unterdChiedlich befähigten BiU~kräften. Jede Nummer 
ist zweisprachig. 

Di.e Durchsicht der 27 vollendeten Jahrgänge zeigt einmal eine~
staltscbrollik, in der frohe lind traurige Ereigni~se fe stgehalten, die Ent
wicklung der Anstalt geschildert und auch die Geschichte der Landschaft, 
in die sie hineingestellt ist, dargestellt werden. Dazu kommt eine Welt
chronik, die besonders in den bewegten Kriegs- und Nal'hkriegszeiteo 
stark IInschwoll und gelegentlich recht viel Plllt:.o. beanspruchte. Berr und 
Frau Dr. Ono Kellerhals haben über ihre Teilnahme an ausländischen 
Kongressen interessante Bericbte gescurieben, und der gegenwärtige Leiter 
der Anstalt bat diese Tradition fortgesetzt. Frühere Gefangene schrieben 

. über die Erlebnisse nach der Entlassung, gegenwärtige über Anstaltser
eiguisse, F~unde der Anstalt über Auslandsreisen. über wiclltige Er
findungen oder iiher Fr..gen des Strafvollzugs lind der EotlasseoenfüflIorge. 
Jedes Jahr wird auf Grund des gesondert erscheinenden Jahresberichte. 
über die wichtigsten Zahlen des Anstaltshaushalts und über die Ergebnisae 
des Belriebe~ (Landwirtschaft, Alpwirtscbaft, Gewerbe, Neubauten UIW.) 

herichtet. Nach Neujahr enlCheiot regelmä6ig e ine Zusammenfalaung der 
Mitteilungen. die frühere Gefangene ihren Weihnachts- oder Neujabrs
griirieu au die Anstalt beifügen. 

Die Zeituug wird alleu Beamten und Angestellten, allen Gefangenen. 
deo Aufsichtsbehörden und ihren Mitgliedern. den Freunden der Anstalt, 
e hemaligen Gefangellen, die es wünschen, und audern Austalteu zugestellt. 
Sie erscheint in einer Auflage von 900 Exemplaren, e nthält keine Re
klamen ulJd rler Kosten und Druckschwierigkeiten weg!!n auch keine 
Bilder. Ein Ahonnementspreis id niebt festgesetzt, IAber einzelne Bezieher 
zahlen eine kJeine Entscbiidignng. 

"Unser Hlau" erheht weder literarische noch Ilolitische oder wissen
schaftliche Anspriicbe, aber es ißt, wie bei seinem 25 jährigen Jubiläum 
von vielen Lesern und Freunden der Anstalt betont wurde, das Organ 
einer Gemeinllt.-baft. die Zeitung einer }<'alllilie, an der im Rahmen ihrer 
Mittel alle Glieder mitarheiten. 

Di~ S.,}ut·~i:,,~ Sf~afan,'al' IPi/:wil im Ka(L/on B,,~n nimmt in IIflrMiziedenen 
Ablei/unge" z" c..r';"g"j, "",1 zU Zud"h"", ,",,,rurleil'll Recht!b~edJf!r Imf. Außer· 
dem ,ind ih, (Uf! ArbeiUeruehung.an,'a/l Li"denhof, die Trink .. rll .. ilnn,'nll EKhen. 
hof und do. Arb"il.hnwr Nußllaf ans"gliederl. Um die JfJh~hund"rlu·endfJ ~'O" Herrn 
DUa K .. llerhab S .. griirulet. 'mben , ich di .. An.lall .... in 1I1,',u:il durch Anw~nd"n6 
nllu:ei,lid.er 8ehandlung,melhoden ,'e', a .... gu .. ichllel. - Die &:hnfileilung dunI" 
dem Yerfaller Jür ,einen Beilrug. 
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,,Nicht , möglich!" 
Eine e rnste Betrachtung zur BeruJsmoral unserer Jugendlieben 

Von KI ... . &1 ~ rk"l •• 'lInor,,, •• ,11 La",I.,.,,,(lIIIIIII . Rntt"nhllfJr' Nedt.r. 

So. und ähnlich quittieren wir unte r schallendem Gelüebter den 
ptco Witz. Und - Hand au(s Herz - wir aUe l ind für ibo empfang· 
lieb. Noch mehr waren es unsere Gro6viiter. Um die Zeit der wilhel· 
minischen Acra erzählten sie lIieh. ihres LeLenll sieher und zufrieden, 
1'0 fröhlicher Runde die Geschichte vom kleinen Fritz, der, vom Lehrer 
liach dem Beruf deli Vaters befragt, mit tödlichem Ernst zu antworten 
wußte: "Brezel bub, Herr Lehrer", Ein guter Win:! Sagte man. 

Der Brezelbub au s dem Jahre 1900 ging in den "SimpUzissimus" 
.ein - und starb. 

Heute, 50 Jabre später, i lll er aus seinem Grube wieder aufer
standen. Freilich nicht er selbst, sondern seine Dellen Verkünder; 
jllOge Menschen, kaum 17 oder 18 Jahre alt, drohen ihm wieder 
1ebensberechtigung zu erkämpfen. Da stebt er vor lIns, nur nlit dem 
Untenw:hied, dafi er sich Kegeljunge, Ausläufer, Golf junge, Pikkolo 
und Platzanweiller nennt, und diese Berufsangabe stebt schwarz auf 
wei6 niedergeschrieben. Alle, die dem Bunde dieser .,Berufsausübenden" 
angehören, erwähnen, - durchaus nidlt verlegen - ihre Zunft. Es 
ist. ihr Beruf. 

Diese erschü'tternde Feststellung müssen wir in de r hiesigen 
Jngendarrestanstalt von Monat zu Monat machen. Unsere e ingehenden 
Einzelunterhaltungen und Erziehun~sgespräcbe mit den Jugendlieben 
ergeben daun ein mannigraches, im Endresultat sehr trauriges Bild. 

Ewald H" kaum 18 lahre alt, ist zu Jugendarrest verurteilt woruen. 
Er kam keineswegs bedrückt und kummervoll in die Arrestanstalt 
und war ganz das Gegenteil des sogenannten Häußeins Elend. Keck 
und unbefangen benahm er sieb, als ich mich zum ersten Mal mit 
111m unterhielt. Er schätzte die moderne " Kakadufri sur", seinen 
1Ich1.cksigen Körper umhüllte ein sulol,per Zweireiher - den Meter 
zu DM 52,40 bemerkte er so nebenbei - und seine ringelhesockten 
Beine staken in krep pbesuhlten, breitrandigen Wildledef'llcbuben. Wer 
ihn 80 sah, tippte auf e inen Tennis·Pro6 oder auf e ine gediegene 
Berufsausbildung, die ihm nult in Form e inett fe sten Arbeitsverhält· 
niues entsprechenden Verdienst und Position zu versprechen schien. Ewald 
bewahrte Fassade, die dllnn im weiteren Gespräch zusaullnenstün:te. 

Ewald wuchs in geordnetem Elternhaus auf, dann kam der Krieg. 
Der Vater D1u6te zur Front und die Mutter schenkte ihre besondere 
Liebe den jüngeren Geschwistern. Der Unterricht entbebrte eines 
geregelten AhlauJes, da die Lehrer und Schüler aufs Land verschickt, 
von einer Provinz in die andere wechselten, Luftangriffen und feind· 
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lichen Truppen ausweichend. Nach dem Kriege gab es in der bomben. 
geschädigten Beimatdadt mit Mutter uod Gest:hwistern ein Wiedersehen. 
Der Vater war venni&l und kehrte nit:bt mflhr zurück. Nun zog die 
Sorge um das tägliche Brot, bisher fremde Di.nge, in die Notwohnung. 
Der allmählich wiederbeginnende Unterricht vennochte Ewald nicht 
mehr zu locken. Anfangl ermahnte ihn nocb die Mutter hienu, im 
Laufe der Zeit küi!lte auch ihr Interesse an der Eniehung ab. Auf 
Nachbars Hinterhofruinen entstand ein illegaler Basar. der für die 
Notwohnung als auch für die hungrigen Mäuler manchers abwarf, und 
diese Tatsache stand fortan im Vordergrund. Dah .,die Zeiten wieder 
einmal besser werden miibten·', blieb die einzige Tbese seiner Muttet:· 
und Ewald glaubte dllran. Eines Tages - es war nach der Währungs· 
umstellung - muGte Ewald Geld verdienen. Wie, das war egal 
Berufuu&bildung? Nun, es würden wieder heuere Zeiten kommen •. 
Ewald grub in RuinengruDdstücken Dach Altmetall. Beim 8. Fund 
wurde er .. erwischt". doch war er damals noch strafunmündig. Diese~ 
Glück hielt nicht lange an. daon gab es wieder eine richterliche Et:: 
mahnung. 

EwaJd schickte sich an, ein Jüngling zu werden und die U mgebl,lDg 
mit anderen Augen zu betrachten. Verschiedene Schulfreunde hatteu 
einen Beruf, sie standen in der Lebre. Er überlegte und ·stellte feet. 
da& eine solche Lebraullbildung finaDZiell nichts einbrächte. Kurz 
darauf kam er zu einem Beruf - er wurde in einem Blumenladen 
Ausläufer. 'Branchenkennwisse eignete er sich schnell an. da jedod;a 
verllchiedene Blüten einen Niesreiz von ibm forderten, wechselte ~;r 
die Firma. Er gelangte als Ausläufer in eine Drogengro&handlung. Der 
neue Cbef erfnhr sehr bald. da& er die Fortbildungsschule schwänztet 
obwohl ihm für die Zeit des Unterrichts dienstfrei erteilt wurde. 
Ewald .. kündigte". 

Er grub wieder nach Altmetall. Seine ehemaligen Scbullreude 
bereiteten l ich indessen auf die Gesellenprüfung vor, Zufällig hörte 
er von einem .. KaUegen''. da& da und dort für Kegelbahnen .. Kräfte .... 
(diesen Ausdruck gebrauchte der junge Mann wörtlich) benötigt werden. 
Er stellte sich vor und seiD gewandtes Auftreten sicherte ihm dep 
• .Arbeitsplatz". Seitdem ist er Kegeljunge •• .arbeitet" täglich von 14 ........ 22 
Uhr bei der Besatzungsmacht auf der Kegelbahn und verdient das 
Drei- und Vierfache eines Schlosserlehrlings im dritten Leh.rjabr, ganz 
abgesehen von dem, was nebenbei für ibn abfällt. 

Für eine Lehre sei er zu alt, behauptete er mit ernllter MieDe. 
Au&erdem verdiene er nicht "das Salz an der Suppe", 

"Bedenken Sie den Haufen Kleidung. den ich für eine Lehraus
bildung benötigen würde'\ beendele er seine Erklärung. Ernstlich 
hatte Ewald noch nie über Zweck und Ziel der Berufsaushildung 
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nachgedacht. Seiner Muuer gibt er wöchentlic:b. einen Teil seines 
Lohnes ab. Sie lebt 1.11 sehr im Geg ... nwärtigen und damit lä6t sie 
ibn in Ruhe • 

.. Einmal zwar war ich beim Arbeitsamt, dort gab es für mich 
keine Arbeit und aufierdem U1u6te ic:b. 2 Stunden hmg anstehen", 
sprach der junge Marul. Und so kam e~. daG Ewald den Beruf "Kegel· 
juoge" führte. 

"Und wenn mlln keine Kegeljungen mehr braucht?" wollte ich 
wisseo. Darauf wu6te der schlagfertige Bursche keine Antwort, und 
aUe wilillen sie - die Ausläufer. Golf jungen und Kegeljungen - keine 
Antwort. 

Nicht möglich'! 

Ewald war einer jener Jungen, der in einer Zeit heranwuc:b.s, 
die seine fal sche Einstellung z~m Berufsleben förderte. Der Krieg 
haUe die anfsnglich geordneten Verhältnisse umgeworfen, seine Mutter 
verlor jeglichen erzieherischen EinfluG, Umwelt und I'tlaterialismus 
forderten ihr Opfer. Wie lange wird Ewald Kegeljllnge bleibeo? Wann 
wird die Unzufriedenheit seiner habhaft werden und ihn ganz aus 
der Bahn werfen? 

Wer hat versagt, Ewald oder die mit der lugendführung Beauf· 
tragten? 

Da6 in zwei oder vier Wochen eines Jugendarrestes Wis3enslückeo 
ausgefüllt werden können, ist ausgeschlossen. Doch konnle man fest· 
stellen, da6 mancher fehlgetretene Junge Anregungen und Hinweise, 
rue ihm während eines Jugendarrestes gegeben wurden, ernsthaft 
aufnahm und verfolgte und er mit dem festeD VOrllatz die Arrestan· 
stalt verlieb, " etwas zu werden". Freilich blieb es oft. nur bei diesem 
Vorsatz. Die Tat folgte ihm nicht immer auf den Fersen tisch. Häus· 
liche Einflüsse resignierten die Haltung gegenüLer dem Arbeitsmarkt 
und ganz hesonders dem Lehrlingswesl:n, lieben viele Ewalds wieder 
auf die Schutthalde oder auf die Kegelbahn wandern, lieben sie wieder 
untertauchen im Gro8 der Masse, die nur das Heute kennt und das 
Morgen übersiebt. 

Sollten wir nicht alle IIns solcher Menschen annehmen, deren 
Lehenskurve abwärts steigt? WolleIl wir in jedem jungen Menschen. 
der t'in Leben hatte wie Ewald. den kriminellen Typ erkennen? Es 
ist nicht nur Sache der Bebörde, einzugreifeu und zu vermitteln und 
dem verirrten Jugendlichen den richtigen Weg in die Zukunft zu 
weisen. Auch den Eltern mub ein ernstes Wort gesagt werden! 

Und den Lehrmeistern! 

Und den Betriebsinbabern! 

Oder soll es stets nur der Jugendrichter tun ? 
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Berufsausbildung junger Strafgefan~ener 
Von A",nt! \t' l1hd", lI ~y~. G"w"rl_lH,rldlr~r. ~hrbu..,'I.. 

In der hessi1lcheu Strafan stalt für männliche junge Gefangene Rok· 
keuberg durchliefen seit Beginu der Berufsausbildung im Herbst 1948 
bis zum Frühjahr 1953 - d. h. in viereinhalh Jahren - etwa 700 
Jungen die Lebrbetriehe der Anstalt, deren Zah l in dieser Zeit auf elf 
II lieg. 66 Jungen legleu während der Slmfzeit in 19 venchiedenen B~. 
mfeu ihre Abschlußprüfung ab. 

Gegen Ende 1949 wurde das gesa mte Schu lwesen der Anstalt als 
Zweigstelle an die gewerbliche Kreisberufsscbule Butzbach angeschlossen. 
Alle Gefangenen erhalten im Rahmen dieser Schule wöchentlich acht 
Stunden Unterricht, bekommen Herbst- und Frühjabrszeugnisse und 
bei be1!landener Gesellenprüfung ein Abschlu6zeugnis der Berufsschule 
Butzbach. 

Die Zahl der in einer Berufsausbildung erfa6ten Gefangenen betrug 
in den letzten zwei Jabren zwischen einem Drillei und der Hälfte a ller 
EiDlliuendell. 

E in Teil rler Jungen, die in die Lehre genommen wurden, hielt 
nicht durch oder setzte nach Entlassung die Lehre nicbt fort; indessen 
fanden andere Jungen, die man nur mit Bedenken dem Lehrmeister 
.. zumutete", im Beruf Ziel und 8alt. Von vielen entlassenen Lehrlingen 
erfubr die Anstalt, dll6 sie .,draußen" eine gute Gesellenprüfung abgelegt 
hatten. 

Bisher wurden nur ganz vereinzelt Jungen der Aoslillt. die einen 
Beruf ausgelern t batten. wieder rückfdllig. Viele haben sich durch den 
erlernten Beruf eine gute Stellung und ein befriedigendeIl Einkommen 
gesichert. 

Die ßerufsaullbildung gibt dem Leben des Gefangenen während 
der Straf\'erbüfiuog einen tiefen Inhalt und vermittelt wesentliche er
zieherillche Werte. 

Es dürfte daher aufier Frage stehen. da6 e.~ lohnend ist. das be· 
rufliche Ausbildungs· und Schulwesen in allen lugclldstrafanstaltcn tat· 
kräftig auszubauen. 

Die nacbrolgenden Vorschlüge stiitzen sich auf die Erfah rungen 
des Verfassers an der Strafanslilit Rockenberg und den sich daraus 
ergebenden Folgerungen: 

A. Die praktin:he Au.sbildung. 
1. Verbind un g zu den beruh stäudi sc h en Körp e r sc haft e n. 

Die zu ständjge Handwerkskammer und die zunädlst in F rage kommen· 
den rnnungen müssen davon überzeugt werden, da6 sicb eine Jugend· 
verfehlung nicht in der Verurteilung zu lebenslänglicher Berufslosigkeit 
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IUBwirken darf, daß die Jogendstrafan Bta lt ihre er.tieberiBche Aufgabe 
nicht allein zu meistern ve.rmag lind da.ß die herufsfltändischen Körper· 
schaften einen i.iheraus wichtigen Beitrag zur Gewinnung der jungen 
Gefangenen für die GeBell~cha(t zu leisten vermijgen, indem i:lie ihre 
Zulassung zu Le hrberufen gestatten. 

Ist di ese Grundve reillbarung erzielt. wird ci ne Ausweituug auf 
weilere Berufe, auch der Industrie und Landwirtschaft lind Gärtnerei, 
keine unüberwindlichen Scbwierigkeiten mehr bereiten. 

2. Die Aufn a hme in di e Le hre. 
Nach Beobacbtung in ei ner mehrwiichigen Zugangszeit lind Fest· 

stellung ausreichender geistiger und manueller Fähigkeiteu wird dem 
1u,agen Fortsetzung oder Beginn einer für ihn in Frage kommenden 
.Lebre nBh egelegt. Ein Zwang wird hierbei nicht auageübt - indessen 
empfiehlt eA sicb in maneben Fällen, dem Jungen bei sei nem Ringen 
um Zustimmung ein bi schen zu bdfeu. 

Eine vierwöcbige Probezeit im Lehrbetrieb folgt - auch für Jungen, 
die ihre Lehre bereits drau6en begonnen batten. Nach einem Monat 
berichtet .ler Meister auf einem Vordruck, ob er den Jungen in die 
Lehre nehmen oder die Probezeit noch verlängert baben möchte oder 
ob er deo Jungen für ontaoglich zu dem betreffenden Handwerk hält. 
Ist die Probezeit gut durch standen, wird der Lehrvertrag ausgefertigt, 
dessen beaondere8 Muster mit der Handwerkskanlmer vereinbart wurde. 
Hierbei wird eine frühere einschlägige Lehre angerechnet, wenn sie 
sich urkundlich nachweisen läbt. 

Der Lehrvertrag sollte neben der Unterschrift des Direktors auch 
I;lie des Lehr~ei 8 ters t1'8gen, damit letzterem das Verantwortungsbewufit. 
&ein gestärkt wird. Ferner unterschreibt der Lehrling. Auf die Unter· 
schrift des Vaters oder Vormunds des Lehrling8 wird verzicbte~ da sie 
oft nur schwer zu erhalten ist. Juristisch ist dies unbedenkJich, da dem 
Jugendlicben aos dem Vertrag keinerlei Nachteil erwachsen kann und 
überdies du Sorgerecht für den Jungen seitenIl des Vaters oder Vor· 
mundes während der Strafverbü6ung des Jungen ruht. 

Der Lehrling wird nach Vertragsschlu6 in die LehrlingsTolle "der 
Innung eingetragen. Der Lehrvertrag endet mit der Gesellenprüfung 
oder mit der EntlaSBung aus der Anstalt, dann ist jedoch bei Fortsetzung 
der Lebre draußen die in der Anstalt uud zu vor verbrachte Lehrzeit 
anzurechnen. Ferner kann der Direktor der Amtalt die Auflösung des 
Lehrvertrages verfügen, fall s der Junge dic in ihn gesetzten Erwartungen 
nicht erfüllt oder aus eiDern anderem zwingenden Grund. 

3. Die Au s bil d un g im Lebrbetrieb. 
Mit der Bereitschaft, e inen Lehrling auszubilden, überuimmt die 

Anstalt auch die Verantwortung für eiDe gediegene Durchführung der 
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Lehre. Es darf nicht vencbwiegen werden, daS die bisber aueb für 
Jugendanstalten noch voll gültige .. Arbeitsverwa ltungsordnung" hier e.io 
schweres Hindernis ist. Zur gründlichen Lehraullbildung gehiiren zeit
licher Spielraum. Werkstoff' und Werkzeug für gelegentliche unproduktive 
Übungsarbeiten . Art und Umfang der Produktion muß den Erforder
ni ssen der Lehrausbildung gerecht werden. Der Staat darf die Einrich
tung vo'n Lehrwerkstäuen in Strafanstalten nicht zum willkommenen 
Anla6 nehmen, höheren Gewinn aus der Arbeit junger Gefangener zu 
ziehen. Alle guten Lehrwerkstätten anderen Orts bedürfen des ZUschOBS~; 
eil ist recht und billig, wenn man für die Ausbildung jugendlicher Ge
fangener mindestens die gleiche Unterstützung erbittet . 

Eine lehrgangsmä6ige Ausbildung etwa wie an Berufsfachscbulen 
kommt nicbt in Frage, da die Jungen zu verscbiedenen Zeitpunkten 
und mit verschiedenen Vorkenntnissen in die Lehre der Anstalt treten. 
Jeder Junge muli individuell gefördert werden. 

4. Die Auswahl der einzurichtenden Lehrbetriebe. 

Oie Gegebenheiten der JugendstrRfaustalten sollten nicht bestim
mend sein, werden aber ins Gewicht fallen. Anzustreben ist in jedem 
FaU Ausbildung in den drei Berufsricbtungen, die den gröliten Nach
wuchsbedarf baben: Holzgewerbe, Metallgewerbe, Baugewerbe. Im Bolz
gewerbe dient unseren Zwecken am besten eine Bau- und Mijbelschrei
nerei, im Metallgewerbe müssen Bau· und Maschinenschlosser, Installa
teure und Schmiede ausgebildet werden können. aus dem Baugewerbe 
sind der Maurer- und der Zimmererberuf zu wählen. Weitere wichtige 
Lehrbetriehe sind Wei6binderei (Malerei). Poisterei und aus dem Be
reich der Landwirtschaftskammer Gärtnerei und Landwirtschaft. Nah
nmgsmiUelgewerbe, Bekleidungsgewerbe und graphisches Gewerbe sind 
Mangelberufe - man soUte bei der Aufnahme von Lehrlingen in Be
trieben dieser Art behutsam vorgehen. Dagegen haben Korbmaooer 
gute"Berufsau88ichten, wenn sie in einer gewissenhaft betriebenen Lehr
ausbildung auch wirklich Gutes gelernt bahe n. 

5. De r AbschluG der Berufsau s bildung. 

Die Jungen bewerben sich bei endender Lebrzeit über die Austalt 
um Zulassung zur nächsten Gesellen·, Facharbeiter· oder Gebilfenpriifung. 
Die Durchführung der Prüfung erfolgt in der gleichen Form wie bei 
Lehrlingen freier Berufe, d. h. ggf. in einer Berufsscbule oder einer 
fremden Werkstatt. Die Prüflinge dürfen hier.tu ihre bürgerliche Klei
dung tragen und werden von Beamten in Zivil begleitet. Die Kosten 
der Ausführung werden von der Anstalt getragen, die Prüfungsgebühren 
muß sich der Gefangene durcll den Erwerb von Leistungsprämien 
verdienen. Zur .. Frei s prechung" werden die Jungen dann ebenfalls 
.. ausgeführt." 
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6. Die Berufsausbildung von Hilfsarbeitern. 

Auch die Hilfsarbeitertätigkeit ist e in Beruf. Es mu6 Aufgabe der 
Anstalt sein, auch Hilfsarbeiter möglichst an eine bestimmte Tätigkeit, 
die sie später in der Freiheit fort setzen können, zu binden. 50 dürfte 
z. B. zu prüfen seiu, oh nicht die Koofektionierung von Gefangenen
bekleidung gute Voraussetzungen bietet für einen späteren Einsatz als 
Spezialarbeiter in einer Kleiderfabrik. Auch liir eine spätere Vermitt· 
lung in die metallverarbeitende industrie, in die Baustoffherstellung 
u. a. lii6t sich wahrscheinlich in der Str~fansta1t gute Vorarbeit leisten. 
Bei aller Produktion in Arbeitssaal oder Zelle. die SODst durch Ma
schinenautomaten gelei8tet wird oder Frauenhänden vorbehalten ist. 
soUte man sich bewu&t sein, dan sie dem Gefangenen weder erziehe· 
risch noch ausbildungswä6ig wesentlich nützt. 

1. Das Proble m der Gemischtherufliehen. 

Eine dritte Gruppe bilden io der Anstalt die Jnngen. die. beruflich 
gesehen. ein buntes Gemisch darstellen: Kaufleute. Eisenhahnjungwerker. 
Industriefotografen usw. Ihnen wird auch eine Anstalt mit vielen Lehr· 
~triebeD kaum in ihrem praktischen Beruf weiterhelfen künnen. Ea 
bleibt nur eine Umschulung oder eine Förderung durch Fachliteratur. 
Für den ~inen oder anderen besonders aufgeweckten Jungen ergibt sich 
vielleicht der Einsatz in der Bücherei oder an anderer Stelle, an der 
der geistige Arbeit8wiUe des Jungen ange81lrochen wird. 

'8. Der Berufuchillunterrich,. 

Die Anstaltsberllfsschule unterhiilt Fachklosllen für alle hei der 
Anstalt geförderten Lehrberufe, ferner nach Bedarf auch Klassen für 
~emi§Cb.tberufliche und Ungelernte (nach Leistungsgefälle unterteilt) 
und Förderklassen für Jlwgen mit erheblichen Lücken im Volks· 
ecbulwis8en. 

Neuzugünge treten zunächst in ei ne Aufnllbmekla~se ein. in der 
Volksschul wissen aufgefrischt wird. Zu Beginu des nächsten Semesters 
treten sic in die für sie in Frage kommende .. Haupt"·KlaBHe. Die Haupt
klassen - aucb für Gemiachtberuflicbe und Ungelernte - richten sich 
nach dem Lehrplan öffentlicher Berufsschulen und bewältigen in einem 
Semester den (zusaUlmengedriingten) 5toffplan eines Berufsschuljabres. 
Dabei folgen sich die Gebiete der Unter-. Mittel· uud Oherstufe; jedoch 
ist jedes dieser Gehiete iu sich abgeschlossen. Ee kann abo durchaus 
ein Junge zunächst die Mittel· lind Oberstufe und anschlie6eud die 
Uu(en(uft: durchlaufen. Der Eintritt eines Neulings in ein laufendes 
Semester wird nur in Ausnahmefällen gestattet, wenn 'sicher steht, 
da6 hierdurch der Unterricht nicht gestört wird. 



Durch dieses Verfahren wird erstmalig erreicht, da6 auch der Un
terricht in der Strafanstalt feste und klare Formen erhiih, da6 auch 
der Gefangene planmä6ig unterrichtet wird. da6 kontinuierliche Mit
arbeit der Schüler gefordert werden kann und sich eine sichere Be
Dotung der Leistungen im Zeugnis durchführen läfit. 

Nacb anderthalb· bis ' zweijähriger Strafverbii6ung~zeit hat jeder 
Gefangener - ob er früher schon eine Berufsschule hesuchte oder ge
bummelt hat - den gesamten für ihn vorgesebenen BerDfsschulstolf 
geboten bekommen. 

Lediglich die Förderklassen, die eine Art HilrsberuIsschulunterricht 
bieten , sind all8 diesem straffen BerufsscLllllplan herausgenommen. 

Im übrigen bestätigt sich immer wieder, tlali es um das praktische 
Können der Jungen be~ser bestellt ist alll um da s notwendige theore
tische Willsen. Die Forderung illt daher nicht abwegig, die wöchentliche 
Stundenzahl auf 12 zu erhöhen. Dies ist unuo mehr begründet, ab in 
der Strafanstalt in 3 Semestern der Stoff von drei Jahren Berufsachule 
bewältigt werden mu5. 

C. Die :u erFlillenden per80neUen und .~achlidren Voraus&et:ungen. 

Die erkannte überragende Bedeutung der Berufser.liebung aller 
jungen Gefangenen läßt es wünschenswert erscheinen, diese Aufgabe 
unter einem .. BenafseT7.ie bungsleiter" mit der erforderlichen pädago
gischen und technischen Vorbildung zusammenzufassen, Dem Bf'nlrs-
erziehungsleiter mu6 Schule und Werkstatt unterstehen, d. b. auch das 
Arbeitsßebiet der bisherigen Arbeitsverwaltung. 

Der BeruIsscbulunterricht mu6 in en;ter Linie in Händen von 
Gewerheoberlebrern liegeu. Die Förderklassen w('.rden von einem 
Hilfsschuloberlebrer betreut. 

Für kleinere Schiilergruppen werden nach Bedarf di e Lehrmeister 
ab Fachlehrer berangezogen. Die boben Anforderungen, die Unter
richtsvorbereitung und -erteilung an die Lehrmeister Htellen, müssen 
in einer Sondervergütung gewürdigt werden. 

In grö6eren Lehrbetrieben muli die gewissenhafte Ausbildun6 der 
Jungen durcb den zusätzlichen Einsatz eiuer ausreichenden Zabl von 
Lehrgesellen gesichert werden. 

Angesichts der Vielzahl der zu beschulenden Berufe und der Not
wendigkeit eines besonders konzentrierten Unterrichts muli die Berufs· 
schule mit einer guten fachlichen Lebrerbücherei, einer reichen Lehr
und Anschauungsmiuelsammlung, mit Kleinhildwerfer, Episkop und 
Filrugerät ausgestattet sein; für die Hand des Schiilers müssen aUe 
notwendigen Lernmittel zur Verfügung steben. 

3<13 



Den erforderlichen Schreib- u.nd Zeichen bedarf der SdJ.üler muu 
die Anstalt stellen. Dabei ist die Untersuchung · lohnend, ob man nicht 
für jeden Schüler einen bestimmten Mooatsbetrag auswerfen sollte, für 
den der Sch üler nach Bedarf selmt einkauft. Dies würde zur Sparsam
keit erziehen und die Anstalt würde wah nlcheinlich weniger Mittel 
hierfür aufwenden müssen, "Is wenn sie den Scbreibbedarf unentgeltlich 
verausgabte. WaB nichts kostet, wird wenig ~escbölzt, und e6 ist dem 
.Lehrer fallt unmöglich, den rationellen Umgang der Schüler mit ihrem 
Scbreihmaterial befriedigend zu überwachen. In die Werkstätten dürfen 
nicht mein Lehrlinge eingewiesen werden, als Arbeitsplätze vorhanden 
SÜld. Jeder Lehrling mu6 einen vollständigen Satz Arbeiugerät erhalten. 
An Werkzeugmaschinen sind nicht die neueHten Automaten nötig, aber 
die gebräucblichsten Maschinen, die der Lehrling kennen lernen und 
mit deren Hilfe er an wit18cbaftJicbe Arbeit gewöhnt werden mUD, 
müslJen vorhanden sein. 

D., Die .rur eine Berufsarubildung vorauszusetzende Strafzeülänge. 
Stellt die Einweisung in eine Strafanstalt in gewissem Sinn einen 

letzten Versuch enieherischer Einwirkung auf den Juugen dar, 80 darf 
für eine erfolgversprechende Arbeit die Strafzeit nicht zu kun; sein. 
In der aufgezeigten Form läfit sieb die schulische Unterweisung während 
einer Strafzeit von zwei Jabren durchführen ; auch in der Werkstattaus· 
bildung werden zwei Jahre oft ausreichen , eine früber begonnene Lehre 
zom Abschlufi zu bringen. 

Die Verurteilung zu einer unbestiuJnllen Strafe - die in der Regel 
~icht vor zwei Jahren Strafverbüfiung ausgesetzt werden dilrfte - gibt 
.der Anstalt die Möglichkeil, die erzieherische Behandlung dei Jungeu 
~nmä6ig und ungedrängt durchzuführen. 

E. Die an den jungen Gefangenen zu stellenden Anforderungen. 
Die Strafanstalt nulzt die ihr gebotenen Möglichkeiten, den Jungen 

,~Qrcb Berufsausbildung uud Berufsschule zu fördern und zu enieLen, 
aber nur aus. wenn sie vom Jungen AnspanDung aller seiner Kräfte 
unnachsichtig verlangt. Es regiert kein Kommandoton, es wird nicht 
ilrangsaliert oder schikaniert. ~r dem Jungen wird, wenn er aus 
dem Ruder läuft, mit dem gleich..en Nachdruck wieder au~ den rechten 
Weg geholfen. wie ihn jeder v :'8ntwortungsbewu6te Lebrberr oder 
Vater Buch anderswo anwenden w 'rde. Die kleine Zahl der in ihrem 
Empfinduogsl(:beo gestörten Jungen, ie sieb wobl in jeder Strafanstalt 
finden, darf nicht dazu verleiten, der asse der körperlich wie seelisch 
robusten Jungen mit fal scher Nachsieh zu begegnen. Die Jungen sind 
in einem Alter, in dem sie erwarten, daD viel von ihnen verlangt und 
da.fi ihnen mit einem bestimmten)\.fa6 von Unbeugsamkeit begegnet 
wird. Der Strafanstaltserzieber ist sich nie sicher, ob er mit seinem 



Streben, den jungen Gefangenen an Beatändigkeit und Oei6ige Arbeit 
zu gewöbnen, bleibenden Erfolg haben wird ; aber er kann dafür sorgen, 
de6 der Junge mit einem relativen Böchstma6 an beruflichem Kiinnen 
die Anstult verlä6t. Ob der Junge gelernt bat, OeiLig zu arbeiten, iBt 
ungewi6 - aber was er berußicb gelernt bat, das hat er, das kann ihm 
nicht wieder \'erloren gehen! Und mit der Ausbilduug zu beruflicher 
Künnersehaft t'rweckt lIlan auch die Freude an der Arbeit. Sie lä6t 
eine günstigere Prognose für die Zukunft des Gefangenen stellen ab 
allein der Versuch der Er.t:iebung zu Flei& durch Gewöhnung und 
Einsieh!. 

Da& selbst die Möglichkeiten dea geschlossenen Hau ses den er
:r.ieherisehen Erfolgsmafinahmen Grenzen setzen, ist bekannt. Anderer
seils bie tet das geschJonene Uaus mehr als jede andere Einrichtung 
die Gelegenheit, beruflicb gute Anlagen junger l\I ensdlen freizulegen und 
zu nutzen. Die Ungestürtheit der Werkstattausbildung, des Unterrichts 
und der häuslicheIl Vorbereitung in der Zelle läfit sich sichern und 
bietet günstige Voraus~tzungeu lür ein en optimalen berufserzieberiscben 
Erfolg .. 

Keiueswegs soll etwa dem Fortfall von Freizeitverauslaltungen und 
sonstiger Entspannung das Wort geredet werden. Aber das spätere Leben 
unserer JungeIl gründet sieb im we~ntlichel1 auf den beruOichell Erfolg 
- das sollte lIlan sich beim Erziehungsstrafyollzug immer vor Augen 
halten. 

Die Durchführung der Untersuchungshaft 
au jungen Gefangenen 

oa'" d.r u.t .... "'.ogsbaftvollzagsonl •• ag VOID 12. 2. 1953 
Von.\ln D" .~". rO'''''i/"" on ,I ... Unt_nd""l:I,ohdtonotait rIIr ...... n .. Um~ j"ng" ~r."I~II" I" 

~'nnkf,," •• ~1. · H o,t"l 

Mit der Inkruftsetzung der neuen UntenmcllUngshaftyollzUlitlordnung 
vom 12.2. 1953 (UVollzO.) in den Ländern der ßuudeBrepublik erge
ben sicb für den Vollzug der U·Haft an jungen Gefangenen wesenlliche 
und begrü6enswerte Neuerungen, Die neue Ordnung stellt einen Kom· 
promifi dar zwischen der einem Rechtsstaat nicht genügendeIl U·Haft· 
vollzlIgsordnung vom 19. 11. 1942 und dem Fernziel. enlilprechend der 
JugendstrafvoJh:ugsordnung eine selbiltändige U·HaCtvollzugilordnung für 
junge Gefangelle zu schaffen. 

Die Untersuchungshaftvollzugsordnung von 1942. die bisher noch 
immer hindend war. brachte in ihrem Ab!!chniU V Vorschriften über 
den Vollzug an jungen U·(;efaugenen. die schon eine hesondere Behand· 
lung >liebeNteIlen so llten. Leider weist diese Ordnung wesentliche Lücken 
auf. die zusammeu mit den Notständen der Kriegs· und Nachkriegszeit 
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dazu führten, daS von eiDer .,5onderform" des Vollzugs keine Rede 
"ein konnte und auch hellte weithin noch nicht gein kann. Umso be
deutender ist e~, dafi hie r in relativ kUr'..:er Zeit eine verhältniswäftig 

·klare und hrauchba.re Orllnung auf eiDern Gehiet geschaffen wurde, 
·das stets einen Prüfstein für die Rechtlichkeit e ine:J Staates darste llt. 

Ausgangspunkt tie r neuen Bestimmungen für junfte Gefangene (bis 
tum Alter von 21 Juhren) iilt Nr. 1 Abi!. "I. der UVollzO. von 1953. 
der im Gegensatz zu der O rdnung von 1942 bewuGt unter die Gmod
sitze am Anfang der VolizugsoroDtlDg aufgenommen wurde, um seine 
Bodeutung zu belonen. Danach wird bei Gefangenen unter 21 Jahren 
die U·Haft e rziehlieh gestaltet. Diese Vorschrift entspricht dem § 38 
JGG. Unabhängig davon, wie man die er'l:iehJiche Gesta ltung der V-Haft 
im einzelnen durchzuführen gedeukt, ergeben sich hieraus schon ge
~js,e Grundforderuugen, die io die neue O rdnung anfgenommen wurden . 

Hierher gehört zunächt die Trennung der jungen V·Gefangenen . 
von erwachsenen Gefangenen (Nr. 22 Abs. 4 bzw. Nr. 78). Entsprechend 
istl'lS selb8lventändlich, da6 junge V·Cefangene auch von Strafgefangenen 
getrennt gehalteu werden müs .. cn (Nr.22 Abi. I). Eine Trennung kann 
aber nur dann ihren Zweck e rfiillen, wenn die jungen V-Gefangenen 

' Diebt nur in besonderen Zellen oder Abteilungen untergebracht l ind, 
iondern auch jeglicheil Zusa mmenkommen mit erwachsenen Gefangenen 
bei der Arbeit. in den Gottesdiensten und bei anderen Gelegenheiten 
vermieden wird. Eine schädigende Wirkung kann nämlich z. B. schon 
dann eintreten, wenn e twa e in junger Gefangener von seinem Zellen
fen8ter aus erwachsene Gefangene beim Spaziergang im Gef'angnilhof 
liebt., die sich gegen Anordnungen VOll Auf8ichtsbellnlten auflehnen. 
&- wird dsrau s sch1ie6en, da6 .die Erwach senen auch nicht besser sind 
·und daJi man vor einem älteren Menschen auch nicht ohne weite res 
Achtung haben kann. Seine Neigung zur Gleichgültigkeit und BeillJekt
losigkeit wird dadurch nur gestärkt. Die! und manche andere .. cbädi
.gende Nebenwirkung wurde bedacht, a ls man zu tie r Formulierung 

I klllD, da' junge und e rwachsene Gefangene niebt zusammenkommen 
dürfen (Nr. 78 Abs. 1). Eine echte und wirk same Trennung ist im 

I Grnnde nur in gesonderten Ansllllten für junge V-Gefangene möglich . 
Dies hat die Internationale Strafrechts- und Gefiingni .. kommission schon 
im Jabre 1939 in ihren G rundsiitzen über die Behandlung von Per
fOoen, die fe8tgenommen sind oder sieb in Untersuchungshaft befinden, 
festgelegt. Dort hei6t es (Teil 2 Salz 11): .. Minderjährige Besch uldigte 
sollen von Erwachsenen getreullt uud . wenn möglich, in besonderen 
Anstalten in Raft gehalten werden." Dies ist in der neuen Ordnung 
in Nr. 13 Ahs. 1 beriicksichtigt. wo a llerdings in einer lIehr allgemeinen 
... ·ormulienmg Ausnahmen zugelassen werden. Der 2. Satz der Nr. 78 
Abs. 1 bringt danD die näheren Bedingungen. die für e in ausnabms
weises Zusammenbringen von jungen und erwachsenen U·Gefangenen 
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gestellt werden müssen. Die dort angeführten zahlreichen Sicherungen 
und Einscbränkungen zeigen die grolien BMeoken, die gegen aUe Aus
nahmen in dieser Hinsicht hestehen. Finanzielle • ."erwaltungsmäfiige 
Gesirhtspunkte und leider auch ße1luemlichkeit und Man~eI an Einsicht 
hahen nämlich oft bewirkt, dli6 die Ausnahmen zur Regel wurden und 
gröuter charakterlicher Schaden für die jungen U·Gefangenen entstand. 
Unterlagen darüber liegen in groller Zahl ."or. Weil ein erzieherischer 
Einflnu ."on erwachseoen Cefangeueo praktisch nie zu erwarten ist, 
hleiht als Grund für eine Zusammenlegung nur nocb die umniUelbare 
Gefahrdung des jungen Gefangenen durch Depressionen und Selbst
mordversudH~ . Aber auch in diesem ..... alle mlVl ernsthaft geprüft werden;: 
lind zwar unter Hin:wziehnng des Antes, ob nicbt andere Wege zum 
&:hutz des jungen Gefangenen gefunden werd en köunen. 

Die TreDnun~ iMt mit der gesomlerten Unterbriu!,:ung aller Ge~ 
fangeneu unter 21 Jahren noch nicht abgeschlos8en. Die en.:iehliche 
GelitaltuDg erfordert dariiher hinaus, dau bei der Unterbringung in 
gemeinsamer Haft die Entwicklung und Reif~ des U-Gefangenen bc-' 
rücksicbtigt wird (Nr. 76 Abs. 2). Dies hebt die Bestimmung nicht auf. 
daß die U·Haft grundsätzlich in Einzelbaft dlln'hgcWhrt werden soll 
(Nr. 23 Abs. I). Soweit vom Verfabren her (Verduoklung.;gefllhr) keine 
Bedenken bestehen, wird Hich die Unterbringung nach erzieherischen. 
Gesichtspunkten regeln. 

Eine individuelle Gesichll!punkte berücksichtigende Unterbringung 
und Behandlung ist nur dann möglich, weon die Pcrsiinlichkeit des 
Gefangenen wei~ebend erforscht und erkannt wird. Auch dem Gericht. 
kann eiue Persönlichkeihrorschung nur willkoDlmen sein, weil ihm 
auf diese Weise eine gerechte Entscheidung in der Strafsache erleichtert 
wird (Nr.79 Abs. I). Die Persönlichkeitsforschung kann in der Inten
sität, wie dic~ in Nr. 79 Abs. 2 umrissen und erfreu lich klar formuliert ist.,. 
nur durcbgeführt werden. wcnn sich die V·Haftanstalt für junge Gefangene 
in ihrer inneren Gestaltung in lUcbtung auf eine Beohacbtuogsanstalt bin 
entwickelt. Dies gilt hesonders für die personelle Besetzung der Anstalt. 
Wenn auch der Einsatz einer Gnlppe vou Fachleuten (team) noch 
weithin ein Fernziel i~t, dem allein acllUn erhebliche 6nllnzielle Schwierig. 
keiten enlgegenstehen, so sollte doch zumindest ein Fünorger und 
vielleicht oebeobemfIicb ein PsydlOloge in jeder Abteilung oder Anstalt 
wirksam sein. Wenn auch die Beobachtungen der Aufsichts· und Ver
waltungsbeamten wertvolle ßeiträge liefern können, '0 darf docb an· 
dererilCiL'I nicht ."erkunnt werden, dafi allein der Sachverständige in 
Jlsychologi !reher. soziologischer und sozialpädagogischer Hinsicht die 
Verantwortung für so hedeutsame Feststellungen tragen kunll. Soll die 
richtige Entscheidung in der StrafsacIJe (besonders im Jugendstrafrecht) 
erleichtert und die Grundlage für die Erziehung im Jugendstrafvollzug 
gegebenenfalls 8(':hon hier erarbeitet werden, 80 kann bier letztlich nur 
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der FachmaoD entscheiden. Für jeden, gleichgültig ob Fachmann oder 
nicht. der an der Persönlichkeitsforschung mitarbeiten will. bietet NI'. 
79 Ahs. 2 wertvoUe RichtHnien. In der V·Haft, in die der erstmalig 
FeIltgenommene mei st als völlig Unbekannter ein tritt, wird die Per· 
sönlicbkeitsforschung einen breiten Raum einnehmen. Aber auch der 
Vorbestrafte stellt die Persönlichkeit"forschung vor die nicht zu unter
IIchätzende Aufgabe der Erbellung der Zeit seit der letzten Haftentlassung. 

In den bisher beliprocheneDt!n Punkten sind lediglich die Voraus· 
setzungen für eine erziehliche Gestaltung der V-Haft behandelt, nämlich 
die Trennung lind die Persönlichkeitslorscbung. Dies darf nicht ver· 
gessen werden. denn diese Vorarbeit soll schon in der V-Haft in eine 
ErziehungsberatungllnrJ schließlich in die Erziehungsarbeitselbst münden. 
Die neue UVollzQ. geht von der Erkenntnis aus, da6 Belehrung und 
Unterricht keineswegs flie Er.liebung ausmachen. An enlter Stelle steht 
hier die Arbeit, die allerdings nur dann erziehlich wirksam wird, wenn 
sie sinnvoll ist (NI'. 80 Abs. 2) . Im Gegensatz zum erwachsenen U·Ge
fangenen ist der junge U-Gefangene zur Arbeit verpflichtet. Dies ist 
in ihrem Erziehungszweck hegründet und schort deshalb lIelbstverständ· 
lich, weil bei jungen Gefangenen die Untätigkeit nicht nllr eine Er· 
ziehung verhindert, sonderll geradezu verwahrlosend wirkt. An Zwang,,· 
arbeit im üblen Sinne ist dllbei ni cht gedacht. Die richterliche über
wachung der V·Haft gibt bier die erforderlichen Garantien. Au6erdem 
ist erziehlich wertvolle Selbstbesclüiftigung zu fördern. Ein V·Gefangener 
soll also z. B. nicht durch Tütenkl~ben daran gehindert werden, sich 
berullich weiterwhilden . Die Durcbfiillrung von Unterricht ist bei den 
unter 18 Jährigen schon im SchulpfHchtgesetz verankert. Bei zeitlichen 
&bwierigkeitell zw ischen Arbeit und Unterricht mUb hedacht werden, 
da6 der Lehrling in der Freiheit zum Berufsschulunterridlt auch einen 
Arbeiti tag frei erbält. Neben dem Unterricht, der auch n8ch einem 
Fachmann in der Anstalt verJangt, 1>011 er.tiehliche Fortbildung sicher· 
gesteUt werden (NI'. 80 Ahs. 3). Dies gilt besunders dalm, wenn die 
Teilnahme um gemeinsllmen Unterricht nicht geslUUel ist. Die Ermög. 
Hebung dieser Fortbi ldung wird tI. a. darin bestehen, dem jungen Ge
fangenen Facbbiicher zu beschaffen, ihn zur selbsttätigen Fonbildung 
anzuregen und seine Bemühungen durcb Zuteilung vun Aufgaben und 
durch Hilfe bei der Lösung zu unteJ'!';tützeo. Dies wird weithin ohne 
die Gewinnung ehrenamtlicher Kräfte nicht gelingen. Hier i~t z. B. an 
BerufsscbuJlehrer usw. gedacht, wohei die Nehenwirkung eintritt, duu 
für diese relativ isolierte Erziebungsarheit ein trugender Kreis in der 
öffentlichkeit entsteht. Ein solcher sorgfältig ausgewählter Kreis kanu 
auch bei der Gestaltung der arheits· und unterriehtsfreien Zeit wirksa m 
werden. Diese Zeit hirgt besondere Gefäbrduugsmomente in sich. die 
eine Oberwacbung notwendig wachen. überwachung heifit aber im er
zieherischen Sinue stets si nll volle und bildende Einwirkung. 



tn der Lebenshaltung verlangt der Er'Liehullgllgedauke gewisse 
Einscbränltungen, die vom rechtlichen Status deI! U-Gefangenen her 
angezweifelt werden könnten (Widersprüche zu § 116, 2 StPO), wenn 
nicht auch bier die richterliche ü berwachung gegehen wäre. Au6erdem 
ist der Erziehungscharakter der Ge~taltun j!!; der U-Baft eben"o gesetz
lieb verankert (~38 l GG ) wie die Rechte des V-Gefangenen. Im übrigen ist 
der Minderjährige iiherhallpt iu e iner rechtlichen Sonde nitellung zu seheu 
(z. B. hach § 1, 1 RlWG). Die in Nr. 8] aufgeführten Beschränkungen 
sind auch keine spezie llen Folgeerscheinungen der U-Haft. Es handelt 
sich bier um Ma6nahmen, di e jeder verantwortungsLewu6te ErLieher 
auch in der Freiheit dem Minderjährigen auferlegt. 

Die Bestimmungen über die ., Bewe~ung im Freien-' uml den .,Ver
kebr mit der Au6enwelt .. ent" prechen deu VorlH:hriften der Ordnung 
von 1942. Die neue Ordnung gibt aber fiir jeden le itenden Beamten 
eine Veranlassung zu ii berprüfen, ob e r diesen Forderungen enlllpricht_ 
Hier sind ebenfalls die erziehlichen lind gesundheitlichen Erfo rdernisse 
zu berücksichtigen. 

Alle erzieherische n Bemühungen der Erziehung"beamteu uud alle 
Vorl!chriften üher die er'l iehliche Gestaltull~ sind tibet illusorisch, wenn 
nicbt alle Beamten für die bestJndete n Aufgabeu eIes Vollzugs all jungen 
Gefangenen geeignet si nd. Die neue :\luJj·Vorschrift (Nr.84) iiLer die 
Eignung der Beamten ist daher e ille entscbeidende und drin gend zu 
verwirklichende Voraus>iet1.ung Wr elen Erfolg der En:iehung. 

Vo rsc hrift und Pra xi". 
Weun man die neue Vollzligsu rdllung lind zngleid l die Pra.xil! des 

Vollzugs ,Ier V-Haft an jungen Gefangenen vergleicht, so stellt man" 
feKt, dau die neue O rdnung eigentlidl wese ntliche Umwälzungen in 
dem hier behandelten Bereich brinp:en mü6te. Sind doch die Vor
schriften der Ordnu ng weithin auch nicht annähernd erfüllt. Soweit 
bier hekannt i ~ t, ex istiert hier in Westdeutsch land als e inzige "öllig 
selbständige V-Haftanstalt Hir männlicbe junge Celangene nur die An
stalt in Frunkfurt/ Main-l:I öchst . Einige gröuere Städte wie 1:1 amburg 
und Hannover baben gnt getrennte Abteilungen Hir junge Gefangene 
in ihren V-Haftanstalten. Es sollte e in Na hziel sein, in allen Grou
! lädten zumindest streng getrennte Abteilungen, wenn nicht selbstän
dige Anll talten zu 8chaffeo. Die Anstalt in F fm.-Höchst hat diese For
derung nicht nur für die Gr06stadt verwirklicbt . Sie erfa6t vielmehr 
auch die ländlichen Bezirke Südhessens (Landgerichtsbezirke Elanau, 
Darmstadt, Wiesbaden und teilweise Limburg/Lahn und Gieuen). Durch 
die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit den psychiatrischen und so
zialpädagogischen Universitätsinstitulen wurde neben der Erziehungs
arbeit in der Anstalt erreicht, dau auch entlegene und ländliche Amu 
gerichte gule Unterlagen für die Urteih 6ndung erhielten und den 
jnngen Gefangenen eine Behandlung zuteil wurde. die ihnen in e inem 
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Cerichtsgefängnia bei allem guten Willen nie hälte zuteil werden können. 
Hier ist auch ein hauptamtlicher Fürsorger eingesetzt. 

Schwierigkeiten bezüglich des Transportes und des Verfahreu 
lie6en sieb ' immer relativ leicbt beaeitigen. Anfängliche Befürchtungen 
in dieaer Hinsicht erwiesen sieh als unbegründet. Trotz oder vielleicht 
gerade wegen der erziehlichen Gestaltung ließen sich die dem ,V-Ge
fangenen zustehenden Recbtsgarantien verwirklichen. Eine räumliche
und geistige AuUockerung der V·Haft bat sich auch auf den Gang dm. 
Verfahren fnlchtbar ausgewirkt. Ein übel bleiht die V·Haft in er
zieherischer Hinsicht mehr nder minder immer. Ein Verzicht ist aber 
auCh nicht generell möglich. Er kann sogar ernste Folgen zeitigen 
(Flilcht aUIi Fu.rcltt vor Strafe in die Fremdenlegion) . Die Sauberkeit 
nnd Gewissenhaftigkeit dei Verfabrens und damit der EnnittIungeu 
läit aucb nicbt immer eine beliebige Abkün.ung der U-Haft zu. Die 
Tatsache der U-Haft bietet nur die eine Möglichkeit, alls ihr das Beste 
für den Gefangenen herauszuholen. 

Der Eindruck. der dem jungen V-Cefangenen in der U-Haft \"00 

der Justiz und ihren Organen vennittelt wird und der "iel tiefer geh t 
als die Wirkungen der gelegentlichen Vernehmungen und selbst . der 
Hauptverhandlung. wird oft über Erfolg oder Mi6erfolg des gesamten 
anschlie6enden JugendslrafvoJlzugs entscheiden. 

Wenn auch hier tlie FüUe der Probleme nicht auJgezeigt werden 
kann, so iilt doch ahschlie6end noch einmal fe~tzusteUen, dafi mit der 
Deuen UVollzO. ein Instrument ges('.halfen wurde, das dem Ceist des 
Grundgesetzes und der Verfassungen rler Länder entspricht und du 
die Verantwortung der Gesellschaft für den heranwach senden Bürger 
auch in dieser schwierigen Situation hejaht. Bei ernster und ethisch 
veranlwortullgsbewuliter Durchführung kann der junge Gefangene. der 
immer im M.iUelliunkt des Vollzugs zu steben bat, vor Schäden bewahrt und 
für ein lIOziales und sittliches Verhalten in der Freiheit gestärkt werden. 

Es i8t die Aufgabe aller Beamten in den U-HaftvollzngsanstBlten. 
aUII .dq pBJ'ierenen Ordnuni/: ein lehendip;es und fnlchthares Werkzeug 
zu machen. 

Zur allIIere" Unl#rJ,u:JIIJnB dt!. Problem, der U·Hofl ~i iung#n (;efang#nen Il.'ird 
ouf d.n .Artikel oon Min.·Rnl Dr . .Albert Kreb. "Di. Dllrdafilhrung der U· llaft all 
juS. ndlidten und iungen (18- 21 iBhng#n) Remubredl'/lm" verwiuen. Der .Artikel 
.., abgedruckt in "NBCh,im'ea,Jieafi deI De .. Qd,en Verein. fU, liifelididtfJ und pril:(I'. 
FiJ'aorlI .... Jahrsuns J951, N,. 10, Ohober 51 lind r..-,. 11 , Not'ember 51. E, ill 
(luch al, SonderdnK"k e"chienen. Don U, auch U'fJite,e Literatur anSefiihr, lwad 
aber die Durdtführung der V· Haft in FrnnkfIJrI/M .. Hiidm berich'e'. 
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Albert Scbweitzer 
sein Werk und seine Leheos8oschauung 

VOll hof_ G ....... Wo,,'" Struh ..... , . 

Albert Schwehzer, der Urwaldrloktor, i5( bf'ute eiDe in der ganzen 
Welt bekannte Persönlichkeit. Der nun schon 78 ·jährige leitet noch. 
immer das Spital für Eingeborene, das e r vor vierzig)abren. zusaI?J' 
men mit seiner Frau, in Lawbarcne in Französisch-Aquatorialafrika 
gegründet hat. teo der Einge-
Die Niederun· botenen hin-
gcnÄquatorial. weggeht. Du 
afrika~ zählen Thermometer 
zu den linge- schwankt nur 
sundesten Ge- wenig im Laufe 
gende n uusrer des Jahres, eI 

Erde. Jah res- zeigt meistenl 
zeite" in \lose- etwas über 30 
rem Sinne gibt Grad. Die ein· 
es dort nicht, zige Abwecbs-
ke inen Winter lung geben die 
milkurJ.:cound Niederschläge; 
ebenso keinen es gibl zwei Re-
Sommer mit ((cnzeitcn, bei 
langen Tagen. denenderHim-
Das glluze Jahr mel tagsübe.r 
hindurch zieht klar ist und die 
die Sonne in Sonne hernie-
fllllt genau 12 derbrennt, bia 
Stunden ihre gegen Abend 
Bahn am Hirn· dicke Wolken 
rneJ, wobei sie aufateigen und 
fasl senkret:hl ein Tornado 
über die Hüt· sich dann mit 
heftigem Gewitter, Sturm und starken Regengüssen entlädt; und zwei 
Trockenzeiten, in denen der Himmel bedeckt ist, aber kein Tropfen 
fallt. Durch die ständige Hitze, die starken Niederschläge und die 
vielen Sümpfe und Wasserläufe ist die Luftfeuchtigkeit das ganze Jahr 
hindurch sehr gr06. So gedeiht der Pflanzenwuchs sebr üppig, fast 
das ganze Land ist von Urwald bedeckt. Die gro6en Bäume erreichen 
eine Höhe von uugefabr sechzig l\letern, darunter steben ein oder 
zwei tiefere Stockwerke kleinerer Bäume, das Ganze durch Lianen 
verbunden, und das Blätterdach ist so dicht, daS auf dem Boden ein 
tiefes Dunkel herrscht. 
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Für den Menschen ble ibt in diesem Lande wenig Raum. Die Dürfer 
mit ibren Bananen- lind Maniok pflanzungen liegen weit verstreut im 
Walde an den Flu6ufern und um die Seen, und bis vor kurzem waren 
die WasserläuIe die einzigen Verkehrswege, auf denen die Eingebore· 
nen in ihren Einbäumen hinauf· und hinahruderten. Das feuchthei6e 
Klima und die zahllosen Inse kten fordern die Herrschaft zahlreicher, 
meist ansteckender oder übertragbarer Krankheiten: Schlafkrankheit 
ondSumpffieber (Malaria), beide von Stech mücken übertragen, Dysenterie 
und Hakenwurmkrankheit, zwei schwere Darmillfektionen, Lepra (Aus· 
satz). Zu den besonderen Tror.eokrankheiten kommen die meisten 
europäischen hin7,u, besonders die Tuherkuillse. Die Medizin besitzt 
beute Mittel, die gegen die meisten Erkrankungen wirksam sind. in 
manchen Fällen direkt Wunderkuren bewirken. Aber wie so U der Ein· 
geborene, der Busser seiner Hütte und seiner Pflanzung nichts beaitzt, 
vor aUem kein Geld, eich diese beschaffen? Welcher Arzt läfit sich in 
einem Lande nieder, wo eil zwar massenhaft Kranke, aber uichts zu 
verdienen gibt? Die Regierung kalln 11ich! die ganze11 Kosten der 
ilrztlichen Betreuung der Eingeborenen übernehmen. Hier setzt nun 
Dr. Schweitzers Wirken ein. Durch sein 8 ei.\ilpiel, seine Reden und 
seine Schriften verbreitete er den Gedanken der ärztlichen Mission. 
Diese soll für die Weifien oicht e twa ein gutes Werk, sondern eine 
Pflicht ihren ärmeren Brüderngegenüber se in. Wie war e r dazu gekommen? 

Albert Sdlweitzer wurde als Suhn eines Pfarrers am 14. Januar 1875 
in Kaysersberg im Oberelsafi gehoren. Er scblug zunächst die väter· 
liche Laufbahn eill. studjerte Theologie und Philllsophie in Strafiburg 
und Berlin. Daneben widmete er sich der Musik, er wurde bald e iner 
der berufensten Bach-Interpreten auf der Orgel und unternahm Konzert
reisen bis nach Spanien. Dazu entwickelte er e ine grofie schriftstellerische 
Tätigkeit, e r veröffentlichte eine Studie über Kants Religionsphilosophie 
und zwei heute noch führende Werke über die Geschichte der Leben· 
lesu-Forschung und über J. S. Bachs Leben lind Werke. Mit noch nicht 
drei6ig Jabren war er Privatdozent an der Univenität Strafjbllr~. eine 
grolle wissenschaftliche lind künstlerische Laufhahn lag vor ihm. Mit 
einundzwanzig Jahren don haue er aher beschlo~se ll, nur bis zu seinem 
dreifiigeten Lebensjahr sich der Wi6sen5cha€t und der Kunst zu widmen, 
und dann den Weg des direkten, persönlichen Dienstes ale Mensch zu 
betreten. Wie dieser Geda nke. in ihm entstandeu ist, hescbl'eibt er 
selbst in seinen J ngcuderinnerungen: 

" Immer klarer wurde mir, dafi ich nicht das innerliche Recht 
habe, meine Gesundheit und Ole ine Arbeitskraft als e twes Selbstver
ständliches hinzunehmen. AllS dem tiefsten Glücksgefühl erwuchs nach 
und nach das Ventäudnis für du Wort Jea D, da li wir unser Leben 
nicht für uns behalten dürfen. Wer viel Schönes im Leben erhalten 
bat, mufi entsprechend viel dafür hingeben. Wer von eigenem Leid ver-
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!!Chont ist, hat sich berufen zu fühlen,das Leid der anderen zu lindern. Alle 
müssen wir an der Last von Weh. die auf der Welt liegt, mittragen." 

Schweit .. .er kam nicht sogleidl auf den Gedanken. als Arzt in den 
Urwald zu gehen, er erwog zunächst andere Pläne. die seiner seelsor
gerischen Tätigkeit näher standen. Die Lektüre eines Beriebtes der 
Pariser Missiousgesellschaft über das lIeelische und kiirperliche Elend 
der Neger Äquatorialafrikas bestimmte dann fast schlagartig seinen 
EntschluG. Mit drei6ig Jahren setzte eicb der Privatdozent der Theo
logie auf die Bänke der medizinischen Hörsäle, absolvierte das PhysikWD 
lind die klinischen Semester, wobei e r nebenbei noch immer Vorle
sungen hielt, predigte, Konzerte gah und wissenschaftJiche Werke ve .... 
öffentlichte. Nach sechs Jahren , die er all die scbwersteo seines Lebeos 
bezeichnet, war er so weit. Im Sommer 1913 liell er sich mit seiner 
Frau auf der Mi~sionsstation Lambarene. am Ufer des Ogowe, nieder 
und begann den Bau eines Spitals fiir Eingeborene. Der erste Welt
krieg unte rbrach seine Tätigke it, sechs Jahre nach Kriegsende nahm 
er sie wieder auf. Dail Spital, das e r inzwischen auf eigenen Boden 
verlegt hatte. ist seither be~tändig gewachsen. E s umfallt heute fast 
fünfzig verschiedene Bauten. Man darf sich allerdings darunter keine 
Klinik im europiiischen Stil mit blendend sauberen Krankensälen und 
wei6en Betten vorstellen. Es besteht aus Baracken und ist ein Nege .... 
dorf. in dem der schwarze Kranke ..5icb wobl fiihlen und das er niebt 
als Gefangnis empfinden 11011. Der e ingeborene Patient kommt niebt 
allein. er bringt Frau und Kinder mit und richtet !.Iich für die ganze 
Dauer der oft langwierigen Behandlung im Spita l bäuslich ein. Auf 
der anderen Seite verkö~tigt er sich selbst mit den Lebensmitteln, die 
e r mitgebracht hat oder die das Spital ibm gewährt. Beständig brennen 
die vielen Kochfeuer zwischen den Baracken. 

So ist es möglich, dall zwei bis dre i Ärzte, ein knappes Dutzend 
weiner POegerinnen und ebenso viele eingeborene Heilgehilfen die vier
hundert und manchmal noch meh r Kranken pOegen und bebandein 
können. Seit Ende des zweiten Weltkriege! kommt noch ein Lepradorf 
mit etwa dreihundert Bewohnern hinzu, das etwas abseitB vom Spital 
liegt. Bis vor nicht allzu langer Zeit kannte man keine sicher wirken
den Millel gegen den Aussatz (Lepra). Diese wurden erst in den letzten 
Jahren entwickelt und werden jetzt e rprobt und angewandt. Dielel' 
ganze. ziemlich grolle Betrieb ist vöUig unablJängig von jeder Regierung, 
Kirche oder J\Hssionsgesellschafi und lebt alle in von den Spenden, die 
ihm jetzt aus der ganzen Welt zuOieben. Jeder Europäer mull nach 
ungefähr zwei Jahren Tropenaufenthalt in kältere Gegenden zurück· 
kehren, um die tropische Blutarmut zu überwinden und neue Kräfte 
zu sammeln . Schweitzer benutzt diese Zeit nicht. zum Ausruhen. 800' 

dern durch Konzerte, Vorträgt'! und Bücher sammelt er die Mittel. sein 
Werk weiter zu führen. 
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Die Bedeutung Scbweitzen liegt niebt hlo6 jn seiner Leistung all 
Negerdoktor. Er übt seine Tätigkeit niebt nur aUB innerem Drang aus, 
e r hat es unternommeo, aie im Denken zu begründen und daraus all· 
gemein ~ültige Rt>geln abzuJeitell. So stellt ~ich der Philosoph Scbweitzer 
neben den Theolop:en, den Musiker und d,..n Arzt. Seine Gedanken 
kreisen um ' das Problem der EtIJik, du Problelll von Gut und Böse. 
In dem Prinzip der .,Ehrfurcht vor dem Leben" glaubt e r e in allge
mein gültiges ulld für alle Me nschen dellkllntwcntlige.~ Grundgesetz 
der Ethik gefunden zu baben. Die IInmitielharste Tatsache des mensch
lichen Bewu6tseins formuJiert Scbweitzer in den Worten: .,Ich bin 
Leben, daR le ben will, inmitten von Leben, da~ leben will." Der WiII~ 
zum Leben ist das ",cht nur allen Menschen, sonde rn allen Lehewesen 
Gemeinsame, und jede. Leben streht danach. ~ ich seihst auf die höchste 
Stufe zu bringen. Der MenseL aber, als denkendp.s Wesen, mu6 danach 
Itrehen, niebt nur sein eigene8 Lehen zu fördern, sondern gleicnerweise 
jedes Leben, das in seinen Bereich tritt. Dadurch erhebt er .ieh über deD 
instinkthaften Selbsterhaltuogstrieh und tritt io lebendige Gemeinschaft 
mit dem in der Welt herrscbendeD allgemeiDeD Willen zum Leben . 
Gut ist also: .. Leben erhalten, Lehen fordern. entwickelbares Lebeo 
auf seinen höchsten Wert bringen." Böse ist: .. Leben vern ichten, Leben 
acbädigen, entwickelhares Leben niederha lten." 

Das Gebot der Ebrfurcht vor dem Leben bezieht sich zunöchst 
uod in erster Linie auf das LebeD des MitmeoscheD. Darüber bioaus 
bezieht aber Schweitzer jegliche Lebenllform, die Tiere uDd logar die 

• Pßanzen, in den Kreis diesea Gebotes. Dabei stö6t er allerdings auf 
eioen Widerspruch : jedes Lebewesen kann seine Existenz nur auf K09ten 
anderer Lebewe8CD (risten, die es ven;ehrt oder verdrängt. So entzweit 
lieh der Wille zum LebeD und 8teht im Kampf mit 8idl selbst. die 
Welt bfosteht IIUIi Gegensätzen, sie ist Grausiges im He rrliche n, Sinn
IOlles im Sinovollen, Leidvolles im Freudvollen. Für dieses Hälsel wei6 
Schweitzer keine Lösung. er verzichtet auf eine Erklärung und nimmt 
die Welt mit ihren Widersprüchen als eine unabänderliche Gegehe n
peil hin. Der denkende Mensch aber vertlucht, den Widerspruch we nig
, teDS in seiDem Tätigkeitsbereich aufzubeben, indem er anderes Leben 
Dur ßChädigt oder zerstört, wenn es unumgänglich notwendig i ~ l. und 
andererseit ~ keine Gelegenbeit versäumt, Lehen 11m sidl herum zu 
fördern. Da e r jedoch immer auf irge Dd e ine Weise gegeD (He Ehr
furcht vor dem Leben verslOfien DIUIi, wird f' r nie fre i vom GeFiibl 
der Sehulll. In starken Worten wei~t Scllweilzer darauf hin, da6 der 
Bauer, der soeben tausend Blumen abmähte. 11m sie seiDen Kühen zu 
_verfiiUern, dabe i nicht ge~en das Gebot de r Ehrfurcht n rlltiifit , wohl 
aber. wenn e r auf dem Weg gedankenlos e ine einzige 81ume köpft. 
Sicb selbst bat cr als MaueuD)örde r VOll Bakteriell hC1.eidlllet. welllJ 
er einem Kranken e in Serum ei nspritzt. 
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Die von Scbweitzer dargelegte Ethik iat eine anlpruebavolle. Er weigert 
lieb, allgemeine Verhaltunglregeln aafzostellen, eine Art RangordoulI8 
der höheren und der niederen Lebenswerte. wobei die niederen zu Gun
sten der höheren geopfert werden dürften. Er spricht auch der Gesell· 
lCbaft und ihrem Organ, dem Staat und seinen Beauftrll.gten, das Recht 
ab, lolche Regeln aufzusteUen und sie durch sein Ansehen oder glll' 
dnrch Zwang zar Durchführung zu bringen. [n jedem einzelnen Fall 
80U der Einzelmen&ch sein Verhalten nach dem Grundprinzip ausrich· 
ten und die Verantwortung für seine Ent.&cheidung seihst übernehmen. 
So macht er aus der Ehrfurcht vor dem Leben eine lalt unerfüllbare 
Forderung, aber gerade dadurch will er dem Einzelnen d.al Gewiasen 
&cbärfen. daE er sieb nicht mit allgemeinen Regeln zufrieden gibt., 
londern immer auf das Prinzip zurückgeht. 

Weil das Gebot im Grunde unerfüllbar ist, darf auch in dem 
Menschen, der glaubt, es nach Möglichkeit erfüUt zu haben. kein Ge
fühl der Hochmut oder der Selbstgerechtigkeit hOchk.ommen gegen
tlber den anderen, ae1bst, nicht denen gegenüber, die Unrecht begangea 
haben . ..Ich mu6 grenzenloses Verzeihen üben", schreibt Schweiuet • 
.. weil ich im Unverolleihen unwahrhaftig gegen mich selbst würde, indem 
ich damit täte, ala wäre ich nicht in derselben Weise schuldig. wie 
der andere mir gegenüber schuldig geworden ist. Weil mein Leben 
so vieUacb mit Lüge beßeckt ist, muli ich die Lüge, die gegen mich 
begangen wird, verzeihen; weil ich selber so vielfach lieblos, gehässig, 
... erleumderiscb, hinterlistig hoftärtig bin, muG ich alle gegen mich 
,erichtete Lieblosigkeit, Gehässigkeit, Verleumdung, Hinterlilt und 
Hoffart verzeihen. Lautlos und unaulflilHg muß ich verzeihen. leb verzeihe 
dberhaupt nicht, ich luse el schon gar nicht zum Richten knmmeD." 

Änm e rkung: Albert Schwe"",er Bibi in~r VeröJfe,,"idwns .. 04 .... meinem Leb_ 
""" DmIum"._ eindruduuoU.'Oo,,'elllUlg N i,...., Gedankenwelt "nd Je;"" Werk ... 
In der .. Fiu:h/lr_Büeh/lr"i" erldUe" .j" ungeJ.·ilnl;mm Pr"",, von 1.90 DM. 
Du R "dam.Y. rlag ver61!"n,lida, • .. .4lb.11 Sdu ..... itz; ... '. W.g und W...,.k ein .. 
JI~nfr8Mlldtu ... h. rawgeg.ben von Rud. Grab •. Preu : 0.70 DM (Nr.7754). 
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Albert Schweitzer 
und seine Beziehung zu den Gefangenen 

Voa F,.. .. Marie Worte· Seeni ... , StnibllfJ 

Als Albert Schweitzer als 8tiUer, verträumter Jupge im elterlichen 
Pfarrhaus in Gü.Dsbacb im Elsa6 aufwuchs, da ahnte niemand und er 
aelb8t wobl am allerwenigsten, daß sein Leben einmal in 80 außerge
wöhnlichen Bahnen verlaufen 80llte. 

Mit 21 lahren I.fite er den Entschlu6, sich his zu seinem 30. Lebens
jahr der Wissenschaft und der Musik zu widmen, daon aber den Weg 
dea direkten Dienens ala Mensch zn betreten. Io welcher Weise dies ge
schehen könnte, war ibm damals noch nicht klar. 

Mit 30 Jahren hatte er el als Theologe und Organist bereits zu 
Ansehen und Ehren im In- und Auslaode gebracht. Da bestimmte ibn 
die Lektüre einer MissioDszeitscbrift. alles zu verlassen, Medizin zu 
studieren und als Arzt nach Ahika zu geh~, dorthin wo das Klima 
am ungesundesten und die Not am größten war. 

Hier in dem sumpfigen Urwald des Ogowegebietes arbeitete er, der 
groie Gelebrte und Künstler, unter grö6ten Schwierigkeiten und Ent· 
behrungen. um armen Menschen Hilfe zu bringen. Seinen Enucblu.6 nach 
Afrika ZI1 gehen, haUe er einmal in einem Brief an einen Freund unter 
anderem mit folgenden Worten begründet: .... . Eil handelt lIieb für 
mich um Sein und Nicbuein der Religion. Religion bei't Hir mich 
.. Mensch sein," schlicht Mensch sein im Sinne Jesu ...• -. 

Schon gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Afrika hat Scbweitzer es 
verstanden, sich in die Gefühls- und Vorstellungswelt der Schwarzen dort 
einzulebeo. Die Eingeboreoen des Ogowegebietes sind wie groSe Natur
kinder und dürfen niebt mit europäischem Ma63tab gemessen werden. 
Der beschränkte Platz erlaubt mir hier nicht, auf die Eingeborenen· 
psychologie näher einzugeben_ Ich will dab .. r nur einige wesentliche 
Züge kurz IItreifen. Ihre Begriffe von Recht und Unrecht sind andere, 
ala bei UDa in Europa. Es kann vorkommen, da6 ein Wei&er einen 
Schwarzen etwBli lragt und von diesem in freundlicher Weise eine vöIlil 
faJscbe AUllkunft erhält. Nachträglich zur Rede gestellt, erklärt der 
Schwane dann harmlos., er babe dem Weilien Freude machen wollen 
und geglaubt, diese Antwort sei es, die ibm am meisten Freude mache. 
Der Gedanke der Lüge lag ihm vollkommen fern. 

Auch ihr Eigentumsbegriff ist von dem unsrigen verschieden. Ein 
Schwarzer nimmt, watl er gebrauchen kann, obne sich dabei als Dieb 
zu fühlen. Vou klein auf hat er geseben. wie die Pflanzung, die von 
den Frauen besorgt wurde. Gemeingut des ganzen Dorfes war, indem 
jeder das darauB hohe, dessen er bedurfte. Brachte ein Jäger am Abend 
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ein gröierell Stück Wild nach Hause, 110 Dahm er sich davon, lIoviel er 
für sich und seine Familie flir den nächsten Tag nötig hatte, uud daon 
bediente sich wer woUte vom Rest. 

Die einzigen Wertobjekte. die ein Schwarzer besitzt und die all· 
gemein als per8önliches Eigentum anerkannt werden, sind seine Hütte, 
sein Kanu und seine Frau oder Frauen. Die HiiUe kann ihm niemand 
nehmen. Die Frau und das Kanu hütet er sorg~am. Werden sie ihm 
doch ge~toh)eD. 80 gibt es ein gro6eg Pallaver, an dem nicht nur die 
nähere Familie. sondern oft auch der ganze Stamm in endlosen Dis
kussioneo teilnimmt. Dabei ist dann das Verfabren umgekehrt wie bei 
UDS. E~ ist nir.bt nötig, den Beschuldigten zu überführen. sondern dieser 
nlU6 gegehenenfall8 seine Unschuld beweisen. am besten indem er den 
wahren Schulttigen herauslindet. Dabei spielen die Zaubermänner ein<, 
grofie und unheimliche Rolle. Sie wenden noch heute die bei uns aus 
dem Miuelalter bekannten Feuerproben und ähnliche Metboden an. 
Wird jemand als schuldig erkliirt, so helfen ibm keine Unscbuldsbe
teuerungen. Er wird verurteilt, das gestohlene Gut oder dessen Gi!gen. 
wert zu erstanen. Docb auch wenn seiM Schuld klar zu Tage liegt 
und er die Strafe al:j geredll angenommen bat, so will das noch lange 
nicht bei6en. da& er sie auch zahlt. 

So kommt es. da6 zwj5<'hen Familien oder Stämmen viele endlose 
Pallaver bestehen. die sich oft von Generation zu GeneratioD vererben. 
Es kommt vor, da6 ein Scbwnrler einen anderen aus einem anderen 
Dorfe antrifft und ihm sofort sagt ... du bist mir so lind soviel scbuldig, 
weil dein Vater meinem Vater ~iD Kanu gestohlen hat." Er sieht es als 
seine Pßicht an, seinem ventorbenen Vater gegenüber, das PaUave.r 
weiter zu führen und bei jedem Zusommentreffen mit einer Person 
der anderen Familie wieder davon anzufangen. Der andere streitet 
selhstverstiindlich die &huld seines Vaters ab. Manchmal wird solch 
ein Pallavt~r, das bt-reits durch Generationen gefiihrt wurde. durch aeo 
Verkauf einer Frau \'on einer Familie zur anderen aus der Welt ge· 
schaft und vergessen. 

Nur sehen geben die Schwarzen mit ihren Klagen zum weifien Richter. 
Sie wissen. daß er andere Anschauungen und Methoden hat als sie und 
gerne GefiiJlgnissLrafen erteilt, denn die Verwaltung benötigt Arbeiter. 
Oie Gefangenen müilsen untcr Aufsicht eines ein~eborenen Aufseben 
an Wegen und Straßen arbeiten. Der Posten eines Auhehen iet begehrt. 
Sobald ein Scbwarzer eine Uniform bekommt und als Aufseher ein· 
gesetzt ist, fühlt er !:l ieh übt'r seine !Ichwarzen Brüder boch erhaben 
und wird oft grau;uim gegen sie. Das et:ste wos er sich zulegt. 
ist eine Nilpferdpeitsche. Ich sehe nocb das ma610s erstaunte Geaimt 
eines Aufsebers und die entsetzten Augen einiger Gefangener, die er 
krank zu uns in das Spital bracbte, als ich ihm bei dem Empfang 
sofort seine Nilpferdpeitsche abverlangte, sie in hohelD Bogen in den 
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Flu.6 warf und duu crkJirte, daS niemand auf dem Spitalboden eine 
Nilpferdpeitsche tragen dürfe. 

Die RegieruDgsheamten schicken stelB ihre Gefangenen, wenn sie 
krank sind, zu Dr. Scbweitzer ins Spital. Obgleich hier kein Unter
schied zwischen ihnen und deu übrigen Kranken gemacht wird und 
aie sieb völliger Freiheit erfreuen, babe ich es während meinee Auf· 
enthaltes drüben nie erlebt, da6 einer die Gelegenheit dazu benuut 
hätte, aus dem Spital zu Bieben. Doktor Scbweitzer sucht stels die 
,Gefangenen 80lange im Spital zu bebalten, als ibre Kraukbeit es irgend· 
wie rechtfertigt, und sie sind ihm dankbar dafür. 

In den enten Tagen, die ich im Spital erlebte, kam eiuee Abende 
ein Europäer mit schwerem Sumpffieber an. Er war ein Holzbändler, 
'der &eit längerer Zeit aHeine mit einigen Hundert schwarzer Arbeiter 
·.nI einem Holzplatz mitten im Urwalde lebte. Schon am anderen 
Tage wDrdeervon der Regierung gesucb,t, weil er seinen Nachtwächter, den 
"er schlafend vorgefunden. mit Benzin übergossen und angezündet batte. 
ich war enl8etzt ob dieseIl grausamen Mordes und wollte zuerst mit 
dem Mörder nichts zu tun haben. Doktor Scbweitzer aber übernahm 
persönlich &eine POege und suchte ibm soviel Liebe zu erweisen, als 
·er konnte, bis er nach seiner völligen Genesung zu seiner Aburteilung 
in die nächste Hafenstadt geholt wurde und wir nichts mehr von ihm 
hörten. Doktor Scbweitzer hatte in ihm nur den unglücklichen Menschen 
gesehen, der den äu6erst schweren äu.6eren Verhältnissen und seinem 
haltlosen Charakter zum Opfer gefallen war und dem man nach Kräften 
helfen mUDte. Es war die erste, aber nicht die letzte gro&e Lehre, die 
Schweitzer durdl sein Verhalten mir erteilt hat. 

Ein anderes ErlebniB mit einem Gefangenen in Lambarene ist mir 
nom frisch im Gedächtnis. Während des Abendessens meJdete einmal 
der eingehorene Heilgehilfe Bulingui dem Doktor, da6 ein bei der 
Verwaltung entHobener Gefangener bei seinem kranken Bruder im 
Spital zu Besuch sei. Schweigend a6 Dr. Schweitzer zu Ende und blieb 
entgegen seiner sonBligen Gewohnheit nacb Tisch noch bei einer Talille 
Tee Bitten. Ich sah, wie eil ibn quälte, da6 er nun, da er von der An· 
wesenheit des Gefangenen Kenntnis haue. die Verwaltung davon be
nachrichtigen sollte, damit sie ibren Ausrei6er wieder verbaften könne. 
leb heschlo6, ibm diese Prucht zu enparen und ging hinunter zum 
Spital. Diensteifrig zeigte mir BuHngui aus der Feme den betreffenden 
'Mann, der nthig bei Beinern Bruder und deHsen Familie am Feuer 1L8.6. 
Ich redete ihn an und gab ihm durch eindringliche Fragen nach dem 
Woher und Wohin zu venleben, da6 er erkannt war. Blitzartig sprang 
er auf und verschwand in der Dunkelheit dem Flusse zu, so schnell, 
da6 ihn die Heilgehilfen und andere Schwarze, die ihn mit viel Geschrei 
verfolgten, nicht mehr fangen konnten. Als ich Doktor Schweitzer dann 
davon berichtete. dankte er mir, da6 ich eB ibm erspart hatte, einen 
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Menschen anzuzeigen und erneut ins Gefäognis zu bringen ... Ich &elber 
war Gefangener und weilt seither, was es hei6t, gelangen zu sein." So 
sagte er mir damals. . 

Ja, auch Albert Scbweitzer bat eine Zeit des Freiheitsentzuges 
seihst erlebt. Zu Beginn des Krieges 19)4. arbeitete er mit seiner Frau 
in seinem SpitaJ in fram:ösischer Kolonie. Als Elsässer aber waren sie 
hill 1918 deutsme Staatsangehörige. So wurden sie im Augost 1914 
interniert. das heiltt, sie durften das Spital und die Mission88tation 
nicht verlassen, ohne die vorherige Erlaubnis des Bezirkshaupunannes 
einzuholen. Sie konnten aber ungestört weiterarbeiten. Im Sommer 
1917 wurden sie nach Frankreich zurückverbracht und von nun an als 
Zivilinternierte behandelt. 

Zuerst kameo sie in Bordeatu für drei Wochen in eine Getängnitl
zelle. Von da in das Jnteroiertenlaget bei Garai son in den Pyrenäeo. 
Dort waren Internierte der verschiedensten Sch ichten, Berufe und 
Nationen zusammen. Später wurden sie dann in ein besonderes Lage.r 
für Elsäs&er verbracht, von wo aus sie im Sommer 1918 über die 
Schweiz in die Heimat ausgetauscht wurden . 

Sein unverwüstlicher Humor und die Gabe, bei allen Mensche~ 
das Gute zu sehen und aus allen Situationen, auch den schwersten, 
e i.nen geistigen Nutzen für sich zu ziehen, halfen Albert Scbweitzer in· 
dieser Zeit über viel Schwerel hinweg. In leinem Buch "Aus meinem 
Leben und Denken" erzählt er manche Episode aUI dem Lagerleben., 

Die Abrei&e aus dem Gefängnil von Bordeaux nach dem Lager bei' 
GaraiHOD war für ihn und seine Frau gewi6 nicht leicht. Sie wareli 
heide dlll't'.b den langen Tropenaufenthalt sehr geschwächt, hatten HOfort 
in Europa 3 Wochen in einer feuchtkalten Gefangniazelle verbracht. 
und ihr Gepäck war lehr umfangreich. da l ie doch soviel als möglich 
von ihren Sachen aus Afrika mitgebracht hatten. Diese Abreise be
schreibt er lolgenderma6en: 

"Den Befebl. uns in der Nacht für die Abfabrt bereit zu halten. 
bezogen wir irrtümlicherweise nicht auf die, die auf seine Bekannt· 
gabe unmittelbar fo lgte, und haUen aho nichtl gepackt, als um Mitter· 
nacht zwei Gendarmen mit einem Wagen eintrafen, um uns abzubolen. 
Da lie über unseren vermeintlichen Ungehorsam ungehalten waren 
und das Einpacken beim Scheine einer armseligen Kerze gar langsam 
vonstatten, ging, wurden sie ungeduldig und wollten unI unter Zurück· 
lai'lsung unletes Gepäcks mitnehmen. Sch lie6lich abet hatten sie doCh 
Mitleid mit uni und haUeu selber mit, unsere Hahe zusammenzuleseJl 
und in die Koffer 1.11 stol)fen. Wie oft hat das Gedenken an diese zwei 
Gendarmen mich dann gezwungen, mi t Menlchen geduldig 7.11 verfabren, 
wo ich mich zur Ungeduld berechtigt fiihlte." 

In dem gro6en Laget von Garailon gab es eines Tages eine Re
volte, weil die Lagerköche. die alle Berufsköche waren, dal Essen zu 
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smlecht zubereiteten. Der Lagerleiter lie6 elDlge der Rebellen probe· 
weise die Küche übernehmen. und obgleich sie aUe aus ganz anderen 
Berufen kamen, - ihr Anführer war Schuster - lI('lllueckte ihr ESBen 
mit demselben Material gekocht.. doch viel besser, ah das der Berufs· 
köche. Scbweitzer fahrt in dieser Erzäblung fort: " Aho wurden die 
Nicbtköche zu Köchen ernannt und die Berufsköche aUII der Küche 
verwiesen. Als ich den Schuster fragte, worin ihr Geheimnis bestünde. 
antwortete er mir: "Man mufi mancherlei wissen. Aber die Haupt· 
sache ist. daß man mit Liebe und Sorgfalt kocht." Wenn ich aeitdem 
höre. da6 wieder einer zum Minister von etwas ernannt ist, wovon 
er nichts gelernt hat. rege ich mich darüber nicbt mehr 80 sehr auf 
wie früber. sondern suche mich zur Hoffnung emporzurei6en, daS er 
vielleicht ebenso dazu taugt wie der Schuster in Garaison zum Koch." 

Lassen Sie mich noch eine letzte Episode aus Schweitzers Inter· 
niertenzeit wiedergeben. wie er sie selber erzählt von ihrer Abreise 
ans dem Lager in d ie Schweiz: ,,Auf dem Bahnhof in Tarascoo mu6teo 
wir UDS für die Zeit bis zur Ankunft unseres Zuges in einen entlegeneo 
SdlUppen begeben. Schwer mil Gepäck beladen kamen meine Frau und 
ich in dem Kies zwischen den Gleisen nur mit Mühe vorwärts. Da 
bot sich ein armer Krüppel, den ich im Lager gepflegt hatte, zum Mit· 
tragen an. Er hatte kein Gepäck, weil er nicbts besa fi. Ergriffen nahm 
ich seine Hilfe on. Während wir in der brennenden Sonne nebenein· 
ander hergingen, gelobte ich mir, im Gedenken an ibn, binfort auf 
allen Bahnhöfen nach beladenen Menschen Ausschau zu halten und 
ihnen Hilfe zu leisten, was ich auch gehalten habe. Einmal aber bin 
ich auch durch solches Anerbieten in Verdacht gekommen, diebische 
Absichten zu haben." 

50 hat Albert 5chweitzer auch den Freiheitsentzug an sieb selber 
erfahren. Doch Heu er sich dadurch nie verbittern, noch trägt er es 
nach, sondern er suchte jede Gelegenheit, aucb dieses Schwere für sich 
in geistigen Gewinn zu wandeln. Geblieben ist ihm aus jener Zeit 
ein Verstehen und Mitfühlen mit allen, die durch Schuld oder Schick· 
sal ihrer Freibeit beraubt sind. Er sieht in ihnen in erster Linie 
Menschen, die ihr Leben nicht mehr alleine gestalten können und da· 
her unserer BiUe bedürfen. Wir, die wir vom Leben begünstigt sind, 
haben die Pflicht, ihnen beizustehen. 

,.sein Menschenleben rettet sich, wer auf die Gelegenheit aus ist, 
in persönlichem TUD, so unscheinbar es sei, für Menschen, die eines 
Menschen bedürfen, Mensch zu sein. Dadurch stellt er sich in den 
Dienst des Geistigen und des Guten." 

.. Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns 
so berzlich zu geben, wie wir sind." 
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Humaner Strafvollzug 
Vo .. ".her L.:hm.nD. u,ht ..... Im !ttlnner,"IlngJIJ. U.mbUfJ ·NeueJII • ..,me 

Selten ist ein Wort so häufig gebraucht und IJa häufig mi6braucht 
worden wie das vom humanen Strafvollzug. Ist der humane Vollzug 
nicht eigentlicb eine SelbstveJ'!lländlicbkeit? Vergangenheit und Gegen
wart beweisen das Gegenteil. Die Gründe liegen in der Natur der 
Menschen: in dem Vergeltullgswillen uD~1 in dem ihm engverbllodenen 
Machtstrehen, dein Auskusten der ü berlegenheit über Menschen, die 
abhängig sind. Hier li egen die grüßten Gefahren des Strafvollzugs. Dem 
Vergehungswilleu und dem Machtwillen gegenüber empfindet sich der 
Gefangene al~ Objekt. als der ohnmächtig Ausgelieferte. Seine Reaktiun 
wird sein. sich klug Iluzupassen und zu hellcheln. 

Wührend kltunl ein Strafvoll:tieher sei n !\1achtverlllngen offen er
kennen lasseu wird, scheuen sich die wenigsten, ihrer Skeplli~ lind ihrer 
Resignation Ausdruck ZII gebell. Wer lange im Vollzug arbeitet, erlebt, 
da6 viele Neuhinzugekommene nach anfänglichem Optimiswus zu Skep
tikern werden. Der hiUer herabgezogene Mundwinkel bei jedem Ver
!luch, durch JlädagfJ~i8Che Ma6nahrnen zu resoziali sieren. ist das be
tJuuerlicb e Zeichen der .. Verwunduug" durch immer ..... ieder erlebte 
Enttäuschung. In gle icher Wei!!e wirkt lI ich EnttiiusdlUng auf den Straf
volbieher wie auf den ßestrllften verheerend IlIIS. Vergeblich geschenkte. 
Vertrauen erzeugt !\1i6trauell und schlieCslich Verstocktheit und Abkap
selung vom lIndercu Menschen. 

Es ist eine Schwäche des Stra lvollzugs, da6 es in ihm häu6g an 
einer klaren Zielfestlegung fehlt, daCs er sowohl Vergeltung, Abschreckung 
als auch liebende Hilfe, erzieherische Beeinflu:lsung, Resozialisierung 
erstrebt. Es giht " 'ohl keinen Volh:lIg~praktiker, der im Ernst ein von 
Rache diktiertes System tier Härte h~rbeiwünscht . Erstrebt wird der 
gerechte Vollzug, ein Volhmg. der das Wesen diesel! Gelall~enen be· 
rücksidlligt. Aber da erhebt sieb die ganze Scbwierigkeit, das wabre 
Wesen eines !\1enscheo zu erkennen, eine Schwierigkeit, die im Straf
hau s besonders ~roCs ist. Nach ,,'elchem MaUstab soll der Gefangene 
beurteilt werden? Doll es Dicht der .,bequeme·" der gut angepa6t~ 
Gefangene sein kann, deli wir wün~chen, sollte allgemein selbstver
ständlich sein. Die Erkenntnis des Wesens eines Menschen verlangt 
schon etwas webr MUhe . .,Human" wird tIe r Strafvollzug über ent 
dadurch, dau seinc Durchführung bestimml wird VOll! Wesen des 
he~trtlften Mellsehell. 

Ein solcher Vollzug ist gerechi und zugleich zw«kmii1iig. Auf 
keinen Fall aber ist er Ausdruck der Scbwiicbe, wie die öffentliche 
Meinung heute sagt. Rechtsprechung und Vollzug seien verweichlicht 
aus Mangel an Mut dem Herrn Rechtsbrecber gegenüber. Aber kommt 
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eine solche Kritik nicht 8US Gefühlsregungen, die Resultat einer hinter 
uns liegenden, mehr rohen üls rallhen Zeit sind, von der wir hoffen 
wolleu, dali sie überwundeu ist? Wir wissen, dali Härte bestenFalls 
einschüchtert, aber nicht bef!.sert, und duli daher die Forderung der 
Strafe als Vergellung und AbschreckungAusdru<.l k e iner sicb als "mannhaft" 
gebärdenden Zeit und Haltung ist. Echte Reue lind Bulibereitscbafl, 
ohne die der Sinn der Strafe nicht e rfiillt wird, sind nur da zu er· 
erwarten, wo Illan Raum dazu läli t, wo nicht Zwangslagen geschaffen 
werdelI, die keinen anderen Ausweg lassen als Heuchelei oder offene 
Aul1ebnung. Gewi li gibt es uneinsicb tige Gefangene, denen nur der 
Beweis der Maclu'Gewalt (im Gegeusatz zur Geist·Macht) imponiert, 
Anlagegescbüdigte, die - nach Meinung von Vollzugsbeamten - besser 
in einer Heil· und Pflegeanstalt untergebracht würen. Aber wir sollten 
uns in der Beurteilllll~ der Vollzugsgcstaltullg nicbt von diesen Aus
nahmen bestimmen h!.ssen. 

Aller Erfolg der VolJzugsurbeit bängt ab vou dem Vorhandensein 
der rechten Gesi nnung gegenüber dem l\Ienseben, der sich vergangen 
hat. Ob diese Gesi nnung helfender Liehe in der Ge meinschaft vor
handen ist, in die der Bestrafte nach der Entlassung zurückkehrt, ent
scheidet über den Erfolg der Verurteilung und des Strah·ollzugs. Für 
den Vollzug ergibt sich hicrau~ die Aufgabe dcr Personalauslese und 
des Versuchs, in der Öffentlichkeit Verständnis zu wecken für .lie 
Resozialisierung des Rechtsbrt:chers. Gellau so wie die Erkennung der 
Wcsensart der Gefangeuen dem Vollzug voraufgehen II1I1U, damit jeder 
Cefangene iu die ihm gemülie An~tult eingeliefert werden kann, so 
muli auch der künftige Volizugsbea lU tc vor der endgü ltigen Einstellung 
darauf geprüft werden, ob er aufgesch lossen ist für frflmdcs Leid, ob 
ibm Gemütswärme eigen ist, ob er fiihig und bere it ist, geschädigten, 
verkrampften, verhärteten Menschen mit dem Willen ZII begegnen, 
ihnen zu helfen. . 

Bei solchen Fordenlllgen on die Person der VollzugsbealOten sollte 
ihre materielle Sicherstellung eine Sel bstve rständlichkeit sein. Der 
Beamte, von dem erwa rt et wird, daß er sich so mit seiner ga nzen 
P ersönlichkeit in deu Dienst an schwierigen Mitmenschen stellt, kann 
dicse Erwurtung nur e rFiiUen, welln er nid .t durch wirtschaftliche 
Sorgen um sich und seine Familie gehemmt wird. Sicher ist, dali wert
volle Arbeit am l\I enschen nur durch werh'olle Menschen geleistet 
werden kanll. Ihnen muli eine entsprechende Besoldung geboten werden. 
Um dalür auch in der Öffentlichkeit und insbesondere bei den übel' 
die Finanzen entscheidendeu Stellen Verstündnis zu wecken, ist es not
wendig, aufzuklären über d ie Mittel und Wege, die zu dem im Interesse 
der Allgemeinh eit liegenden Ziele führen und 80 Anteilnahme und 
innere Umstellung der Ballung herbeizufüh ren. 
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"Hamburger Fessel" ') 
Voa Ed .. ard lhd ...... kl V~rw.h .. D ... mtm.n ... 

SUtl · u .. cI Unte .. "dI"",. hlh.". 111t FrankruI11M., H."",,~h,_ 6.10 

Die Gefangenen sind gerecht und men&ehlich ,,"u behandeln. 
Jhr Ehrgefülll ist %It schonen lind zu stärken. -

Au diesem Grundsatz ist nicht zu rütteln. 
Bei Vorführung von Gefangenen au6erhalb der Anstalt, insbesondere 

bei Vorführungen von Uutenuchungsgefangtmen ZUT Spezialbehandlung 
in Kliniken, zur Tl,c· Für;;orgcstelle, zur Vernehmung bei der Staata
anwaltscbaft UIW. wird automatisch die Frage der S Je HER HE ITS
Maßnahmen gegen Entweicbungen brenncmJ. 

Die einfachste Art. die Entweiclmngen zu verhindern, war das An· 
legen der deutlich sichtbaren Handfessel. Für den Häftling in der Öffent
lichkeit ein Spie6ruteolaufen. Ein NIe H T· F ESS E LN defl Häftlinga. 
brachte jedoch . wie die Erfahrung gelehrt hat. in unzähligen Fällen dem 
in Frage kommeuden Beamten folgenden Tenor in die Personal· Akten: 

., ... wegen fahrlässiger Gefangenen·Befreiung im Sinne des§ 
347, Ahs. 1,2 STGB zn 50.' DM Geldstrafe, hiHsweise 5 Tage 
Gefangnis und zu den Kosten des Verfahrens verurteilt 
Ihm ist gestattet, die Geldstrafe in monatlichen jeweils 11m Mo
ulIl.!ler8len zahlbaren Raten von 20.·DM zu entrichten. 
Das Urteil ist rechtskräftig." 

Die hobe Zihl der Vorführungen von Uotersucbuu~sbäftliogeu aus
§erhalh der Anstalt bei der Straf· und Uutersuchungsbaftaustalt., Frank
furt/M. , Hammelsgasse 6- 10, zwang zur überleguug, wie man sowohl den 
Bediensteten schützen, als auch deo U .. Häftling an unüberlegter Ent
weichung, gelegentlich der Vorführung. hindern könnte. 

WiederergrilTene Entwicbenegaben in früberen labren bei ibrer Ver· 
nehmung an, daG sie gelegentlich der Vorführungen au&erhalb der An· 
stalt gar nicht die Absicht gehabt hätten zu Oieben, jedoch sei es auf dem 
Wege zur Vorführungsstelle, iufolge des Eindrucks des Stra6enverkehn 
mit a1l seinen Reizeu plötzlich wie ein Rausch über sie gekommen, und 
sie hätten sich dieses Rausches nicbt erwehreu können und seien wegglaufeo . 

Um wese Vorkommni sse e in für aUemai zu unterbinden und so
wohl den Bedienste ten als auch den Gefangenen zu schützen, wurde bei 
Vorfübrungen au&erbalb der Anstalt auf die .. Hamburger Feuel", oder 
Sprungkeue. zurückgegriffen. 
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Der Erfinder dieser Kette ist ein Hamburger Schutzmann, der sie 
im Jahre 1902103 in Vorschlag brachte, worauf sie 1903 unter der Be
zeichnung .. Hamburger Fessel" zunücbst in Hamburg und später im übri
gen Reichsgehiet Verwendung fand . 

Zu den Dienstobliegenheiten dieses Schutzmannes gehörte damals 
auch die Vorfiihrung VOll Gefangenen aus dem Raboisen - Gefangni s 
in Hamburg zum Stadt baus. Hierbei kamen mehrfach Entweichungen vor. 
Um sich vor künftigem MI6geschick zu schützen, en;ann dieser Beamte 
djese verhältnismä6ig sichere und di s k r e te Fesselung. 

Der Name S pr u n g ket t e für die g le ich e Fessel hat seine Bezeich
nung daher, da6 der Gefangene, ohne Lösung der Schlösser, ni e h t e n (
s pring e n kann. 

Urspriinglich bestand die " Hamburger Fessel" aus einer 1 '/2 mir. 
langen Eisenkette und einem sogenannten Fu6stiick. Das Fn6stück selzte 
sich zusammen aus 2 kur.::en Lederriemen, deren Enden gemeinsam an 
je einem MelUl1ring befestigt sind. Der eine Riemen wird unter den Fu6, 
aer andere oberhalb des Hackens so geführt, daf! die beiden Metallringe 
auf dem FliC! liegen. Durcb beide Ringe wird dunn das untere Ketten· 
ende gezogen und mit einem kleinen Schlof! gesichert. Das obere Ende 
der Kette wird all dem entgegengesetzten Handgelenk mit einem 2. Schlaf! 
80 kurz angeschlossen, da6 ein Laufen unmöglich ist. Der Gefesselte trägt 
die angeschlossene Hand in der Hosentasche. 

Diese ursprüngliche Konstruktion .hat gich entsprechend der gemach-
ten Erfahrungen geändert: . 

Die Fessel selbst hat eine Länge "on 1.50 mtr. und eine Ketten
stärke vou 15 WD!. ZU jeder Kette gehören 2 kleine Vorhängeschlösser. 
Das vorstehend angeführte Fuustück entfällt. 

Die Fessel selbst wird unter der Hose getragen. - Auf den ersten 
Blick erscheint die Kettezu grob und daher unzweckmiifiig. Jedoch schmie
gen sich die Kettenglieder überraschend dem Hand- bezw. Fufigelenk 
eng an, da die einzelnen Kettenglieder entsprechend " in sich gedreht" 
gearbeitet sind. Der ~ll sc h a ffung s pr e i s der Kette betriigt DM 5.
bis 6.80, je nacb Länge. 

Die praktischen Versuche haben ergeben, da6 die Beschaffung einer 
Kette von 1.50 111 Länge die gegebene ist. da kiirzere Ketten bei grö· 
fieren Personell nicht ausreichen.· 

Als Grundsatz bei der Verweudung der Kette ist zu beachten: 
"Nur für Transporte IUller BetmfsidttigUfl g" 

Im Laufe der Jabre haben sieb 2 KombinationsmöglichkeiteIl für 
das Anlegen der Kette besonders bewäbrt: 
A. Als Ho se nbund-F esse l: 

Bei dieser Art der Fesselung wird das r ec h te Handgelenk. sowie 
das li n k e Fuf!gelenk gefesselt. Das rechte Handgelenk liegt gefesselt dicht 
über dem Hosenbund in der Mitte des Körpers. 
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EutgegengeJIelztlä6t sieb das linke Handgelenk mildem rechten .~ufi· 
gelenk koppeln. Dann liegt das linke Handgelenk gefesselt dicht über 
dem Hosenbund in der Mitte des Körpers. 

Weiter lassen ilich be id e Handgelenke und be i de Fuligelenke über 
Kreuz fesseln. Die eine Fesselkette kann io Scbritthöhe durch die an · 
dere gezogeo werden. Jedoch ist diese doppelte Fesselung verhilltnismäfiig 
we nig in Erscheinung getreteo. 

Bei dieser HO!leobuodfessel ist zu beachten. daß z n n ä c h s t das 
jeweilige FUSSGELENK mit der Kette umschlossen. daDD die Kette 
unter der Hose hochgezogeo , lind danu zum Schluß das jeweilige Baod
geleok über dem Hosenbuod in der Mitte des Körpers aogeiiChlossen wird. 

Die beiden Ketteuschlösser sollen möglichst verschieden sein . Es iat 
zu empfehlen, Sicherheits-Schnapp-Schlösser anzubringen, damit ei n um
ständliches ScblieIien beim Anlegen der Kelte vermieden wird. 

B. Als Hosentaacben-Fessel: 
Bei dieser Art von Fesselung wird ein etwa 2 cm großes Stiick dM 

HosentascbeoLodens aufgetrennt_ 
Die Fessel wird stets d i ag a ou 1 angelegt. also rechtes Handgelenk 

linkes Fu6gelenk. oder linkes Hand- und rechtes Fu6gelenk. 
Bei der Hosentaschen-Fessel ist jedoch d a ra u f zu achten, daß hier 
zunächst das jeweilige HA NDGELENK gefesselt und dano, nach· 
dem die Kette durcb die Ilosenta.w.hellilffnung an das entgegenge
setzte Fllfigelenk gebracht isI. dieselbe an dem Fu6gelenk ange· 
sch lossen wird . 

Allgemeines: 
Grundsät.zlich wird die sogenannte BEWEGUNGS HAND gefesselt, 

al~o bei Rechtshändern, rechte Hand~linkes Fu6gdenk. hei Linkshän
dern. linke Hand - rechte! Fußgelenk_ 

Bei dem Anlegen der }<'essel i lt darauf zu acblen. dafi die Kette 
kurz geslJaunt wird. Je unzuverlässiger der :r.u Transportierende er
scheint, umso kürzer wird lIlan die Kette spannen. 

Bis auf wenige Au~nahmen hat sich die vorstehend als Hosenbund
fessel bezeichnete Fesselung als ausreichend erwiesen. Entweicbuogen 
voo Häftlingeo, gelegentlich von Vorfübnlogeo auGerhalb der Anstalt, 
bei denen die .. Hamburger Fe8&e'" angelegt war, sind nicbt vorgekommeo_ 

Entweicbungaversucbe au r den dicht belebten, verkehrsreichen Straßeo 
Frankfurta, sowie in unübersichtlichen Krankenbäusern. scheiterten fUr 
den Fesselträger IIOfort. 

Da für jeden Menschen eine FESSELUNG etwas Abschreckendes 
bedeutet, lehnten die Häftlinge auch zunächst diese Art von Fesselung 
ab. Uberrascheud jedoch , bis auf wenige Ei.nzelne, besannen sie sich kurze 
Zeit später und waren mit der Fesselung einverstanden. nachdem sie 
sich selbst überzeugt bauen, daß die Feuel tatsächlich un sic htbar 
angelegt werden kann. 
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Be1ll"lauhung von Strafgefangenen 
VOll ObCTKllen>"' .... 1 0.-. Alf..,d )',,01 .. ; .. MOnilu I .. Wntfal"". 

Seitdem durch die Anordnung NT. 1 zu der Verordnung NT. 67 
der Militärregierung den Oberstaatsanwälten die Möglicbkeit, 'Von sich 
aU8 einem Strafgefangenen Urlaub oder Strafunterbrecbung zu bewilligen. 
genommen ist, liegt im Lande Nordrhein-Westfalco die Entscheidung 
über die Beurlauhung von Strafgefangenen fast aU85chLie6lich in der 
Hand der Leiter der Vollzugsanstalten. Ausgenommen sind die durch 
englische oder CeG.-Gerichte verurteilten Strafgefangenen, bei denen 
auf Grund der Penal-Branch-lnstructioD Nr. 34 nur englische Dienst
stellen Urlaub erteilen dürfen. 

Grundlage für die Erteilung von Urlaub durch -d'"en Anstaltsvor
stand ist die Ziffer 147 der Vorl. Str.- Vollz.-Ordnung für daa Land 
Nordrhein· Westfalen vom 11. August 1948. DaDach setzt eiDe Urlaubs
bewilligung voraU8. da6 wichtige Angelegenheiten des Gefangenen 
dessen persönliche Anwellenheit au.6erbalb der Vollzugsanllta1t erfordern, 
und da6 Ausführung untunlich ist; ferner, da6 darauf vertraut werden 
kann, du der Gefangene seine Pflicht zu freiwilliger pünktlicher Rück
kehr erfüllt. Diese Vorschrift läßt einen grolien Spielraum offen; es 
wird dellhalb von der Einlltellung des Anstaltsvorstandes abhängen, ob 
er sie gro6zügig oder engherzig anwendet. Ich persönlich bin für eine 
gro6zügige Anwendung dieser Bestimmung, tumal in einer Erstbe
straften -Anstalt. 

Die bei dieser Handbabung gemachten Erfahrungen ,können ala 
gÜDstig bezeichnet werden. Ich bin der überzeugung, da6 ein Urlaub 
in vielen FäUen - wenn ich so sagen darf - als Ventil wirkt, da6 
·er dazu angetan ist, Gefangene von Disziplinwidrigkeiten abzuhalten, 
voo ungehörigem Verhalten gegenüber Beamten iofolge von Verärge. 
rung. Gereiztheit usw. angefangen his zu Entweichungen. 

Die Gründe im Einzelnen anzuführen, in denen die Bewilligung 
eines Urlaubs gerechtfertigt ist, ist unmöglich ; nur auf einige Gesichts
punkte IIOU hingewiesen werden. In erster Linie gehört m. E. bierher 
.Ues, waa dazu angetan ist, gef'abrdete Verhindungen mit den Ange
hörigen, insbesondere mit der Ehefrau oder der Braut, aufrechtzuer
halten. Durch eine längere Sirafverhü6ung geben ja leider sehr viele 
Ehen ooer Verlöbnisse zu Bruch. Für die Wiedereingliederung eines 
nach längerer Strafe Entlassenen in das Leben draußen ist aber im 
allgemeinen nichts so wichtig wie die Rückkehr in geordnete Familien
verbähni8se. Aber auch wenn das Verhältnis zur Familie noch in 
Ordnung ist, wird man die Stärkung und Förderung dieser Bindung 
durch Teilnahme an Familienfeierlichkeilen, wie Silberhochzeit der 
Eltern, Taufe, Kommuniou oder Konfirmation eines Kindes und der· 
gleicben als ausreichenden Grund für e ine BeurJaubung ausehen können. 
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Todesfalle nächster Angehöriger und Teilnahme an deren Beerdigung 
dürften in aller Regel eine Beurluubung rechtfertigen; wichtiger viel
leicht ist es noch , einem Gefangenen die .Möglichkeit zu geben, bei 
lebensgefahrlicher Erkrankung einen naben Angehörigen . noch einmal 
lebend zu seben. 

Dagegen ist die Teilnahme an Terminen iu Zivilsachen. auch Ehe
sacben, regelmäßig nicbt ausreichend für einen Urlaub. Wenn hier der 
Gefangene anwesend seiu soll, kann das Gericbt seine Vorführung 
anordnen. Im iibrigen muß der Gefangene für sein e Vertretung sorgen. 
Aucb wirtschaftli che Griinde halte ich im allgemeinen für weniger geeig
net, e ine Bellrlallbung zu rechtfertigen. Da nur ein Urlaub hi li zur Dauer 
einer Woche erteih werdcn kano, wird die nach Abzug von Bin- und 
Rückreise \le rbleibend e Zeil in der Regel ni cht ausreichen, um wirt
schaftliche Schwierigkeiten der Familie Zl) beseitigen. im Gegenteil, 
vielfach wird es so sein, clau die Familie die Kosten der Reise und 
des Lebensunterbalts des Beurlaubten während des Urlaubs noch mit
tragen mu6. Docb gibt es natürlich auch hier anders gelagerte Fiille. 
Bestell- und Erntearbeiten in gröueren Gärten oder bei kleinen Land
wirtschaften, dringende Reparaturen an der Wohnung. etwa einem 
Behelfsheim, die Besorgung von Brennmaterial für den Winter werden 
ebenso wie tlie Aufstellung der lahreshilanz, die Abgabe von Steuer
erklärungen bei größeren Betriehen und Ähnliches bisweilen einen 
ausreichenden Grund für eine Bellrlaubung abgeben können. 

Ganz abzulehnen sind Ol. E. Beurlanhungen zu Weihnachten, 
vielleicht ubgesehen von Jugendsn stalten, wo man einheitlich allen 
Angehörigen der Stufe 111 Weihnuchtsurlaub geben kann. In den übrigen 
Anstalten obne Stufenstrufvollzug würde aber das Herausgreifen ein
zelner weniger für eine Beurlaubung zu Weihnachten eine Ungerechtig
keit darBtelIen gegenüber den viden anderen. die auch denselben 
Wunsch baben. 

Ebenso mu6 Zurückhaltung geübt werden , wenn für denselben 
Gefangenen während e i 11 e r Strafverbü6ung mehrmals Urlaub6llnträge 
eingehen. Ich bahe die Erfabrung gemaclJt, da6 einzelne Gefangene, 
wenn sie einmal Urlaub gehabt haben, solchen Geschmack dann ge
funden haben, da6 sie immer wieder mit neuen Urlaubllwünschen ber
vortreten. Mehr als zweimal während einer Strafe dürfte aber eine Be
lIr1aubung nicht zu bewiUigen sein ; öftere Beurlaubungen verwässern 
die Freiheit sstrafe und wider!!precb en dem SinD und Zw~k derselben. 

Die Erfabrungen boLen gelehrt. da6 es notwendig ist. die vorge
brachten Urlaubsgründe auf ihre Richtigkeit nachzuprüfen. denn sonst 
wiirde dem Miubrauch dieser Einrichtung Tür und Tor geöffnet werden. 
Den Gesuchen von Angehörigen beigefügte Beschei nigungen amtlicher 
Stellen oder ärztliche Atteste werden ebenso als genügend erachtet 
werden können wie amtliche Besllitigungen VOll Todesfällen usw. in 
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Telegrammen. Wenn dem Gesuche selbst niebt ausreichende Unter· 
lagen beigefügt sind oder der Sachverhalt 80nst nicht eindeutig klar ist. 
muß eine Nachprüfung der Urlaubsgründe durch die örtliche Polizei e r· 
folgen ; die dadurch bedingte Venögerung de r Entscheidung muli in Kauf 
genommen werden. 

Da. Erfordernis, dali darauf ve rtraut werden kann, dali der Ge· 
fangene seine Pßicbt zu freiwilliger pünktlicher nückkehr erfüllt, scblie6t 
.Ue 8uchtverdächtigen oder unzuve rlässigen Gefangenen von einer Be
IU'laubung aus. Wer einmal au~ de r Haft entwichen ist, hat im allge
meinen für diese und vielleicht auch für .wei lere Freihe itsstrafen die 
Vergünstigung eines Urlauhs verwirkt. Auch ein zu langer Strafrest 
steht einer Uriauhserteilullg im Wege. Es gibt sicherlich auch Gefan· 
gene mit langen Strafen, sogar mit einer lebenslänglichen Strafe, hei 
denen Ulan im Falle einer BellrJaubung darauf vertrauen könnte, dall 
sie pünktlich wrückkehren. Trotzdem IIche int es mir aus dem Gesichts· 
punkt e iner gleichmiilligen Behandlung aller Gefangenen heraus richtig, 
mit Beurlaubungen über eine gewisse Zeit des Strafrestes nicht hin · 
auszugehen. Als Malistab kann man den Strafrest nehmen. de r bei der 
Bewilligung von Au6euarbeit zugrundege legt wird. Ziffer l·n der VorL 
Str.·Vollz.·Ordnung entbält noch eine wichtige Bestimmung, die ich 
bisher nicht e rwähnt habe: "Vor der Beurlaubuog wird tunlichst die 
Zustimmung der Vollstreckungsbehörde eingeholt" . Ich hin daflir, dall 
grundsätzlich die Vollstreckungsbehörde beteiligt wird, und daG nur 
bei ganz klaren und zugleich sehr dringenden Fällen. wie bei Todes· 
fällen niich ster Angehöriger, deren Richtigkeit nachge ..... iesen oder ilonst 
unzweifelhaft ist, hiervon Ahstand genommen wird. Im übrigen kann 
;a bei driugenden Angelegenheiten e ine fernmündliche Stf"llungnllhme 
der Vollstreckungsbehörde eingeholt ..... e rden. Die Bete iligung de r Voll· 
streckungsbehörde hul m. E. einen gulen Sinn. Diese soll einen Teil 
de r Verantwortung, die mit jede r Beurlaubuog verbunden iSI, über
nehmen. Es ist m. E. auch notwendig, dali die ,Vollstreckuugshehörde 
e ine klare. e indeutige Ste llung nimmt ; sie 8011 .. ja" sagen, sie soll 
.. zustimmen". Die Stellunf!;nahme de r Volhtreckuogilbehörde ist zwar für 
den Anstahsleiter nicht bindend, doch wird mall. wenn die St,aatsanwalt
lIchah sich gegen einen Urlaub ausspricht, die Bewilligung ablehnen 
müssen. Stimmt sie dagegen zu, so wird es Fälle gebeu. in denen de r An· 
. taltsle iter trotzdem nei n sagt, elwa be i de r Frage des WeihoachuurJuubes. 

Eine weitere Voraussetzung für die Bewilligu ng eines Urlaubs iet 
gute l-' ührung lind lIe i6ige Arbeit ei ne~ Gefangenell. üherhaupt e ine 
ordentliche Hahullg und Einstellung. Dies ist zwar in de r StrafvolI· 
zugsordnllng nicht ausdrücklich he rvorgehoben : dl! ab!:'r ein Urlaub 
eine recht begehrte Vergünstigung ist, halte ich es für zu lässig und 
erwünscht, dali bei schlechter Führung. ungenügenden Arbcibleistungen 
oder mangelndt'm Besserungsw illen e ine sonst zu bewilligende Beur· 
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laubun!; abgelebnt wird. Wir stellen 80 auch die Beurlaubung unter 
den Gesichtspunkt der Erziehung. 

Eine Frage, die öfters auftaucht, die aber bisher nicht befriedigend 
gelöst werden konnte, ist die Frage der Urlaub8verlängerung. Es ist 
an sich zu begrünen, dan die von dem AU8taitavontand zu bewilligende 
Urlaubszeit auf eine Woche bellChränkt ist. Es gibt aber Fälle, in denen 
eine Urlaubsverlängeruug durchaus erwUnlcht, ja eine Ablehnung UD

verständlich ist. In solchen Fällen ist bisher häufig dadurch gehoUen 
worden, da& die Vollstreckungsbehörde, die ja meist in der Nähe des 
Wohnortes deli Gefangenen liegt. und an die er iich in Heiner Not 
zunächst wendet. die Urlaubsverlängerung ausgesprochen hat. WenD 
aber die VoJhtreckungsbehörde eine Stralunterbrechung überhaupt 
nicht bewilligen kanD, dann kann sie auch keinen von einer anderen 
Stelle bewilligten Urlaub verlängern. Am zweckmii..6igsten scheint ea 
mir, wenn die Bestimmung dahin abgeändert wird, da6 der Anstalta· 
leiter ermächtigt wird, bei Vorliegen ganz besonderer, ent während 
des Urlaubs aufgetretener neuer Gründe aU~Dahmllweise den Urlaub 
um höchstenH weitere 7 Tage zu verlängern. 

Eine weitere Zweifelsfrage illt die Frage der Bestrafung eines 
iil>erhaupt nicht oder nicht rechtzeitig zurückgekehrten Urlaubere. E8 
ist doch wohl selbstverständlich, daL ein aus der StraJbaft Beurlaubter, 
der nicht freiwilUg zurückkommt, !londern verhaftet werden mu6, der 
sich vielleicht längere Zeit verborgen gehalten bat oder derg!., mit 
einer Hausstrafe belegt werden mUD, denn sein Verhalten nähert sieb 
dem Falle einer Entweichung. Aber auch ein Gefangener, der seinen 
Urlaub nur um einen oder mehrere Tage überschreitet und sieb dann 
!!elbst wieder !ltellt. muli dafür zur Verantwortung gezogen werden 
können. Das ist aber Dach dem Wortlaut der Ziffer 184 der Vorl. Str.
Vollz.·Ordnung nicht so ohne weitere!! möglich. denn nach Ab •• I 
dieser Vorscbri!t erstreckt sich die Hauutrafgewalt des Vorstandes nur 
auf Verfehlungen. die der Gefangene während der laufenden StraIhaft be
gangen hat. Es besteht aber kein Zweifel darüber, da.6 während eines 
Urlaubs die Strafhaft unterbrochen ist und auch bei ei.ner eigenmäch
tigen überschreitung der Urlaubszeit weiter unterbrochen bleibt. Das 
Richtigste wäre m. E. eine Änderung oder Ergänzung der ZifTer 184,Ahs. 1. 

Nach Ziffer 152,Abs. 4 der Vorl. Str.-Vollz.-Ordnung letzter Satz darf 
bei Zuchthauegefangenen Urlaub Dur einem Entbestraften erteBt ...... erden. 
Es gi bt aberzweifeUos Fälle, wo auch bei einem vorbestraften Zucbtbausge
fangeoen ein Urlaub angebracht ist. Es wird dellhalb vorgeschlagen, den ' 
letzten Satz der Ziffer 152 entsprechend zu ändern oller ganz zu streichen. 

Wir haben geseben, auch auf dem abgelegenen Gebiet der Be· 
urlaubung von GeflOgenen gibt es Fragen, die noch niebt eindeutig 
entschieden sind. Ich würde es begrüLien. wenn auch abweichende 
Ansichten in dieser Zeitachrift zu Worte kommen würden. 
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Bienenzucht im StrafgefängnisBerlin-Tegel 

Als vor fünf Jahren VOIl1 StrafvollZllgsBml die Verfügung ergi ng, 
im Strafgefangni s Tegel für die einsitzenden Strafgefangenen die 
praktische Bienenzucht zur Erlernu"g fachlicher Fertigkeiten und gleich
zeitig als naturkundliche" Unte rrichtsfach e inzuführen. gab ee ~mnächRt 
einige Voreingenommenbeiten zu überwinden. !\bnnigfache Ein
wendungen wurden erhoben. die zu eutkräfl.cu waren. An enter Stelle 
stand die Gefabrlichkeit der Bienen. Von diesen Lebewesen wullte 
man Dur, da6 sie Honig und Wachs machen und ,'or allem noch recht 
empfindlich stechen können. Zudem war für die Errichtung des dreißig 
Valker fassenden Bienenhauses ein Platz gewählt worden, der Dur rund 
zehn Meter vorn Freistundenplatz e ntfernt gelegen isl. Dieser Umsta nd 
sowie die biologischen und charakterliche n Eigenschaften der Bienen 
wurden jedoch bei der Konstruk tion des Bienenhauses weitgehend be
rücksichtigt. um die Stichgefahr nahezu viiUig auszuschalten. Aber ,Iann 
brachten die Wirtschaftler ihre Bedenken vor, die in der Bienenzucht 
keinen rentahlen Wirtschaftszweig e rblicken konnten. Flunde rtmillionen 
Blüten der anstaltseigenen Obstgärten warteten jedoch auf die Bestäu
bung, die nath wiMenschaftlichen Forschungen zu 88 °/0 durch Bienen 
erfolgt und das Zebnfache des Wertes der eigentlichen Produkte der Bie
nenzucht an Honig und Wachs beträgt. Der bekannte Schuhnann Chri· 
stian Konrad Sprengel (1750 - 1816), der deo Befnlchlungsvorgang 
der Blüten eDld~kte und die Bedentung e rkannte, die de n Inse kten 
bei der BestliLlhung der Blüten unserer Klllturgewäch~ zukommt, sagte w 
der Notwendigkeit der Bienenzucht zum Wohle des Staates: .. Wenn es keine 
Imker gübe,müGte der Staat e in ste bendes Heer von Bienenvölkern balte n" . 

Im Frühjahr 19'18 begann ein e in"itzender Graphiker nacb den ibm 
vorgelegten Skizzen, die eicb auf die ueuesten wisseoBr.haftlicbeu Erkennt· 
nisse und praktiS4:hen Erfahrungen der Bienenknnde stiitzte n,gröfiere Bilt!· 
plakate anzufertif!;en.So waren am Endedesjahres siehzig z.T.mehrfarbige, 
sebr anschauliche Waodlehrtafelo entstAnden. Ein ßienenZllchtkursus 
wurde IlngetlCLzt, 11m das [ntere~se der e insitzenden Gefangenen fiir dieses 
Fach zu erkunde n. Zu diesem Kursus wurden von dem Anstaltsle iter 
zwölf offenbar geeignete Strllfgefaoge lle zugelassen. Das Ergehnis dieses 
Kursefl war der Anreiz dazu, 1949 mit de m Bau eines Bienenhauses zu 
beginnen. lofolge Mangels an Geldmiueln wurden in dieser Zeit in den 
Berliner VnllZl1~sanBtalten nur die vordringlidute n Arhe iten erledigt. 
und so waren die vielfach unbeschäftigte n Gefangenen froh. als sie sich 
aLlch ohne ArbeiubeJohllung 811 de m Ban hetätigen durften. De r fjir das 
Bienenhaus vorge!ICl,ene Platz wurde e nttrümmert unt! geebnet, Büume und 
Sträucher wurden gepOanzt, Bruchste ine wurden gepulzt, Dod langsum wuch s 
der Buu in die HHhe. Als Bindemittel mufite für ,He Vermauerung Kar· 
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bidscblamm dienen. Die Wände der Bienenkällten wurden aus Strob 
gepreit und mit aufgearbeiteten Abfallhölzem zuaammengebalten. Aus 
der Not wurde eine Tugend: das Anlagekapital beschränkte sich auf 
wenige Mark; zudem ist Strob, wärmetechnisch geseben. das günstigste 
Material für die Bienen wohnung. 

An einem Sonnabendnachmiuag im ,Mai 1950 trafen nach neuntä· 
giger Reise fünf Bienenvölker aus der Bundesrepublik ein . Einige Ge· 
fangene waren vom Freistundenplalz herangekommen, um die Bienen· 
völker anzusehen, von denen zwei von der langen Reise arg mitgenom· 
men waren und ziemlich starken Totenfall aufwiesen, weil der Absen· 
der den Völkern nicht genügend Reiseproviant mitgegeben batte. Eine 
sofortige NotIütterung war unbedingt erforderlich. Da die notwendige 
Zuckermenge nicht sofort zur Verfügung stand, boten die Gefangenen, 
die an diesem Tage gerade ihre kleine Zuckenaiion erhalten hatten, 
diese zur Rettung der Bienen an. Dieses selbstlose Angebot von Men
schen, die eigentlich niebts zu verschenken haben. war ein schöner Be
weis menschlicher Tierliebe. Sch Lie6licb konnte der erforderliche Zucker 
aber doch noch auf dem Verwaltungswege beschafft werden. Gleicb beim 
Umsetzen der Bienenvölker aus den Transportkisten in die bereitgestell
ten Bienenwohnungen scb lo.6 der Anstaltdeiter Freundschaft mit den 
neuen Bewohnern, und auf dem Schreibtiscb seines Amtszimmers sieht 
jetzt eine Bienenwohnung mit Glaswänden, in die ein Volk, das durch einen 
Glaskanal inB Freie gelan~t, zu Beobachtun~zwecken einlogiert wurde. 

Die Wirtscbllftsabteilung zeigte erfreulicherweise bald Verständnis 
für die Zusammengehörigkeit von Obstbau und Bienenzucbt und ennög
,liebte die Anpßanzung von einigen Hunderten honigspendendf'r Obst· 
und Beerengehölze, und die BienenvölkerzaW ist inzwischen auf vier· 
zebn angestiegen. Neben einem Wertzuwachs durch Erhöhllngder Völker· 
zahl und Anfertigung weiterer Bienenwohnungen bei geringstem Kosten
aufwand durch Gefangene trat im vergangenen Bienenwirtscbaftsjahr 
trotz der außerordentlich ungünstigen Wittemugsverbältnisse noch die 
Honiggewinnung entlastend iu Erscbeinung. die die Produktionskosten 
deckte. Die nächste Zeit wird beweisen. daü dieser Wirtschahszweig des 
StrafgefängnissesTegcl sich ZUlll Nutzen der Anstoltauswirken wird. sowohl 
in wirtBchaftlicher Beziehung als allcb in der Erziehung der Gefangenen. 

Als die Strafgefangenen im Frühjahr 1951 wieder zur Teilnahme 
an einem BienenzuchtkuJ'Sus aufgerufen wurden. mußte wegen der sebr 
bohen Zahl der Interessen ten der größte Teil leitlf"r abschlägig beschie
den werden. weil von der Anstalt sleitung aus Sicherheit!lgründen nur 
zwölf Gefangene zugelassen werden konnten, deren Durch:K:hniHsaller 
- der jüngste war 21 , der älteste 60 Jabre all - bei 32 lahren lag. 
Der Konus erstreckte sich über IICchzebn Doppelstunden. Als AUl!Chau· 
ungs· lind Lehrmaterial standen die hereits erwäbn teu Wandlebrlafeln 
und die Bienenvölker zur Vedügung. Jeder Teilnehmer wurde heim 
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EinfühnlDgsvortng verpflichtet, über die gehörten Vorträge einen Auf
satz zu schreiben. denen Thema ihm am Scblu6 deli Kurses genannt 
wurde. Die Vorltäge berücksichtigten sowohl die praktische als auch 
die theoretische Seite. Erleichternd für die Einführung in die Praxis 
wirkte sich die aof dem Bienenstaod eingeführte einfache Betriebswei!e 
aus. Sehon nach drei praktischen Vorführungen waren die Kursusteil
nehmer mit den Grundbegriffen der Metbode vertrau', und es blieb 
damit mehr Möglichkeit, naturkundlichen Fragen nachzuspüren. 

Auffallend war besonders bei den älteren. belesenen Teilnehmern 
das WissenwolleD um naturkundliche Zusammenhänge, während die 
jiingeren niebt immer dem vorgetragenen Thema zu folgen vermochten, 
80 dai Wiederholungen einzelner Punkte erforderlich waren. So waren 
z. B. den jüngeren Gefangenen die Vererbungs- und Abstammungslehre 
und die Paläozoologie, die im Zusammenhang mit Züc!Jtungs- und RaSlle-
fngen behandelt wurden, völlig unbekannte Begriffe. Auf die Erörlerung 
dieser und noch einiger anderer Wissensgebiete ~ so der Bakteriologie 
und der Hygiene in Verbindung mit der Behandlung und dem Erken· 
nen der Knnkbeiten der erwachsenen Bienen und ihrer Brut, der Bo· 
tanik in bezug auf die Bienen weide, der Witterungsencbeinungen (mali· 
geblicher Faktor für den Erfolg einer Bienenbaltung und der Obst- und 
Samenernte). der Tierpsychologie zur Erliiuterung der Leben8enchei· 
nungen ~ kann jedoch nicht venichtet werden, wenn derartige Kurse 
einen praktischen und erzieherischen Wert haben sollen. Die Kenntnis 
von diesen Dingen erleichtert wesentlich eine neuzeitliebe Bienenzucht 
·zum Wohle der Volk8winllt'.haft und vermittelt die notwendige Einfühlung 
in die biologischen Selt8amkeiten der Bienen, die im Vergleich zu unseren 
Haustieren, von diesen weit entfernte Leben8encheinungen erkennen 
18s&6D. Die behandelten Wissensgebiete, in der Bienenkunde angewandt, 
gehen au.6erdem eiDe gute Grundlage für eine Weltanschauung, die der 
Ethik und Form unseres demokratischen Staates enlsltricbt. In dem 
Staaugebilde der Bienen sind nach menschlichem Ermessen die Begriffe 
VOD Fleili und Selbstlosigkeit, SlJars8mkeit und Treue. Entsagung und 
Kindesliebe in so bohem Ma'e verkörpert.., wie sie in keiner anderen 
Staatsfoml oder Familiengemeinscbaft unserer Erde zu finden sind. Das 
Aufzeigen dicser Ideale .II.n einem .. niedrigen" Lebewesen (zoologitch 
betrachtet) im Verhältnis zu denen des Menschen kann nur an einem 
völlig verhärtetem Gemüt wirkungslos abgleiten. Ein Sirafgefangeller. 
der an dem Kursus teilgenommen halte, brachte seine davon gewonnenen 
Eindriicke in folgenden Worten zu Papier: ..... die innere Verkramplung 
löste sich nacb und nach, weil sich hier die Menschen dem NatiirJichen 
nähern konnten lind eben dadurch wieder .Mcn8chenllutlilz bekamen. 
Zudem wurden wissensmü6ig grolle Lücken 8UsRclüllt." 
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